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Aus der Aufgabenstellung, ein visuelles 
Erscheinungsbild für die öffentliche Bil-
dungseinrichtung »Große-Stadtschule, 
Geschwister-Scholl-Gymnasium« zu ent 
wickeln, ergaben sich zwei zentrale Fra-
gestellungen. 

 1. Braucht eine Schule in staatlicher 
Trägerschaft ein Logo? Das Logo ist als 
zentrales Element des Erscheinungs-
bilds eng mit Marke, Branding und einer 
Wiedererkennung in Wettbewerbssitu-
ationen verknüpft. Logos stellen in der 
Regel einen wichtigen Aspekt ökonomi-
scher Marktverhältnisse dar. In wieweit 
trifft dies jedoch für das Umfeld öffent-
licher Schulen zu und welche Bedeu-
tung hat das für die Institution Schule 
und deren Bildungsangebot? Die Ver-
wendung eines Logos für eine öffent-
liche Schule birgt einen Widerspruch 
der vor allem problematische Tenden-
zen schulischer Konkurrenz beinhaltet.
 
 2. Welchen Charakter sollte eine Ge-
schäftsausstattung nach dem Vorbild ei-
nes Corporate Designs haben und wel-
che Kommunikationsstrategien sollten 
ihr zugrunde liegen? Auch hier lassen 
sich Bedenken vortragen, lassen doch 
Geschäftsausstattungen eine gezielte 
ökonomische Ausrichtung und die Pro-
vokation einer verschärften Konkur-
renzsituation zu. 

Um diese Fragestellungen möglichst 
konturscharf beantworten zu können, 
beschäftigt sich das erste Kapitel dieser 
Arbeit mit dem, was Schulen leisten soll-

ten. In Unterkapitel 1.1 wird die histo-
rische Konstruktion des vielschichtigen 
Begriffs »Bildung« und diesbezüglicher 
Idealvorstellungen unter Berücksichti-
gung der Auffassungen von Wilhelm von 
Humbold, Johann Heinrich Pestalozzi, 
Johann Gottfried von Herder und Im-
manuel Kant beleuchtet. Ihnen werden 
aktuelle Idealvorstellungen von Bildung 
gegenübergestellt und bildungspoliti-
sche Diskussionslinien skizziert. Be-
fragt wurden zudem Veröffentlichungen 
des Bildungsforschers und Professors 
für Erziehungswissenschaften an der 
Goethe-Universität Frankfurt a. M. Dr. 
Eckhard Klieme. Aufgrund seiner fach-
lichen Kompetenz in der wissenschaft-
lichen Begleitung bildungspolitischer 
Entscheidungsprozesse und Entwick-
lungen in Deutschland erwiesen sich 
seine Ausführungen für meine Arbeit als 
äußerst ertragreich. Da sich Bildungsbe-
griffe und sich daraus konstituierende 
Bildungsideale in einem Diskurs befin-
den, soll in dieser Arbeit ein eigener 
Begriff von Bildung definiert werden. 
Auf diese Weise sollen die folgenden 
Betrachtungen genauer formulierbar 
und verständlicher werden. Anschlie-
ßend kommt es zu einer Betrachtung der 
Charakteristika schulischer Bildungs-
bemühungen. Eine wichtige Quelle für 
die Untersuchung dieser Aspekte bildet 
»Ware Bildung« des Kunstpädagogen 
der Bergischen Universität Wupper-
tal und Mitglied des »Forum Kritische 
Pädagogik« Dr. Jochen Krautz. »Ware 
Bildung« schafft einen facettenrei-
chenreichen Überblick über die jünge-
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re deutsche Bildungsgeschichte, wo-
durch sich zahlreiche Ausgangspunkte 
für meine Untersuchungen eröffneten. 
Aus der Auseinandersetzung mit den 
Bildungsbegriffen von Humboldt bis 
Klieme haben sich eigene Idealvorstel-
lungen von schulischer Bildungsarbeit 
entwickelt. Sie werden in der Folge an-
hand des Beispiels der englischen BRIT-
School untermauert. Daraufhin werden 
meine Idealvorstellungen von Bildung 
und deren Vermittlung auf ihre gesell-
schaftliche Relevanz hin untersucht. 
Im Unterkapitel 1.2 kommt es zu einer 
Betrachtung des Begriffs von Gesell-
schaft unter soziologischer Perspekti-
ve. Auf diese Weise soll eine Grundlage 
geschaffen werden, die es ermöglicht, 
klare Aussagen über die Bedeutung von 
Bildung für die Gesellschaft treffen zu 
können. In der Folge wird beschrieben, 
wie sich menschlich-kognitive Wirklich-
keiten konstruieren, welche Relevanz 
dieser Prozess für die Gesellschaft hat 
und welche bildungspolitische Bedeu-
tung dieser Zusammenhang hat. An-
schließend werden auf Basis bisheriger 
Beobachtungen, Ziele personaler und 
praktischer Bildung erläutert, welche 
auf meiner Definition eines Bildungs-
begriffs fußen. Bildungsideale schaffen 
eine Rechtfertigungsgrundlage für die 
Formulierung von Bildungszielen, an 
denen sich Bemühungen schulischer 
Arbeit ausrichten. Am Ende des Un-
terkapitels 1.2 wird daher aufgezeigt, 
vor welchem strukturellen und histo-
rischen Hintergrund sich zunehmende 
Forderungen nach einer ökonomischen 

Anpassung der Bildungsideale rechtfer-
tigen. Für die Untersuchungen dieses 
Unterkapitels wurde vor allem Litera-
tur von Jochen Krautz (»Ware Bildung«), 
Bodo Rollka et al. (»Kommunikations-
instrument Menschenbild«) und Jesco 
Kreft (»Ökonomische Bedeutung von 
Bildung«) verwendet. Sie haben sich 
nach Durchsicht der einschlägigen Li-
teratur als kenntnisreiche Darstellun-
gen mit differenzierten Betrachtungen 
erwiesen. Das Unterkapitel »Proble-
matische Entwicklungen« beschäftigt 
sich exemplarisch mit Sichtweisen, die 
überwiegend aus ökonomischen Inter-
essen erwachsen und auf Bildungside-
ale, Bildungsziele und schließlich auf 
Bildung einwirken. In diesem Zusam-
menhang wird untersucht, wie u.a. die 
Sprachwahl auf Bildungspolitik einwir-
ken und die Wahrnehmung von Bildung 
auf ihren ökonomischen Nutzen hin 
einengen kann. Zudem werden Auswir-
kungen der »sozialen Beschleunigung« 
beleuchtet, die einen steigenden Zeit- 
und Leistungsdruck in der Gesellschaft 
beinhalten. Es wird auch der Rationali-
sierungsprozess von Bildung und seine 
Konsequenzen für schulische Wettbe-
werbskultur für Schüler, Eltern, Lehrer 
und Schulen beschrieben. Darüber hi-
naus werden Bemühungen aufgezeigt, 
ökonomische Erträge im Bildungsbe-
reich zu generieren. Für diesen Teil der 
Diplomarbeit habe ich vor allem Litera-
tur von Jochen Krautz (»Ware Bildung«), 
Klaus Mertes und Johannes Siebner 
(»Schule ist für Schüler da«) und des 
bedeutenden deutschen Soziologen, 
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Politikwissenschaftler und Professor für 
Allgemeine und Theoretische Soziologie 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Hartmut Rosa (»Kritik der Zeitverhält-
nisse«), verwendet. Nach Sichtung der 
für diesen Teil meiner Arbeit relevanten 
Literatur erschienen mir die genannten 
Quellen aufgrund der Substanz ihrer Be-
obachtungen und deren speziellen Per-
spektiven als am ergiebigsten nutzbar. 
Während das erste Kapitel dieser Ar-
beit überwiegend von theoretischen 
Betrachtungen geprägt ist, beleuchtet 
das zweite Kapitel vornehmlich wirt-
schafts- und bildungspolitische Realitä-
ten. Eine entscheidende Rahmenbedin-
gung stellt hierbei die Globalisierung 
dar, die deswegen zu Beginn genauer 
betrachtet wird. In der Folge werden bil-
dungsökonomische Entwicklungen auf 
globaler und nationaler Ebene beschrie-
ben und das in diesem Zusammenhang 
bedeutende multilaterale Handelsab-
kommen General Agreement on Trade 
in Services (GATS) beleuchtet. Dieser 
Abschnitt stützt sich vor allem auf »Was 
ist Globalisierung« des deutschen So-
ziologen und ehemaligen Professor für 
Soziologie an der Ludwig-Maximilians-
Universität München Ullrich Beck und 
die Arbeit »Wie Bildung durch GATS zu 
Ware wird« von Caroline Peterik. Becks 
Veröffentlichung ist ein häufig zitier
tes Standardwerk und in der Diskussi-
on um Globalisierung von besonderer 
Wichtigkeit. Auch Peteriks Arbeit, ent-
standen im Rahmen eines Semester-
projekts an der Hochschule Wismar, ist 

sehr ergiebig und hält ihren benutzten 
Quellen (Fritz/Scherrer; Yalcin/Scher-
rer; GATS; UNRIC; Universität Bochum; 
Attac) stand.
 Auf die Betrachtung globaler- und 
nationaler wirtschaftspolitscher Gege-
benheiten folgt eine Untersuchung nati-
onaler Bildungspolitik. Der Konsens auf 
Bundes- und Länderebene über eine Ein-
führung nationaler Bildungsstandards 
bedingt umfangreiche strukturelle und 
pädagogisch-didaktische Veränderun-
gen an deutschen Schulen. Es stellen 
sich demnach zahlreiche Fragen, welche 
Entwicklung die Bildung in Deutschland 
nehmen wird. Aufgrunddessen kommt 
es im Unterkapitel »Ziele und Etappen 
nationaler Bildungspolitik« zu einer Un-
tersuchung der Expertise »Zur Entwick-
lung nationaler Bildungsstandards« des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF), die eine zentrale 
theoretische Grundlage bildungspoli-
tischer Entwicklungen in Deutschland 
darstellt. Abschließend werden mögli-
che Situationen sekundarschulischer 
Konkurrenz beleuchtet. Diesen Betrach-
tungen auf allgemein-nationaler Ebene 
schließt sich eine Beschreibung mögli-
cher sekundarschulischer Konkurrenz in 
konkreten geografischen und sozialen 
Räumen an. Abschließend werden Ent-
wicklungsperspektiven der beschrie-
benen Situation erläutert. Für diesen 
Aspekt meiner Arbeit verwende ich die 
Literatur »Wettbewerb zwischen Schu-
len als Programm und Wettbewerb als 
Struktur des Schulsystems« des Pro-
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fessors für Allgemeine und Historische 
Erziehungswissenschaft an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität Münster 
Bernd Zymek, einem Experten für All-
gemeine Erziehungswissenschaft, So-
zialgeschichte der Erziehung und des 
Bildungssystems sowie Vergleichende 
Erziehungswissenschaft. Keine weitere 
Arbeit konnte in einer derart präzisen 
und vielschichtigen Art für diesen Teil 
meiner Diplomarbeit relevante Inhalte 
bereitstellen.

Die skizzierten Betrachtungen mit ih-
ren Ergebnissen bilden die Grundlage 
zur Konzeption eines visuellen Erschei-
nungsbilds für eine Schule in staatlicher 
Trägerschaft.
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Was Schulen leisten sollten 
Erstes Kapitel

1.1 Der Schüler als Mensch im Mittelpunkt

1.2 Bedeutung von Pädagogik in der Lehre

1.3 Bildung und Gesellschaft

1.4 Problematische Entwicklungen





Der Schüler als Mensch 
im Mittelpunkt 

1.1

Das Bildungswesen einer Gesell-
schaft bildet (heute) das Funda-
ment wirtschaftlichen Erfolgs01, 
aber auch die Basis menschlichen 
Zusammenlebens02. Die Schule ist 
eine Institution, welche den Auf-

trag hat, jungen Menschen Bil-
dung zu vermitteln. Dabei wird 
der Begriff »Bildung«, vor allem 
im öffentlichen Diskurs, häufig 
verwendet, ohne dessen Mehr-
schichtigkeit zu berücksichtigen03. 
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Bildung
1.1.1

Der Begriff »Bildung« findet seinen lin-
guistischen Ursprung im althochdeut-
schen »bildunga«, welches für Schöp-
fung, Bildnis oder Gestalt steht. Neben 
einer sprachlichen Herleitung verwei-
sen (heutige) Bildungsbegriffe auf kul-
turelle und historische Hintergründe 
(Vgl. Wikipedia A). Bildung beinhaltet 
äußerst komplexe Bedeutungszusam-
menhänge, welche in einem stetigen, 
kontroversen Diskurs stehen. Auf Ba-
sis unterschiedlicher Wirklichkeitskon-
struktionen, Menschenbilder und Inte-
ressen konstituieren sich heterogene 
Bildungsdefinitonen. Die Suche nach ei-
ner exakten, einheitlichen und langfris-
tig konsensfähigen Bildungsdefinition 
erweist sich hierbei als extrem schwie-
rig. Es kann sogar gefragt werden, ob 
ein solches Vorhaben jemals Erfolg ha-
ben könne. Bildungsdefinitionen folgen 
stets einem bestimmten Bildungsideal. 
Innerhalb des Bildungsprozesses wer-
den jeweils Idealvorstellungen von Bil-
dung angestrebt. Diese können je nach 
Auffassung, was Bildung leisten kann 
und sollte, variieren. Ein prominentes 
Beispiel für solch einen Bildungsbegriff 
formulierte Wilhelm von Humboldt: 

»Es giebt schlechterdings gewisse Kennt-
nisse, die allgemein sein müssen, und 
noch mehr eine gewisse Bildung der Ge-
sinnungen und des Charakters, die keinem 
fehlen darf. Jeder ist offenbar nur dann ein 
guter Handwerker, Kaumann,  Soldat und 
Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne 
Hinsicht auf seinen besondern Beruf ein 
guter, anständiger, seinem Stande nach 

aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Giebt 
ihm der Schulunterricht, was hierzu erfor-
derlich ist, so erwirbt er die besondere Fä-
higkeit seines Berufs nachher sehr leicht 
und behält immer die Freiheit, wie im Le-
ben so oft geschiehet, von einem zum an-
dern überzugehen.«     (Humboldt 1993 218)

 
Johann Heinrich Pestalozzi pflichtete 
der von humboldtschen Idealvorstel-
lung von Bildung durch seine Defini-
tion bei: 

»Allgemeine Emporbildung der inneren 
Kräfte der Menschennatur zu reiner Men-
schenweisheit, ist allgemeiner Zweck der 
Bildung, auch der niedrigsten Menschen. 
Uebung, Anwendung und Gebrauch sei-
ner Kraft und seiner Weisheit in den be-
sonderen Lagen und Umständen der 
Menschheit ist Berufs- und Standesbil-
dung. Diese muß immer dem allgemei-
nen Zweck der Menschenbildung unter-
geordnet sein.«                     (Pestalozzi 27) 
 
Wilhelm von Humboldt ging davon aus, 
dass jedem Menschen eine Art Bedürf-
nis, sich zu bilden, inne wohne. Dieses 
müsse lediglich geweckt werden. Er war 
der Überzeugung, dass jedem Menschen 
die Möglichkeit gegeben werden sol-
le, Zugang zu Bildung zu finden. Durch 
seine Entwicklung des mehrgliedrigen 
Schulsystems erhob er Bildung zum 
Programm. Es sollte fähigkeitsbezogen 
sowie nach dem, was die Gesellschaft 
fordert, gelehrt und gefördert werden. 
Wilhelm von Humboldts Fokus blieb 
dabei stets auf die Persönlichkeitsbil-
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dung bzw. die Vervollkommnung der je-
weiligen Persönlichkeiten ausgerichtet. 
Die Erlangung von Individualität spiel-
te eine wichtige Rolle. Nicht empiri-
sches Wissen, sondern das »Sich-Bil-
den« stand im Mittelpunkt. Materielle 
Ziele wurden zugunsten einer persön-
lichen Vervollkommnung ausgeblen-
det. (Vgl. Wikipedia A) Wie in seinem 
Zitat (s.o.) erkennbar, war er überzeugt, 
dass eine solche, möglichst vollkomme-
ne Persönlichkeit alle für das spätere 
Leben relevanten Fähigkeiten mit Hilfe 
einer Lehre nach seinem Bildungsideal 
»sehr leicht« erwerbbar mache. Diese 
Auffassung unterstützte Johann Gott-
fried von Herder, indem er sagte: 

»Die öffentliche Schule ist ein Institut des 
Staats, also eine [...] für junge Leute, nicht 
nur als künftige Bürger des Staats, son-
dern auch und vorzüglich als Menschen. 
Menschen sind wir eher, als wir Profes-
sionisten werden, und wehe uns, wenn 
wir nicht auch in unserm künftigen Beruf 
Menschen bleiben! Von dem, was wir als 
Menschen wissen und als Jünglinge ge-
lernt haben, kommt unsere schönste Bil-
dung und Brauchbarkeit für uns selbst 
her, noch ohne zu ängstliche Rücksicht, 
was der Staat aus uns machen wolle? Ist 
das Messer einmal gewetzt, so kann man 
allerlei damit schneiden«   (Herder 1262) 05  

Anforderungen von Humboldts, die für 
seinen favorisierten Entwurf von Bil-
dung relevant waren, werden in der 
Schrift von Immanuel Kant »Über Päd-
agogik« deutlich. 

»Die Pädagogik oder Erziehungslehre ist 
entweder physisch oder praktisch. [...] Die 
praktische oder moralische ist diejenige, 
durch die der Mensch soll gebildet wer-
den, damit er wie ein freyhandelndes We-
sen leben könne. [...] Sie ist Erziehung zur 
Persönlichkeit, Erziehung eines frey han-
delnden Wesens, das sich selbst erhalten, 
und in der Gesellschaft ein Glied ausma-
chen, für sich selbst aber einen innern 
Werth haben kann.«                      (Kant 35)

Wichtig für die Einordnung des Zitats 
ist das Verständnis der durch Kant ge-
prägten Begrifflichkeiten von »prakti-
scher« und »physischer« Erziehungs-
lehre. Während physische Elemente 
die Vermittlung von Fähigkeiten zur ei-
genen »Verpflegung« meinen, setzt er 
praktisch mit moralisch gleich. Das kan-
tsche Verständnis von Pädagogik kommt 
der Auffassung von Wilhelm von Hum-
boldts sehr nahe. Es muss jedoch dar-
auf hingewiesen werden, dass das von 
humboldtsche Bildungsideal nicht un-
umstritten ist04. Nicht selten wird sei-
ner Bildungstheorie die Aktualität ab-
gesprochen. Das liegt m.E. vor allem 
an seiner Konzentration auf die Ver-
vollkommnung der menschlichen Per-
sönlichkeit unter Ausschluss der Wich-
tigkeit empirischen Wissens zu einem 
ökonomischen oder praktischen Zweck. 
Konsequent lehnt er eine ökonomische 
Zweckausrichtung von Bildung ab. 
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Bildung heute
1.1.2

Prof. Dr. Eckhard Klieme06 vom Deut-
schen Institut für Internationale Päda 
gogische Forschung (DIPF) liefert dem-
gegenüber ein Beispiel für eine moder-
ne Bildungsdefinition: 

»›Bildung‹, [...] bezeichnet bereits exakt 
die Fähigkeit von Subjekten, unter den 
Bedingungen der Unentscheidbarkeit und 
Unbestimmtheit, Offenheit und Pluralität 
handlungsfähig zu sein; die Erwartung an 
den Bildungsprozess war es, für ein Han-
deln unter solchen Bedingungen mündig 
zu werden, und zwar in einem Prozess, der 
die Selbstkonstruktion des Subjekts ange-
sichts gesellschaftlich unausweichlicher 
Erwartungen ermöglicht, Gleichheit und  
Individualisierung also zugleich eröffnen 
soll.«                                            (Klieme 65)

Diese Definition von Bildung berück-
sichtigt Aspekte der bereits betrachte-
ten Bildungsbegriffe. Zugleich werden 
traditionelle Bildungsideale in einen 
Kontext aktueller Zeitumstände, Ent-
wicklungen und Erkenntnisse gesetzt. 
Es wird auf die »Selbstkonstruktion«, 
der als Prozess die Handlungsfähig-
keit und Mündigkeit des Einzelnen in 
einer vielfältig beeinflussten Situation 
erhalten soll, hingewiesen. Hier kann 
man m.E. klare Parallelen zu der von 
Wilhelm von Humboldt geprägten Bil-
dungsaufgabe einer Vervollkommnung 
von Persönlichkeiten ziehen. Ein wei-
terer Teil der Arbeit unter der Leitung 
Eckhard Kliemes gibt zu erkennen, dass 
erhebliche Einflüsse von Außen auf die 
Entwicklung von Bildungszielen einwir-
ken. Diese entwickelten sich laut Klie-

me aus unterschiedlichsten Meinungen 
und Bedürfnissen, die »jenseits der 
Konsenszone und trotz Begründungs-
schwierigkeiten für Bildungsziele« auf 
den Bildungsprozess einwirken. Auf das 
hier skizzierte Bildungsideal und dessen 
strukturelle und inhaltliche Konsequen-
zen für das deutsche Bildungssystem, 
werde ich im zweiten Kapitel dieser Ar-
beit näher eingehen. Die Betrachtungen 
verdeutlichen, dass mindestens zwei 
konkurrierende Bereiche von Bildung 
unterschieden werden können. Auf der 
einen Seite existieren Bemühungen, 
den Schüler als Persönlichkeit (weiter) 
zu entwickeln. Mit Hilfe u.a. pädagogi-
scher bzw. erzieherischer »Steuerungs-
impulse« soll eine individuelle Entwick-
lung von Persönlichkeiten provoziert 
werden. Auf der anderen Seite werden 
Prozesse angestrebt, die eine Vermitt-
lung von Fähigkeiten, auf empirischen 
Wissensinhalten basierend, beinhalten. 
Diese sollen abgekoppelt von jeglichem 
(ökonomischen) Zweck eine individuelle 
Verarbeitung und Aneignung von Inhal-
ten ermöglichen. Es kann jedoch nicht 
zurückgewiesen werden, dass eine Aus-
richtung auf ein möglichst hohes Maß 
an beruflicher Befähigung Teil dieses 
Bildungsbereiches ist. Nur durch das 
Erlangen eines allgemeinen Abschlus-
ses, insbesondere des Abiturs, erhält der 
Schüler eine zertifizierte und damit re-
elle Möglichkeit, Eintritt in einen gut be-
zahlten Beruf nehmen zu können. Beide 
Bereiche sind nicht durch einen klaren 
Grenzstrich trennbar. Sie bedingen sich 
gegenseitig und schaffen zugleich eine 
problematische Konfliktsituation.
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Ein Bildungsbegriff
1.1.3

Es ist erkennbar, dass der bildungsthe-
oretische Diskurs zahlreiche Begriffe 
verwendet, deren inhaltliche Bedeutun-
gen vorerst klar scheinen, bei näherer 
Betrachtung jedoch autorenabhängige, 
teils grundlegende Bedeutungsunter-
schiede aufweisen. Aus diesem Grund 
steht in diesem Abschnitt eine Bestim-
mung von Begrifflichkeiten, neben ei-
ner Definition07 eines eigenen Begriffs 
von Bildung im Mittelpunkt. Ziele sind 
eine genauere Formulierbarkeit und ge-
steigerte Verständlichkeit der weiteren 
Betrachtungen. Der Begriff von Bildung, 
wie er in dieser Arbeit verwendet wer-
den soll, bezieht sich vor allem auf den 
Primar- und Sekundarbereich der schu-
lischen Lehre. Bildung kann begrifflich 
grundsätzlich als Prozess oder Status 
verstanden werden. »Bildung als Pro-
zess« beschreibt einen Lernprozess, 
wohingegen »Bildung als Status« ei-
nen gewissen Bildungsstand, also die 
Stufe eines gewissen Lernfortschritts, 
kennzeichnet. Dieser endet nicht mit 
dem Abschluss einer Schullaufbahn. Je-
der Mensch ist einzigartig und schafft 
damit individuelle Voraussetzungen 
für zielführende Bildungsbemühun-
gen. Demnach kann ein allgemeiner 
Bildungsprozess nur durch eine mög-
lichst individuelle Konzentration auf die 
Entwicklung jedes einzelnen Schülers 
charakterisiert sein. Bildungstheorien, 
welche eine wissenschaftliche bzw. sys-
tematische Betrachtungsweise beinhal-
ten, fragen in der Regel nach der Rele-
vanz von Bildung für die Gesellschaft 
sowie für die Wirtschaft. Eine solche 

Herangehensweise halte ich für sinnvoll 
und schließe mich dieser daher an. Mit 
dem Beginn eines Diskurses über Re-
levanzen von Bildung werden zugleich 
Bildungsziele formuliert. Aus meinen 
Beobachtungen und der Lektüre unter-
schiedlicher Literatur wird erkennbar, 
dass der Bildungsdiskurs zwei inhalt-
liche Hauptgruppen von Bildungszwe-
cken forciert. Auf der einen Seite soll 
Schule praktische und ökonomische, 
auf der anderen gesellschaftliche und 
persönlichkeitsformende Bildungszie-
le verfolgen. In diesem Spannungsfeld 
divergenter Gruppen von Bildungsrele-
vanzen entwickeln sich distinktive Bil-
dungsideale, welche in der Konstruktion 
dieser Arbeit mit »personaler Bildung« 
und »praktischer Bildung« benannt 
werden. 
 Die erste Gruppe, die personale Bil-
dung, beinhaltet Bildungsideale, die sich 
grundsätzlich an den bereits Beschrie-
benen Wilhelm von Humboldts orientie-
ren. Die freie und freiwillige Selbstent-
wicklung des Schülers als Mensch steht 
im Mittelpunkt dieser Lehre. Ziel ist es, 
die jeweils individuelle Persönlichkeit 
junger Menschen zu entwickeln. Es geht 
darum, den Schüler als »Autor seiner 
selbst« (Krautz 14) freiwillig, also aus 
seiner eigenen Entscheidung heraus, 
lernen zu lassen08. »Zu dieser Bildung 
ist Freiheit die erste und unerläßliche 
Bedingung« (Humboldt 1985 05). Die 
personale Bildung findet nicht für einen 
ökonomischen oder parteipolitischen 
Fremdzweck, sondern vor allem für den 
jeweiligen Schüler zu seiner menschli-
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chen Entwicklung und Entfaltung der 
eigenen Fähigkeiten statt. Diese Auf-
fassung erhält zudem Bestätigung durch 
einen Ausschnitt aus einem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts:

»Es widerspricht der menschlichen Wür-
de, den Menschen zum bloßen Objekt 
im Staate zu machen. Die Maxime ›Der 
Mensch muss immer Zweck an sich selbst 
bleiben‹ gilt uneingeschränkt für alle 
Rechtsgebiete, [...]. Denn die unverlier-
bare Würde des Menschen als Person be-
steht gerade darin, dass er ausnahmslos 
als selbstverantwortliche Persönlichkeit 
anerkannt wird.«          (BverwG 2 WD 14.04) 

Die Bildung der Persönlichkeit ist ein 
innerer Prozess, der kompetent und in-
dividuell gefördert werden muss. 
 Die zweite Gruppe von Zwecken 
wird in dieser Arbeit durch praktische 
Bildung bezeichnet. Dieser Bereich be 
inhaltet eine Vermittlung von empiri-
schem Wissen und praktischen Fähig-
keiten09, welche Grundlagen für ein 
allgemeines Verständnis sowie die Ef-
fektivität der Lehre10 schaffen sollen. 
Die Auswahl der Inhalte in diesem Be-
reich ermöglicht z.B. die Vermittlung ei-
nes Verständnisses für Mechanismen, 
Zusammenhänge und Orientierung in 
mehr oder weniger abstrakten Syste-
men. Pädagogik, Didaktik und Psycholo-
gie stellen innerhalb meiner Bildungs-
definition zentrale Wissenschaften dar, 
mit deren Hilfe m.E. ein erfolgreicher 
Bildungsprozess erfolgen kann. Eine der 
wenigen inhaltlichen Bestrebungen von 

Bildung, über die aktuell ein überwie-
gender Konsens innerhalb der unter-
schiedlichen Bildungstheorien herrscht, 
beinhaltet »das reflektierte Verhältnis 
zu sich, zu anderen und zur Welt« (Vgl. 

Wikipedia A). Meine Auffassung von Bildung 
beinhaltet zudem eine Ablehnung der 
ausschließlichen Ansammlung von em-
pirischen Wissensinhalten. »Man kann 
[...] viel Wissen, ohne gebildet zu sein« 
(Krautz 17). Der deutsche Pädagoge und Phi-
losoph Friedrich Paulsen präzisiert im 
enzyklopädischen Handbuch der Päd-
agogik diese Auffassung: 

»Nicht die Masse dessen, was (man) weiß 
oder gelernt hat macht die Bildung aus, 
sondern die Kraft und Eigentümlichkeit, 
womit (man) es sich angeeignet hat und 
zur Auffassung und Beurteilung des ihm 
Vorliegenden zu verwenden versteht. [...] 
Nicht der Stoff entscheidet über die Bil-
dung, sondern die Form.« 

Damit verdeutlicht er, dass eine gewisse 
Qualität von Bildung entscheidend ist. 
Wie bereits erwähnt, ist Bildung als Pro-
zess durch Individualität charakterisiert. 
So unterschiedlich der Mensch ist, so 
verschieden sind die Wirkungserfolge 
pädagogischer und didaktischer Lehr-
konzepte. Die Bemühungen von Unter-
richt sind für jeden Menschen ungleich 
effektiv. Auch die sich zunehmend in-
dividualisierenden Gesellschaften mit 
ihrem breiten kulturellen Spektrum und 
der Tendenz zur Herausbildung einer 
»Weltgesellschaft« stellen eine päd-
agogische und didaktische Gleichbe-
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Ein Bildungsbegriff
1.1.3

handlung aller Schüler in Frage. Bemü-
hungen, gewisse Bildungsvorstellungen 
mit Hilfe engmaschiger Lehrvorgaben 
zu realisieren, halte ich für problema-
tisch. Auch die »plurale Verfasstheit 
menschenrechtlich begründeter Demo 
kratien« (Wikipedia A) verweist auf eine Si-
tuation, die ein derartiges Vorgehen in 
Frage stellt. Demnach kann lediglich der 
Versuch unternommen werden, rich-
tungsweisende Verhaltensempfehlun-
gen zu formulieren und diesbezüglich 
einen stetig argumentativen Diskurs zu 
suchen.



23



24

Nummer 01-10
Endnoten

01 

02 

03

04

05

06

In der zunehmend globalisierten Welt, in der Unternehmen dort produzieren können, wo die Be-

dingungen am günstigsten sind, hat sich ein internationaler Standortwettbewerb herausge bildet. 

Dabei spielt auch die Qualität von Schulen und Universitäten eine Rolle. Da u.a. der Bildungsgrad 

der Arbeitskräfte eines Landes die »Faktorausstattung« und damit die komparativen Vorteile eines 

Standortes signifikant beeinflussen, unternimmt die Europäische Union große Anstrengungen den 

Standortfaktor Bildung in den einzelnen Mitgliedsländern und damit für Europa zu stärken. Auch 

für die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen für den nationalen und interna-

tionalen Markt werden möglichst viele und gut ausgebildete Fachkräfte benötigt, welche ohne 

ein gutes Bildungssystem nicht unabhängig bereit gestellt werden können. Daraus schließe ich 

die hohe wirtschaftliche Relevanz von Bildung für eine Gesellschaft. (Vgl. Beck)

Siehe Kapitel 1.3

Hier beziehe ich mich vor allem auf die begriffliche Verwendung von »Bildung« in den Medien 

bzw. dem öffentlichen Diskurs. Aus eigener Erfahrung wird Bildung an dieser Stelle begriffsin 

haltlich stark reduziert. In der Regel kommt es hierbei zu einer schlagwortartigen Gleichsetzung 

mit Wissen und Berufsbefähigung. Überwiegend wird z.B. Menschen mit einer hohen und möglichst 

ausdifferenzierten Wissensmenge eine gute »Allgemeinbildung« atestiert.

Diese These unterstützen eigene Erfahrungen und Berichte, die ich wiederholt in verschiedenen 

Medien zur Kenntnis nehmen konnte. Der Artikel »Wilhelm von Humboldt - Ein Mann für Men-

schenbildung« beinhaltet ebenfalls einen Hinweis auf regelmäßige Anfechtungen der humbold-

tschen Bildungsideale. http://www.planet-wissen.de/alltag_gesundheit/lernen/abitur/humboldt.jsp 

(25.11.2010, 17:26 Uhr)

In diesem Text beschreibt er zudem ein Bildungsideal, welches eine Ausrichtung der Lehre in zwei 

grundsätzliche Schwerpunkte beinhaltet. (ähnlich der Struktur des kantschen Bildungsideals) So 

beschreibt Herder Aufgaben der Lehre folgendermaßen: »Als daß der Knabe reden und schreiben, 

seinen Verstand, seine Zunge, seine Feder brauchen lerne; oder daß sein Geschmack gereinigt, 

sein Urteil geschärft und er gewahr werde, daß in seiner Brust ein Herz schlage.« (Herder 1262)

Neben seiner Professur leitete er bis 2008 das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische  

Forschung (DIPF) in Frankfurt a. M. und leitet aktuell die Arbeitseinheit Bildungsqualität und Evalu-

ation am DIPF. Zudem bekleidet er seit 2007 das Amt des Koordinators der Special Interest Group 

«Educational Effectiveness« in der European Association for Research on Learning and Instruction 

(EARLI). Desweiteren war er betiligt an der aktuellen Studie zur Entwicklung von Ganztagsstudien 

(StEG) und leitete die Erarbeitung der für diese Arbeit sehr wichtigen Expertise «Zur Entwicklung 

nationaler Bildungsstandards«.
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Nummer 01-10
Endnoten

07 

08 

09

10

Diese Definition erhebt keinen Anspruch allgemeiner Gültigkeit und ist als These zu verstehen.

Konkret ist hier z.B. die Autonomie des Schülers bei der Bearbeitung bzw. Lösung gestellter 

Aufgaben zu nennen. Ein ledigliches Aufzeigen verschiedener Lösungsmöglichkeiten durch den 

Lehrer scheint mir an dieser Stelle zielführend.

»Praktische Fähigkeiten« umfassen die anfängliche Vermittlung von Grundfertigkeiten wie z.B. 

Rechnen, Lesen und Schreiben. Später werden diese durch naturwissenschafliche Inhalte ergänzt.

»Effektivität der Lehre« meint hierbei die möglichst umfangreiche Vermittlung von angewandtem  

Wissen und persönlichen Fähigkeiten.





Bedeutung von Pädagogik 
in der Lehre

1.2
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Pädagogik als 
Vermittlungskompetenz

1.2.1

Die im Abschnitt 1.1 beschriebenen 
Aspekte von Bildung können nur auf 
Basis zwischenmenschlicher Vermitt-
lungsprozesse erfolgreich zum Tragen 
kommen. Hierbei ist die Person des 
Lehrers von zentraler Bedeutung. Bil-
dungsprozesse müssen angeregt und 
begleitet werden. Eine gute pädagogi-
sche Lehrerausbildung ist diesbezüg-
lich unabdingbar. Dies wird in der Praxis 
häufig unterschätzt und vernachlässigt, 
obwohl pädagogische Fähigkeiten ele-
mentar für das Unterrichten einer Sache 
sind. Eine persönliche Lehrer-Schüler-
Beziehung als pädagogisches Mittel 
kann Bildungsprozesse entscheidend 
beeinflussen. Eine solche Verbindung 
stellt eine Art »Brückenfaktor« dar. 
Grundsätzlich macht jeder Schüler 
dem Lehrer ein Beziehungsangebot. 
Dieses ist allerdings nicht immer offen 
erkennbar und kann vielseitiger Natur 
sein. Die Verantwortung liegt beim Leh-
rer, dieses zu erkennen und anzuneh-
men11. Meiner Auffassung nach wird mit 
der offensichtlichen Zunahme gesell-
schaftlicher, technischer und medialer 
Zerstreuungsangebote der Aufbau einer 
Lehrer-Schüler-Beziehung zunehmend 
erschwert. Zudem ist es m.E. nicht mög-
lich, den Einfluss dieser Angebote von 
Schulen und insbesondere Schülern 
fern zu halten. Auch Jochen Krautz sieht 
neue pädagogische Herausforderungen 
durch stark veränderte Szenarien und 
Umstände in den Schulen. Dies ändert 
jedoch nichts an der zentralen Rolle 
von Pädagogik in der Lehre oder dem 
Beziehungsgeschehen zwischen Leh-

rer und Schüler. Der Mensch bleibt im 
Grundsatz stets auf seine Mitmenschen 
ausgerichtet. Diese Ausrichtung basiert 
auf der »conditio humana«, der Bedin-
gung menschlichen Lebens, dass in der 
Regel junge Menschen von Älteren ler-
nen. Ohne die Weitergabe von Wissen, 
Werten, Verhaltensregeln, Gefühlen und 
Ansichten unter den Generationen wäre 
die menschliche Entwicklungsgeschich-
te, wie wir sie kennen, nicht vorstellbar. 
Krautz berichtet aus seinen Erfahrungen, 
dass man den Jugendlichen von heute 
durchaus noch erfolgreich Orientierung 
und Bildung anbieten kann. Dabei steht 
jeder einzelne Lehrer jeden Tag vor der 
neuen Herausforderung, diese Inhalte 
in Konkurrenz zu den zahlreichen In-
teressen, Unterhaltungs- und Zerstreu-
ungsmöglichkeiten in den Horizont der 
Jugendlichen zu rücken. (Vgl. Krautz)
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Vertrauen und Motivation
statt Leistungsdruck

1.2.2

Klaus Mertes und Joachim Siebner ver-
treten in »Schule ist für Schüler da« die 
These, dass Vertrauen wichtiger und 
zielführender als Leistungsdruck sei. Sie 
übersteigern diese Ansicht sogar zu ei-
nem: »Ohne Vertrauen geht gar nichts.« 
(Mertes/Siebner 10)12 Ich halte zwar die 
These, dass Vertrauen eine Grundlage 
guter Pädagogik sei für richtig. Ich wür-
de diesen Faktor der Bildungsvermitt-
lung jedoch nicht absolut setzen. Lehre 
ist auch ohne bzw. mit einem sehr ge-
ringen Maß an Vertrauen möglich. Man 
muss jedoch davon ausgehen, dass 
so im Durchschnitt lediglich ein ver-
gleichsweise geringeres Maß an Bildung 
vermittelt werden kann12. Darüber hin-
aus wird durch Mertes und Stiebner he-
rausgestellt, dass auf Schülerseite eine 
Atmosphäre herrscht, die durch starken 
Leistungsdruck charakterisiert ist. Die-
ser hat negative Auswirkungen auf das 
Erreichen der jeweiligen Bildungsziele. 
Auch die Expertise, unter Leitung Eck-
hard Kliemes weist darauf hin:

»Im Vergleich mit anderen Staaten bzw. 
Kulturen zeichnet sich Deutschland [...] 
dadurch aus, dass die Schüler mehr Leis-
tungsdruck als Unterstützung wahrneh-
men [...].«                              (Klieme et al. 49)

Dieser Druck manifestiert sich u.a. durch 
die Forderung nach mehr Leistung. Die 
definitorische Bedeutung von Leistung 
resultiert dabei zunehmend aus einem 
Hintergrund, der nach Effizienz und 
praktischer Nützlichkeit von Bildung 
fragt. (Vgl. Krautz)

»Leistung wird heute als maximale Ver-
wertbarkeit verstanden.«                (Krautz)  

Dies jedoch widerspricht einer päda-
gogisch gedachten Schule. Die Notwen 
digkeit einer gewissen Leistungsfähig-
keit der Schüler ist unumstritten. Es ist 
ebenfalls evident, dass eine bestimmte 
Anzahl von Schülern elementare Leis-
tungsfähigkeiten nicht erfüllt. Dieser 
Zustand hat einen zentralen Stellenwert 
innerhalb der öffentlichen Diskurse 
über Bildung und deren Defizite. Die 
Ursprünge dieser Problematik liegen je-
doch nicht nur in einer zu geringen Fi-
nanzierung des Schulsystems, sondern 
ebenfalls in pädagogischen Defiziten. 
Es bedarf demnach auch einer päda-
gogischen Lösung dieses Problems. 
Die Ausübung von Druck und eine de-
tailierte Kontrolle der Schulen, Lehrer 
und Schüler ist als Lösungsansatz völlig 
deplatziert. Leistung hat eine pädago-
gische Dimension. Sie kann nur mit pä-
dagogischen Mitteln effektiv gefördert 
werden. (Vgl. Krautz) Zudem sei an den 
pädagogischen Aspekt der Persönlich-
keitsentwicklung erinnert. Laut Her-
mann Nohl beinhaltet die Hauptaufgabe 
von Leistung: 

»[...] einen subjektiven Sinn, das ist ihr 
Wert als Wachstumsreiz [...]. Sie darf nie 
als Leistung an sich gesucht werden, son-
dern immer relativ für einen bestimmten 
Menschen.«                                     (Nohl 28) 
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Leistungsfähigkeit kann lediglich be-
dingt durch schulische Finanzierung 
oder Leistungsdruck erzeugt werden. 
Dagegen sind pädagogische Strate-
gien sowie ein gewisser Druckabbau 
zweckmäßiger. Dies bedeutet zugleich 
eine notwendige Reduktion schulischer 
Kontrollfaktoren13. Leistungsprüfungen, 
Kontrolle und Disziplin sind zwar not-
wendig, die Suche nach einer zielfüh-
renden14 Dosierung jedoch ebenfalls. Im 
Idealfall ermöglicht eine diesbezügliche 
Ausgewogenheit, die schulischen Rah-
menbedingungen,  
 
»[...] in dem das eigentliche – bildende und 
erziehende – Geschehen zwischen Lehrern 
und Schülern und auch zwischen Eltern 
und Kindern stattfindet.« (Mertes/Siebner 10)

Ein wichtiger Faktor für erfolgreiches 
Lernen, ist zudem die Motivation des 
einzelnen Schülers (Vgl. Ribke). Hier 
stellen die Schaffung »extrinsischer«15 
sowie »intrinsischer«16 Motivation 
Zielstellungen dar. Durch individuelle 
Förderung sowie eine strukturelle und 
inhaltliche Veränderungen der Lehre 
können mit Hilfe von Motivation posi-
tive Bildungseffekte erzielt werden. 
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Die BRIT School
1.2.3

1991 wurde in London ein öffentliches 
Gymnasium für Schüler im Alter von 
14 bis 19 Jahren gegründet. Die »BRIT 
School for Performing Arts and Techno-
logy« ist ein Gymnasium mit angewand-
tem kunsttechnischem17 Schwerpunkt, 
dessen Lehrspektrum von künstleri-
schen Fächern wie Musik, Tanz, Theater, 
Kunst und Film bis hin zu klassischen 
Fächern wie Mathematik, Englisch oder 
Geschichte reicht. Vor allem im Bereich 
der »Performing Arts« ist diese Schule 
enorm erfolgreich. So waren u.a. Künst-
ler wie Amy Winehouse, Kate Nash oder 
ROX Schüler dieser Schule. Daraus lässt 
sich zwar noch kein gesamtschulisches 
Qualitätsurteil bilden, es verdeutlicht 
jedoch tendenzielle Leistungspotenzi-
ale einer schulischen Spezialisierung. 
Darüber hinaus liegen die Schülerleis-
tungen in den klassichen Fächern über 
dem Landesdurchschnitt. 

»Im Schnitt bestehen hier mehr Schüler 
ihr Abitur als an anderen Schulen – mit 
besseren Noten.«18 (Titel Thesen Tempramente)

Ein für diesen Erfolg ursächlicher Un-
terschied zu »normalen« Gymnasien 
Großbritanniens scheint vor allem die 
Idealvorstellungen von Bildung dieser 
Schule zu sein, auf denen die Unter-
richtsgestaltung basiert. Diese weisen 
zahlreiche Übereinstimmungen mit den 
in dieser Arbeit bereits beschriebenen 
Bildungsidealen auf. Welcher Auffas-
sung von Bildung die BRIT School folgt, 
wird auf ihrer Internetpräsenz konkre-
tisiert:

»We aim to develop students academi-
cally, vocationally, socially and morally 
so that they leave the School as indepen-
dent, cooperative, responsible and creati-
ve young people with a lifelong interest 
and ability in learning, the arts, techno-
logy and selfdevelopment.« (BRIT School A)

Beispielhaft hierfür beschreibt eine der-
zeitige Schülerin der BRIT School die 
Unterrichtsgestaltung eines Faches, das 
sich u.a. mit den technischen Begeben-
heiten und der Ausstattung eines Ton-
studios befasst, folgendermaßen:

»Wir lernen indem wir selber herumexpe-
rimentieren und nicht weil uns die Lehrer 
ständig alles erklären.«   

Freies, eigenverantwortliches Lernen 
scheint demnach ein Bestandteil der 
Bildungsideale der BRIT School zu sein. 
Zudem zeichnet sich diese Bildungsein-
richtung durch eine besonders positive 
Schulathmosphäre aus18. Diese kann als 
wichtiges Element zur Ermöglichung der 
Bildungserfolge der Schule angesehen 
werden und wird auf einer Seite des In-
ternetauftritts der BRIT School konkret 
benannt:

«The school has a unique atmosphere of 
support and respect which helps cultivate 
the ability and talent of our young people. 
Students and staff have created an open, 
friendly, flexible yet rigorous approach to 
study.«1          (BRIT School C)
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Diese Eigenbeschreibung findet Bestä-
tigung in Aussagen der Schüler. Diesbe-
züglich beschreibt Rox:

»Erst auf der BRIT School durfte ich end-
lich sein, wie ich wirklich bin.« 

(Titel Thesen Tempramente)

Dem fügt sie hinzu:

»Wir haben an der BRIT School nicht 
nur unser Handwerk gelernt, wir haben 
da fast schon gelebt. Es war ein Ort an 
dem wir so sein durften, wie wir waren.« 

(Titel Thesen Tempramente)

Ähnliche Aussagen finden sich in zahl-
reichen Aussagen von ehemaligen und 
aktuellen Schülern wieder. So wird von 
»fantastic environement«, »second 
family« und »fun time« gesprochen. 
Schüler der Schule beschreiben, wie 
Lehrer versuchen würden, sie als Men-
schen zu verstehen und wie positiv dies 
für das Schulklima sei. Darüber hinaus 
beschreibt eine Schülerin, wie die Leh-
rer es schaffen würden, fern geglaubte 
Ziele näher zu rücken und ihre Erreich-
barkeit zu verdeutlichen (Vgl. BRIT School B). Die 
Atmosphäre beruht von Seiten der Schu-
le auf einer ausdrücklichen Betrachtung 
des Schülers als Individuum. Auf Basis 
dieser Überzeugungen konnte diese 
Schule beachtliche schülermotivatori-
sche Erfolge erzielen. Die BRIT School 
verknüpft m.E. überzeugende Bildungs-
ideale mit einer positiven Schulatmo-
sphäre, woraus Lehr- und Lernbedin-
gungen resultieren, die offensichtlich 

überdurchschnittliche Bildungserfolge 
ermöglichen. Das Schulprofil beinhal-
tet eine bereits angesprochene Spe-
zialisierung, aus der unterschiedliche 
positive Effekte für Bildungserfolge zu 
resultieren scheinen. So  beschreibt die 
Künstlerin ROX: 

»Die BRIT School war großartig, weil wir 
immer kreativ sein durften. Dadurch habe 
ich mich enorm entwicklen können.« 

(Titel Thesen Tempramente)

Zudem beschreiben Schüler der BRIT 
School, dass eine Basis gemeinsamer 
Interessen, in diesem Fall eine gewisse 
kreative Ausrichtung der Schüler, die 
positive Schulatmosphäre verstärke. 
Es entstünde eine Gesamtgemeinschaft 
aus Schülern, die z.B. sozialen sowie 
ethnischen Herkunfts- bzw. Zugehörig-
keitsgruppen übergeordnet sei, die ver-
binde und voneinander lernen lasse (Vgl. 

BRIT School B). Der Anteil der Schülerschaft, 
der ethnischen Minderheiten angehört, 
ist an dieser Schule doppelt so hoch wie 
im Landesdurchschnitt (Vgl. Ofsted Inspection re-

port). Desweiteren ist die Muttersprache 
von sehr vielen dieser Schüler nicht 
Englisch (Vgl. Ofsted Inspection report). Trotzdem 
kann die BRIT School auf überdurch-
schnittliche Bildungserfolge verweisen 
(Vgl. Titel Thesen Tempramente, Ofsted Inspection report), was 
die beschriebenen Zusammenhänge zu 
bestätigen scheint.
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Die BRIT School
1.2.3

Es gibt jedoch einige Einschränkungen, 
die bei diesen Betrachtungen berück-
sichtigt werden müssen. So ist eine Ver-
gleichbarkeit der British Record Indus-
try Trust20 (BRIT) School for Performing 
Arts and Technology mit »normalen« 
britischen Gymnasien schwierig. Der 
aus einer Unterstützung der britischen 
Musikindustrie resultierende finanzi-
elle Rahmen der BRIT School ist nicht 
mit dem eines »normalen« öffentli-
chen Gymnasiums in Großbritannien 
zu vergleichen. Zusätzlich erschwert 
das spezialisierte Schulprofil der BRIT 
School eine objektive Vergleichbarkeit. 
Trotz dieser Einschränkungen ist die-
ses Schulkonzept m.E. äußerst positiv 
zu bewerten und stellt ein interessantes 
Beispiel für eine Kooperation zwischen 
einer öffentlichen Bildungseinrichtung 
und der Wirtschaft dar21.
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Personalisiertes
Wissen

1.2.4

Für einen Bildungsprozess, der eine 
Persönlichkeitsentwicklung der Schüler 
verfolgt, ist zudem eine Personalisie-
rung von Wissen sinnvoll. Wie bereits 
erwähnt, ist diesbezüglich eine Anhäu-
fung von Wissensinhalten unzweckmä-
ßig. Dem gegenüber beinhaltet perso-
nalisiertes Wissen eine für den Schüler 
persönlich relevante, ihn prägende Um-
arbeitung zu etwas Eigenem (Vgl. Krautz). 
Erst so werden empirische Wissensin-
halte persönlichkeitswirksam. Dies kann 
meiner Auffassung nach jedoch nur mit 
Hilfe pädagogischer Mittel gelingen. 
Wilhelm von Humboldt beschrieb das 
mit den Worten: 

»Nur die Wissenschaft, die aus dem In-
neren stammt und ins Innere gepflanzt 
werden kann, bildet auch den Charakter 
um.«       (Zit. n. Krautz 20)

Wissensinhalte, über die Schüler reflek-
tiv und kritisch diskutieren, für die sie 
begeistert werden können, wirken im 
Sinne der Persönlichkeitsentwicklung. 
Eine solch intensive Wissen-Mensch-
Verbindung kann sich als eine Art Pro-
jektion auf das Bewusstsein des jewei-
ligen Schülers unter Einbeziehung des 
eigenen Horizontes darstellen. Beru-
hend auf diesen Betrachtungen scheint 
die Kernaufgabe von Schule eine päda-
gogische zu sein. (Vgl. Mertes/Siebner)



36

Nummer 11-21
Endnoten

11 

12 

13

14

15

16

17

18

Die lehrende Person muss sich dem Schüler zuwenden. Wie er das macht, hängt u.a. von der Art des 

Beziehungsangebotes des Schülers, aber auch von den allgemeinen Lehrumständen ab. Es gibt 

vielfältige Möglichkeiten, durch die der Lehrer auf das Beziehungsangebot des Schülers reagieren 

und eingehen kann, sobald er dieses erkannt hat. Er kann sich z.B. innerlich oder äußerlich dem 

Schüler zuwenden, für den Schüler klar erkennbar oder ersteinmal versteckt. Mit »allgemeinen 

Lehrumständen« sind vor allem strukturelle Umstände gemeint, unter denen Unterricht konsti-

tuiert werden kann. Diese beinhalten u.a. Fragen nach Klassenstärken oder nach der Ausstattung 

mit Unterrichtsmitteln.

Auch die unter der Leitung von Eckhard Klieme entwickelte »Expertise zur Entwicklung nationaler 

Bildungsstandards« (Klieme et al.) beschreibt, dass Vertrauen für den Bildungsprozess von hoher 

Bedeutung ist. Dieses sei im Bezug auf die »Lehrer-Schüler-Beziehung«, »Schulleitungs-Lehrer-

Beziehung« und zwischen den Bildungsverantworlichen des jeweiligen Bundeslandes und den 

verschiedenen Schulleitungen von hoher Relevanz. 

Der Bericht »Expertise zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards« stellt heraus, dass Ver- 

trauen für den Bildungsprozess von hoher Bedeutung ist. Dieses sei im Bezug auf die Lehrer- 

Schüler Beziehung, Schulleitungs-Lehrer-Beziehung und zwischen den Bildungsverantworlichen 

des jeweiligen Bundeslandes und den verschiedenen Schulleitungen von hoher Relevanz. Dies 

impliziert zugleich einen Abbau von Kontrollfaktoren innerhalb dieser Bereiche.

Welche Ziele meiner Auffassung nach in der schulischen Lehre verfolgt werden sollten, finden 

sich in Kapitel 1.1. Welche Ziele und Strategien dafür in Deutschland aktuell in Erwägung gezogen 

werden, wird im zweiten Kapitel beschrieben.

»Extrinsiche Motivation« basiert auf Anreizen »von außen auf das Kind einwirkender Verstärker« 

wie z.B. Anerkennung, Lob, freundliche Mimik, Aussicht auf eine Belohnung. (Vgl. Ribke) 

»Intrinsische Motivation« stellt die Eigenmotivation eines Individuums dar. Diese kann ohne 

Verstärkung von außen aufrecht erhalten werden. Hier wird die Tätigkeit selbst als Befriedigung 

und Bereicherung erfahren. (Vgl. Ribke)

»[…] state funded City College for the Technology of the Arts […]«

http://www.brit.croydon.sch.uk/page/?title=The+School&pid=2 (05.12.2010, 13:17 Uhr)

Dies bestätigt der Inspektionsbericht (BRIT School B) des brittischen »Office for Standards in Edu-

cation, Children‘s Services and Skills« (Ofsted), welches der Regierungsbehörde »Her Majesty‘s 

Chief Inspector of Schools In England« (HMCI) unterstellt ist. 
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Nummer 11-21
Endnoten

19 

20

21

Dies wird darüber hinaus in dem, auf der Internetpräsenz der BRIT School veröffentlichtem Video 

deutlich. (Hier werden Bildungsideale, wie die Betrachtung bzw. Behandlung des Schülers als 

Individuum deutlich.) Das beschriebene Video ist auf der DVD im Anhang zu finden. 

(The BRIT School.mp4, BRIT School C) 

»The BRIT Trust’s main commitment is to The BRIT School in Croydon (…) and to Nordoff Robbins 

(the UK’s leading independent provider of music therapy). Since its inception, over £14m has 

been raised by the BRIT Trust for various charities with substantial profits coming to the BRIT 

Trust from the BRIT Awards - to date, some £11.2m has been raised by the BRIT Awards alone.« 

http://www.brittrust.co.uk/ (02.01.2011, 19:56 Uhr)

Hierbei ist entscheidend, dass die Wirtschaft keinen direkten und detailierten Einfluss auf das 

jeweilige Curriculum der Schule nimmt. Dieses muss in schulischer Eigenverantwortung auf Basis 

nationalen Rechts entwickelt werden.  





Bedeutung für 
die Gesellschaft 

1.3

In diesem Kapitel wird eine 
schlüssige Theorie der Bedeutung 
von schulischer Bildungsarbeit 
für eine Gesellschaft herausge-
arbeitet. Der für dieses Vorhaben 

zu verwendende Bildungsbegriff 
wurde bereits definiert. Dem wird 
ein Gesellschaftsbegriff gegen-
über gestellt, auf den im Folgen-
den eingegangen wird.
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Suche nach einem
Gesellschaftsbegriff

1.3.1

Der Terminus »Gesellschaft« steht for-
mal für eine Ansammlung »[...] unter-
schiedlicher Formen zusammenleben-
der Gemeinschaften von Menschen, 
deren Verhältnis zueinander durch 
Normen, Konventionen und Gesetze 
bestimmt ist [...].« (Schubert/Klein) Aus die-
sen wiederum erwächst eine gewisse 
»Gesellschaftsstruktur«. Der Begriff 
»Gesellschaft« verweist, neben einer 
formalen, wirtschafts- oder staatsrecht-
lichen Betrachtung, auf ähnlich zahlrei-
che und komplexe Begriffsdefinitionen 
wie der von Bildung. Bezüglich des 
Versuchs, eine möglichst konsistente 
Gesellschaftsdefinition zu entwickeln, 
spielt die Soziologie eine wichtige Rol-
le22. Sie unterscheidet zwischen »Ge-
sellschaft« und »Gemeinschaft«. Letz-
tere beinhaltet eine größere Nähe und 
Verbundenheit zwischen den Menschen, 
wogegen erstere eine höhere rationale 
zweck- und nutzenorientierte Begrün-
dung des Zusammenlebens definiert. 
(Vgl. Schubert/Klein) Meine folgenden Betrach-
tungen werden sich auf die begriffliche 
Entwicklung des soziologischen Gesell-
schaftsbegriffs konzentrieren.
 Im 19. Jahrhundert bildete sich ein 
Gesellschaftsbegriff heraus, der nicht 
konsistent aus einer empirischen Be-
griffsdefinition heraus formuliert wur-
de. Er trug sich nicht selbst, sondern 
erhielt seine Relevanz und inhaltliche 
Definition durch die Bildung von Ge-
genbegriffen. (Vgl. Schubert/Klein) So wurden 
zum Beispiel das Individuum, bzw. die 
Summe der Individuen in Differenz zu 
Gesellschaft gesetzt. Es wurde darauf 

verwiesen, dass Gesellschaft mehr sei 
als eine Ansammlung von Individuen 
und emphatische Züge enthielte. Zu-
dem kam es zu einer Gegenüberstellung 
von Gesellschaft und Staat. Hier wurden 
u.a. eine territoriale Begrenztheit auf 
Seiten des Staates einer diesbezügli-
chen Unbegrenztheit von Gesellschaf-
ten gegenüber gestellt. Darüber hinaus 
wurde Gesellschaft »dynamisiert« ge-
dacht. Dies beinhaltete eine Wahrneh-
mung von Gesellschaft als »[...] Träger, 
ja Subjekt von Entwicklung: der sozialen 
Evolution überhaupt.« (Universität Bielefeld)  Im 
20. Jahrhundert nahm die Zeit- und Ent-
wicklungdimension des Gesellschaft-
begriffs zugunsten einer strukturellen 
Betrachtungsweise merklich ab. Es kam 
zu einer stärkeren Heranführung an Na-
tions-, Staats- und Kulturbegriffe.

»Doch ist [...] der Begriff der Gesellschaft 
untergründig so sehr mit dem einer na-
tionalstaatlich verfassten und territorial 
klar umgrenzten Ordnung verknüpft [...]« 

(Universität Bielefeld)  

Begrifflich entstanden »Nationale Ge-
sellschaften«, charakterisiert durch u.a. 
eine gesteigerte Entwicklung von Viel-
falt23. Sie waren jeweils bezogen auf eine 
Nation mit ihren jeweiligen kulturellen24 

Besonderheiten. Zudem beinhaltet die-
ser Begriff nicht unumstrittene Ganz-
heitsambitionen und einen Ausschluss, 
Gesellschaft als etwas weitergreifendes 
Soziales zu Denken. In den 70er Jahren 
des letzten Jahrtausends wandelte sich 
die bisherige gesellschaftstheoretische 
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Betrachtung hin zu einer Sozialtheorie. 
Zudem kam es zu einer Streckung des 
Begriffs auf einen globalen Bezugsrah-
men. Durch die Negation territorialer 
sowie kulturell-konsensueller Bindun-
gen des modernen Gesellschaftsbe-
griffs wurde fortan die Begrifflichkeit 
»Weltgesellschaft« propagiert. Dieses 
definitorische Vorgehen wurde jedoch, 
vor allem im wissenschaftlich-theoreti-
schen Diskurs, deutlich kritisiert. 

»[…] wo weltweite Strukturbildung und 
Verflechtung empirisch wie theoretisch 
stark in den Vordergrund gerückt wird, 
vermeidet man vielfach die Inanspruch-
nahme des Gesellschaftsbegriffs […] ganz 
explizit.«              (Universität Bielefeld)  

So sprechen sich u.a. Immanuel Wal-
lenstein und Anthony Giddens gegen 
die definitorische Verwendung einer 
Weltgesellschaft aus. Beide sprechen 
dagegen von einer »globale[n] Makro-
ordnung oberhalb der Gesellschaften« 
(Universität Bielefeld). (Vgl. Universität Bielefeld)
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Krise der Gesellschaftidee
1.3.2

Der Philosoph und wissenschaftliche 
Mitarbeiter am Institut für Sozialfor-
schung der Johann Wolfgang Goethe-
Universität in Frankfurt a. M., Dr. Martin 
Hartmann bschreibt in einer Publika-
tion der Bundeszentrale für politische 
Bildung, dass die Soziologie zuneh-
mende Problempotenziale, bezogen 
auf die Verwendung des Begriffs »Ge-
sellschaft« feststellt. Vor dem Hinter-
grund einer zunehmend globalisierten 
Welt sinke aufgrund der ihm eigenen 
geographischen Beschränktheit seine 
diskriptive Brauchbarkeit. In einer Zeit 
fortschreitender kultureller und politi-
scher Internationalisierung sei demnach 
die räumliche und nationalstaatliche 
Begrenzung des Begriffs Gesellschaft 
problematisch. Ein Grund dafür stellt 
die zunehmende Schwächung und Ein-
engung nationalstaatlich organisierter 
Instanzen dar. Derartige Tendenzen re-
sultieren u.a. aus einem europäischen 
Integrationsprozess. Eine Konzentration 
auf Einzelgesellschaften ist gerade des-
halb problematisch, weil die aus den 
beschriebenen Entwicklungen resultie-
renden Herausforderungen nicht ohne 
eine globale Perspektive nachvollzieh-
bar bzw. diskutierbar sind. Man steht 
somit globalen bzw. europäischen Ent-
wicklungen mit einer »gewissen Sprach-
losigkeit« gegenüber. (Vgl. BPB)  
 In den 80er Jahren wurde durch die 
Soziologie der Begriff der »Individuali-
sierung«25 in den Vordergrund gerückt, 
um so eine Erklärung für die zunehmen-
de Einflussabschwächung kollektiver 
Bindungskräfte zu beschreiben. Bezüg-

lich eines Individualisierungsprozesses 
beschreibt Ullrich Beck in seinem Buch 
»Risikogesellschaft«26 eine Entkol-
lektivierung sozialen Handelns sowie 
ein Verblassen »Ständisch geprägte[r] 
Sozialmilieus und klassenkulturelle[r] 
Lebensformen«. Laut Beck werden die 
Menschen durch die sich zunehmend 
individualisierenden Exsistenzformen 
in eine egozentrische Lebensplanung 
und Lebensführung gezwungen. Dem 
fügt Hartmann allerdings hinzu: Die 

»Individualisierung hinterlässt kein sozia-
les Chaos, aber sie erschwert den Versuch, 
jene Elemente zu kennzeichnen, die sich 
zu Gesellschaften integrieren.«    (BPB 34)  

Eine weitere Schwierigkeit ist die An-
zweiflung der Existenz eines gemein-
samen Wertekontextes. Dieser Zweifel 
erhält eine besonders grundsätzliche 
Bedeutung, wenn man davon ausgeht, 
dass Gesellschaften durch einen um-
fassenden Wertekonsens konstituiert 
werden. Dieser Zweifel kann zudem 
durch die »unter dem Stichwort des 
›Multikulturalismus‹ verhandelte« (BPB 

34) Situation erweitert werden, die eine 
mehr oder weniger friedliche Koexis-
tenz von »Wertegemeinschaften« vo-
raussetzt. Diese würden jedoch nicht 
auf gemeinsamen »Werten« basieren. 
Demnach hätten sich im Herzen west-
licher Gesellschaften Formen des Zu-
sammenlebens manifestiert, die eine 
begriffliche Verwendbarkeit von Gesell-
schaft in Frage stellen. (Vgl. BPB) Es ist m.E. 
evident, dass sich in der öffentlichen 



Kommunikation die so stark in Frage 
gestellten Begriffe »Gesellschaft« und 
»Gesellschaften« nach wie vor voller 
Selbstverständlichkeit wieder finden. 
Es wurde allerdings ebenfalls deutlich, 
dass überprüft werden muss, ob diese 
Begriffe inhaltlich weiterhin mit der Be-
deutung der Vergangenheit koalieren. 
Die Suche nach einem aktualisierten 
Gesellschaftsbegriff, der ohne eine 
Unterfütterung territorialer, politischer 
oder kollektivistischer Kategorien aus-
kommt, stellt eine große Herausforde-
rung dar. Eine weitere Schwierigkeit 
beinhaltet die aus einer neoliberalen 
Auffassung heraus begründete Infra-
gestellung einer Gesellschaftsexistenz 
überhaupt. (Vgl. BPB) So äußerte Margaret 
Thacher, eine bekannte Persönlichkeit 
neoliberalen Denkens, eine Grundüber-
zeugung, als sie sagte:

»There is no such thing as society, only 
individual men and women and their fa-
milies«             (Zit. n. BPB 35)

Jeder Einzelne sei für sein Verhalten 
verantwortlich und Ungleichheiten 
zwischen Individuen wären auf »indi-
viduell zurechenbare« Entscheidungen 
zurückführbar. Eine Berücksichtigung 
sozialer Herkunft oder Lage spiele dies-
bezüglich keine Rolle. Auf diese Weise 
beinhalten derartige, neoliberale Auf-
fassungen eine grundsätzliche Negation 
der Existenz von Gesellschaften oder 
»dem Sozialen«. (Vgl. BPB)
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Gesellschaft und 
Menschenbild

1.3.3

Obwohl der Begriff Gesellschaft aus be-
reits erwähnten Gründen vor inhaltsde-
finitorischen Herausforderungen steht, 
wird im Folgenden weiterhin mit ihm 
gearbeitet. Es soll untersucht werden, 
welche Bedeutung Schule bzw. Bildung 
für die Gesellschaft hat. Für dieses Vor-
haben ist eine Betrachtung menschli-
cher Wirklichkeitskonstruktion wichtig.
 Der Mensch ist grundsätzlich bestrebt, 
seiner Welt eine feste, fassbare und ka-
tegorisierbare Gestalt zu geben. Er ist 
stets bemüht, aus dem »Chaos« der 
Eindrücke ein konsistentes, fassbares 
und strukturiertes Weltbild zu formen. 
Dieses Verhalten ist Ausgangspunkt 
jeglicher Organisation und konstruiert 
zugleich ein zunehmend zentrales so-
zialwissenschaftliches Untersuchtungs-
objekt − das »Menschenbild«. Ebenso 
wie Bildung und Gesellschaft kann das 
Menschenbild auf keine festschreibba-
re, unveränderliche Bedeutung verwei-
sen. Auf theoretischer Ebene herrscht 
jedoch ein allgemeiner Konsens darü-
ber, das Menschenbilder grundsätzlich 
konstruiert seien. »Sie sind keineswegs 
direkte >Abbilder< der Wirklichkeit [...]« 
(Rollka 08). Neben der Funktion einer Re-
duktion von Komplexität konstituieren 
distinktive Bilder vom Menschen »nor-
mative Ausgangspunkte« individuel-
ler, organisationaler, gesellschaftlicher 
oder wissenschaftlicher Wirklichkeits-
konstruktion. Jegliches gesellschaftli-
ches Handeln, dessen Legitimationen 
sowie normative Neu- und Sollbestim-
mungen leiten sich von einer solchen 
Interpretation der Wirklichkeit ab. 

Hierbei sind jegliche Menschenbilder, 
Wirklichkeitskonstruktionen sowie die 
damit verbundenen gesellschaftlichen 
Werte einem stetigen Wandel unterwor-
fen. »Menschenbilder werden gelernt, 
tradiert und verändert.« (Rollka 12) Sie exis-
tieren nicht unabhängig vom Menschen, 
sondern definieren ihn selbst, seine 
Mitmenschen, soziale Beziehungen und 
Gesellschaftssysteme. (Vgl. Rollka)  

»Vorstellungen, die Menschen sich von 
anderen Menschen machen, sind ele-
mentare Bausteine individueller und ge-
sellschaftlicher Wirklichkeitserfassung.«

(Rollka 11)  



Gesellschaft und Bildung
1.3.4

Die distinktive Wirklichkeit der Men-
schen (einer Gesellschaft) ist entschei-
dend geprägt von einem bestimmten 
Menschenbild. Auf einem solchen ba-
sierend, entwickelt sich individuelle 
wie gesellschaftliche Wahrnehmung. 
Menschenbilder sind Grundlage für 
Kategorisierungen wie z.B. richtig oder 
falsch, gut und böse, verwerflich und 
vorbildlich oder nützlich und unnütz-
lich. (Vgl. Rollka) 

 Junge Menschen sind in einer Ent-
wicklung inbegriffen, in der Menschen-
bilder manifestiert und, darauf basie-
rend, u.a. ein System von Werten und ein 
Verständnis für Handlungslegitimatio-
nen herausgebildet werden. An diesem 
Punkt spielen die öffentliche Kommu-
nikation, die Eltern, aber auch die schu-
lische Bildung eine entscheidende Rol-
le. Bildung stellt hier einen Vermittler 
aktuell-gesellschaftlich konsensueller 
sowie auf gesetzlichen Vorgaben basie-
render Menschenbilder dar. Darauf auf-
bauend sollen mit Hilfe personaler Bil-
dung Persönlichkeiten gebildet werden, 
die Eigenschaften beinhalten, welche 
diesem Menschenbild gerecht werden. 
Wie tiefgreifend und umfangreich der 
Wirkungshorizont der hier geleisteten 
Arbeit sein kann, erschließt sich aus den 
erläuterten Zusammenhängen. Nicht zu-
letzt werden durch schulische Arbeit Be-
dingungen zukünftigen menschlichen 
Lebens und Zusammenlebens gestal-
tet. Das Menschenbild junger Menschen 
und die daraus resultierenden Wirklich-
keitsdefinitionen werden Basis aller ge-
sellschaftlichen, institutionellen und 

wirtschaftlichen Entwicklungen. (Vgl. Rollka) 
Ein hohes Bildungsniveau hat einen po-
sitiven Einfluss auf die Einkommenshö-
he der Menschen einer Gesellschaft und 
steigert die individuelle Erwerbssicher-
heit. Darüber hinaus hat sie Auswirkun-
gen auf das Sozialverhalten von Perso-
nen, welche jedoch »empirisch schwer 
zu fassen« (Kreft 39) sind. Es gibt dennoch 
deutlich erkennbare Zusammenhänge, 
welche auf einen Einfluss von Bildung 
zurück zu führen sind. So hängen eine 
niedrige Kriminalitätsrate und ein hoher 
Gesundheitsstand einer Gesellschaft 
mit einem hohen durchschnittlichen 
Bildungsniveau zusammen. (Vgl. Kreft) Zu-
dem hängen

»fundamentale Werte eines Staates wie 
Demokratie, Menschenrechte und politi-
sche Stabilitat, unabhangig vom Einkom-
men, positiv von der Bildung der Bevölke-
rung«   (Zitat n. Kreft 39)  

ab. Unter Berücksichtigung dieser Be-
trachtungsweise stellen Bildungsziele 
gesellschaftliche, aber auch mensch-
lichexistenzielle Richtungsweiser dar.
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Bildungsziele 
personaler Bildung

1.3.5

Eines der wenigen Bildungsziele, das 
keine gesetzliche oder gesellschaftli-
che Legitimation benötigt, ist der Erhalt 
der menschlichen Existenz. Die schuli-
sche Vermittlung, wie diese Grundla-
gen gesichert und nachhaltig genutzt 
werden können, muss ein Bildungsziel 
sein. Hierfür ist es notwendig, dass 
sich die jungen Menschen als Teil der 
Welt begreifen und erkennen, dass die 
Natur keine ausgrenzbare »Um-Welt« 
ist. Es geht um die Manifestierung der 
Erkenntnis, dass der Mensch nicht un-
abhängig von den in ihr herrschenden 
Bedingungen existieren kann. Die durch 
den Menschen verursachten Verände-
rungen und Eingriffe in komplexe Zu-
sammenhänge der Welt haben einen 
häufig nicht einschätzbaren Effekt. 
Vor diesem Hintergund ist die Vermitt-
lung, dass jeder Mensch stets in Bezug 
zu etwas steht und handelt, wichtig27. 
Darauf aufbauend ist es sinnvoll, den 
Heranwachsenden Ehrfurcht vor allen 
Formen von Leben zu vermitteln und 
ihnen erkennen zu geben, dass nicht 
nur die natürlichen Grundlagen des 
menschlichen Lebens, sondern auch die 
von Tieren und Pflanzen schützenswert 
sind. Diese Bereiche sind oftmals un-
trennbar miteinander verbunden. Sie 
sind Teil eines eng verwobenen Gesamt-
systems, dessen komplexe Vernetzung 
und Wechelwirkungen äußerst schwer 
überschaubar sind. Mit dem Ziel der 
Erhaltung menschlicher Existenz muss 
die hier ausgeführte Wahrnehmungs-
perspektive Vermittlung finden.     

Die menschliche Existenz kennzeichnet 
sich durch eine Ausprägung von Zivi-
lisationen. Diese beruhen jeweils auf 
gewissen kulturellen Hintergründen. Er-
klärtes Ziel schulischer Bildung ist die 
Vermittlung der eigenen »Kultur«28 und 
Traditionen. Da die jungen Menschen 
im Spannungsfeld derartiger Voraus-
setzungen aufwachsen, macht es Sinn, 
diese individuellen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen in den Horizont 
der Schüler zu rücken. Es existieren zu-
dem zahlreiche, teils höchst distinktive 
Kulturen, welche in der Regel u.a. un-
terschiedliche Werte, Traditionen und 
Lebensweisen beinhalten. Treffen Kul-
turen bzw. charakteristische kulturelle 
Äußerungsformen aufeinander, können 
diese in einen erkennbaren Gegensatz 
treten. Solche Aufeinandertreffen be-
inhalten nicht selten ein gewisses 
Konfliktpotenzial. Diese oftmals durch 
Unwissenheit bedingten Situationen 
können durch eine gezielte Lehre der 
Hintergründe unterschiedlicher Kultu-
ren und einem damit verbundenen Ab-
bau von Vorurteilen deutlich entschärft 
werden. Zudem halte ich es für sinnvoll, 
positive Eigenschaften derartiger Aufei-
nandertreffen in den Fokus der Schüler 
zu rücken. In solchen Situationen der 
Konfrontation mit Fremdem existiert 
m.E. ein alle Seiten bereicherndes Po-
tenzial. Demnach ist eine Vermittlung 
des Vorhandenseins eines positiven 
Wertes kulturellen Austausches sinn-
voll. Auf diesem Wege kann ein fried-
liches gesellschaftliches Zusammen-
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leben gefördert werden. Auch die im 
Grundgesetz verankerte freiheitlich 
demokratische Grundordnung als zent-
raler Bestandteil unserer Gesellschafts-
konstruktion muss in der schulischen 
Bildung Vermittlung finden. Eine gesetz-
liche Fixierung eines demokratischen 
Gedankens ist kein Garant für seinen 
Fortbestand. Sollen Freiheit und Demo-
kratie gesellschaftlich relevant bleiben, 
ist es nötig, deren Eigenschaften und 
Bedeutungen für die Gesellschaft und 
den Einzelnen zu vermitteln. Eine inhalt-
liche Kenntnis reicht jedoch nicht aus. 
Es ist ebenfalls wichtig, dass die jun-
gen Menschen Demokratie und dessen 
Ideale auch leben können und wollen. 
Auf diese Weise kann ein freiheitlich 
demokratisches Zusammenleben lang-
fristig Bestand haben. Zudem ist eine 
Lehre der gesellschaftlich-politischen 
Vergangenheit, in der freiheitlich demo-
kratische Werte keine oder nur eine sehr 
eingeschränkte Bedeutung aufweisen 
konnten, zentral für dieses Bildungs-
ziel. Werden den Schülern die daraus 
resultierenden potenziellen Gefahren 
für die Gesellschaft und das Individu-
um vermittelt, kann die Voraussetzung 
dafür geschaffen werden, dass wir aus 
den »dunklen« Abschnitten unserer 
Geschichte lernen, auf dass sich diese 
nicht wiederholen. Das beschriebene 
Bildungsziel der Sicherung der Demo-
kratie wird in einem Auszug von § 1 des 
aktuellen Schulgesetzes von Berlin mit 
Hilfe eines plastischen Beispiels kon-
kretisiert. So heißt es hier: 

»Ziel muss die Heranbildung von Per-
sönlichkeiten sein, welche fähig sind, 
der Ideologie des Nationalsozialismus 
und allen anderen zur Gewaltherrschaft 
strebenden politischen Lehren entschie-
den entgegenzutreten sowie das staatli-
che und gesellschaftliche Leben auf der 
Grundlage der Demokratie, des Friedens, 
der Freiheit, der Menschenwürde (...) zu 
gestalten.«           (SchulG Berlin) 

Schafft es die schulische Lehre, die hier 
beschriebenen, gesetzlich verankerten 
Ziele von Bildung zu vermitteln, so kann 
mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher ge-
stellt werden, dass der Staat sich nicht 
erneut unabhängig vom Willen seiner 
Bürger macht. Demokratie beinhaltet 
zudem Pluralität und Diskurs. Demnach 
muss die Herausbildung einer Diskus-
sionsfähigkeit, die durch eine gerechte 
und vorurteilsfreie Form gekennzeich-
net ist, Ziel personaler Bildung sein. Es 
bedarf einer Vermittlung von Grundsät-
zen, welche u.a. den Respekt gegenüber 
fremden Ansichten und Überzeugungen, 
unabhängig von der Abweichungsstärke 
der Eigenen, beinhaltet. 
 Ein bereits genanntes, jedoch noch 
nicht näher erläutertes Bildungsziel, 
ist die Freiheit des Einzelnen. In einem 
Auszug eines Urteils des Bundesverwal-
tungsgerichts wird nicht nur die Legiti-
mation dieses Ziels, sondern ebenfalls 
seine theoretischer Herleitung deutlich.
So spricht das Gericht hier:
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Bildungsziele 
personaler Bildung

1.3.5

»[...] vom Menschen als einem geistigsitt-
lichen Wesen [...], das darauf angelegt ist, 
in Freiheit sich selbst zu bestimmen und 
sich zu entfalten. Diese Freiheit versteht 
das Grundgesetz allerdings nicht als dieje-
nige eines isolierten und selbstherrlichen, 
sondern als die eines gemeinschaftsbe-
zogenen und gemeinschaftsgebundenen 
Individuums. Dies bedeutet, dass auch 
in der Gemeinschaft grundsätzlich jeder 
Einzelne als gleichberechtigtes Glied 
mit Eigenwert anerkannt werden muss.« 

(BverwG 2 WD 14.04)29

Für diese Freiheit sind, neben recht-
lichen und politischen Bedingungen, 
die Vermittlung einer individuellen 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
zentral. Deren Wert- und Bedeutung-
vermittlung sind demnach notwendige 
Ziele personaler Bildung. Es geht zudem 
um eine Vermittlung von »Kompeten-
zen«, die es dem Individuum ermögli-
chen, selbständig Unrecht zu erkennen, 
unabhängig zu beurteilen und darauf 
basierend richtig zu (re-)agieren. Eine 
schulische Bildung von unabhängigen 
Persönlichkeiten, welche selbstständig, 
verantwortlich, selbstbewusst und kri-
tisch an einem menschlichen Zusam-
menleben mitwirken können und wol-
len, ist für einen Erhalt und Ausbau einer 
freiheitlichen Gesellschaftsordnung 
äußerst wichtig. Auch Roman Herzog 
unterstrich im Amt des Bundespräsiden-
ten immer wieder die Wichtigkeit der 
Schaffung von Persönlichkeiten durch 
die Bildung30. Werden die genannten 
Ziele personaler Bildung intelligent und 

kompetent verfolgt, können Persönlich-
keiten geschaffen werden, die unter Be-
rücksichtigung einer gesellschaftlichen 
Pluralität ein friedliches und respekt-
volles Zusammenleben anstreben. 
 Abschließend soll darauf hingewiesen 
werden, dass sich die beschriebenen 
Ideale personaler Bildung in unter-
schiedlichem Umfang und Formulie-
rung in den gesetzlichen oder verfas-
sungsrechtlichen Zielsetzungen aller 
Bundesländer wiederfinden31. So bein-
haltet Artikel 7 der Landesverfassung 
Nordrhein-Westfalens:

»(...), Achtung vor der Würde des Men-
schen und Bereitschaft zum sozialen Han-
deln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der 
Erziehung. Die Jugend soll erzogen wer-
den im Geiste der Menschlichkeit, der 
Demokratie und der Freiheit, zur Duld-
samkeit und zur Achtung vor der Überzeu-
gung des Anderen, zur Verantwortung für 
Tiere und die Erhaltung der natürlichen  
Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und 
Heimat, zur Völkergemeinschaft und Frie-
densgesinnung.«              (Verf NRW)
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Bildungsziele
praktischer Bildung

1.3.6

Häufig wird argumentiert, Schule diene 
nicht primär der Bildung, sondern viel-
mehr der Ausbildung. Stetig wird ge-
fordert, die schulische Lehre solle sich 
an einer Inhaltsvermittlung orientieren, 
welche die Schüler möglichst effektiv 
auf das spätere Lohnarbeitsleben vor-
bereitet. Die Schüler sollten befähigt 
werden, sich auf dem Arbeitsmarkt im 
»Kampf« um Arbeitsplätze durchsetzen 
zu können. Zudem solle sich die schuli-
sche Lehre an die Notwendigkeiten ei-
ner globalisierten Wirtschaft anpassen. 
(Vgl. Krautz) Nicht alle dieser Forderungen 
können als ausschließlich unberechtigt 
bezeichnet werden. Auf Basis der in die-
ser Arbeit bereits ausgeführten Betrach-
tungen schulischer Bildung wird jedoch
Erkennbar, dass diese ihren Schwer-
punkt nicht in einer Erfüllung derartiger 
Forderungen finden kann. Durch schu-
lische Bildung geschaffene Persönlich-
keiten, die als selbstbestimmte Men-
schen aktiv und eigenverantwortlich am 
Arbeitsleben teilnehmen können, sind 
auch in ihrer ökonomischen Wertigkeit 
nicht zu unterschätzen.
 Eine in den bisherigen Betrachtungen 
ausgeblendete Aufgabe schulischer Bil-
dung ist die Vermittlung praktischer Fä-
higkeiten und empirischen Wissens aus-
serhalb der Bildungszielsetzung einer 
Persönlichkeitsentwicklung. Diese kann, 
wie erwähnt, in Form von personalisier-
tem Wissen ebenfalls den Bildungszie-
len personaler Bildung dienen. Darüber 
hinaus können jedoch zwei hauptsäch-
liche Bildungsziele praktischer Bildung 
formuliert werden. Einerseits dient sie 

der Entwicklung einer Befähigung zu 
einer formal unabhängigen, kommuni-
kativen Lebensführung. Dazu gehören 
u.a. das Erlernen von Grundfertigkeiten 
wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Auf 
der anderen Seite stehen Qualifikati-
onsbemühungen für den Eintritt in das 
Arbeitsleben. Wie es zu dieser Rele-
vanzentwicklung von Ökonomie und 
Lohnarbeit kommen konnte, die sich in 
den erwähnten Forderungen an Bildung 
äußern, soll im Folgenden verdeutlicht 
werden.
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Industriealisierung
und Lohnarbeit

1.3.7

Arbeit ist grundsätzlich eine spezifisch 
menschliche, körperliche sowie geis-
tige Tätigkeit. Sie dient allgemein der 
Beschaffung der zur Existenzsicherung 
notwendigen Mittel. Eine gezieltere 
ökonomischere Betrachtungsweise 
des Begriffs verbindet seine Bedeu-
tung mit der Herstellung von Gütern 
und Dienstleistungen. Diese ist an die 
über Angebot und Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt vermittelte und entlohnte 
Erwerbsarbeit gebunden. (Vgl. Schubert/Klein) 

»Im politisch-ökonomischen Sinne ist Ar-
beit der wichtigste Produktionsfaktor, [...].« 

(Schubert/Klein)

Die aufkommende Erwerbsarbeit be-
einflusste ebenfalls die individuelle 
Lebensführung der Menschen. Diesen, 
auf ökonomischen Bedingungen basie-
renden Umgestaltungsprozess verband 
Max Weber mit einem »Geist des Ka-
pitalismus«, dessen Hauptmerkmal er 
in einer Berufspflicht sah. Diese ging 
weit über den ursprünglichen Zweck 
von Arbeit, der Sicherung des indivi-
duellen Lebens und der Lebensum-
stände, hinaus. Vielmehr beinhaltete 
dieser Arbeitsethos eine erfolgreiche 
Verrichtung der Arbeit um seiner selbst 
Willen. Weber sah darin die grundle-
gende Voraussetzung kapitalistischer 
Entwicklungen. Allerdings »[...] war und 
ist Erwerbsarbeit mehrheitlich Lohnar-
beit.« (Hirsch-Kreinsen 268), woraus 
sich ein gewisser Zweifel an einem der-
artigen Arbeitsethos nach Max Weber 
begründen lassen kann. (Vgl. Hirsch-Kreinsen) 

Historisch verweist Lohnarbeit auf ein 
Netz miteinander verwobener Bedeu-
tungsinhalte. Unter einer sozialstruktu-
rellen Betrachtungsweise bedeutete die 
Entstehung der Lohnarbeit die analoge 
Entwicklung einer Arbeiterschaft. Die-
se beinhaltete charakteristische soziale 
Gruppen mit entsprechend typischen 
Lebensumständen. Darauf aufbauend, 
bildeten sich spezielle gesellschaftli-
che Positionen heraus, die durch eine 
eigene Orientierung und Haltung cha-
rakterisierbar sind. Daraus resultieren 
gesellschaftliche Veränderungen, sowie 
eine veränderte Teilnahme am wirt-
schaftlichen Leben. Aus der jeweiligen 
Stellung im Arbeitsprozess leitete sich 
tendenziell eine politische Position so-
wie ein sozialer Status ab. (Vgl. Hirsch-Kreinsen) 
 Man kann zudem zwei Hauptformen 
von Lohnarbeit bestimmen. So findet 
eine grundsätzliche Unterscheidung 
von Industrie- und Dienstleistungs-
arbeit statt. Mit dem Aufkommen der 
Lohnarbeit im Zusammenhang der In-
dustriealisierung im 19. Jahrhundert be-
inhaltete diese primär eine industrielle 
Produktionsarbeit. Vereinfacht kann die 
Entwicklung der Industriearbeit mit Hil-
fe eines vierstufigen Entwicklungssche-
mas verdeutlicht werden. Zu Beginn war 
die Entwicklung der Industriearbeit 
gekennzeichnet von vorindustriellen 
Handwerksbetrieben. In diesen kam es 
lediglich zu einer sehr geringen Diffe-
renzierung der Arbeitskräfte in Eigentü-
mer bzw. Meister, Geselle und Lehrling. 
Die Arbeitsprozesse waren durch eine 
vergleichsweise geringe Arbeitsteilung 
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gekennzeichnet, wobei die einzelnen 
Arbeitskräfte relativ hohe Handlungs-
spielräume hatten. Diese Arbeit basierte 
zudem in hohem Maße auf Erfahrungs-
wissen. Die Weiterentwicklung der vor-
industriellen Handwerksbetriebe ma-
nifestierte sich in einer Herausbildung 
von Manufakturen. Die damit erreichte 
zweite Entwicklungsstufe war gekenn-
zeichnet durch eine Zusammenfassung 
handwerlicher Arbeit in Großbetrieben. 
Dies geschah vor allem zum Zweck der 
Bewältigung einer frühen Massenpro-
duktion und basierte zudem bereits auf 
arbeitsteiligen Strukturen. Jedoch bein-
haltete der Arbeitsprozess nur äußerst 
selten den Einsatz von Produktionstech-
nik. (Vgl. Hirsch-Kreinsen)

 Auch die Differenzierung und Voraus-
setzungen der Arbeitskräfte wandelte 
sich stark. So wurden nun, einem Ei-
gentümer untergeordnet, Handwerker, 
zum Teil ungelernte Arbeitskräfte sowie 
Frauen und Kinder in den Arbeitspro-
zess eingebunden. Die dritte Entwick-
lungsstufe war durch eine industrielle 
Arbeitsorganisation gekennzeichnet. 
Diese basierte grundsätzlich auf groß-
betrieblichen und technisierten Struk-
turen. Dazu gehörten z.B. Prozessindus-
trien der Chemie und der Fließfertigung 
sowie die standardisierte Metallverar-
beitung. Eines der bedeutendsten Merk-
male dieser Entwicklungsstufe war eine 
zunehmende soziale Differenzierung. 
Diese beinhaltete eine Unterteilung 
der Arbeitnehmer in »[...] Management, 
kaufmännische Tätigkeiten, Ingenieu-
re und Techniker, Meister und Arbeiter 

verschiedenster Kategorien.« (Hirsch-Krein-

sen 270) Die vierte Stufe wird als System 
der »tayloristisch-fordistischen Mas-
senproduktion« bezeichnet. Diese ist 
durch eine Vollendung industrieller 
Arbeitsorganisation, eine »Zerlegung 
des Arbeitsprozesses in technisierbare 
Teilprozesse, [eine] Spezialisierung und 
Standardisierung der Arbeitsoperatio-
nen« (Hirsch-Kreinsen 270) sowie eine »Teilung 
der Arbeitsaufgaben in einfachste Tä-
tigkeiten mit geringeren Qualifikations-
anforderungen.« (Hirsch-Kreinsen 270) Zudem 
resultierte daraus eine »maschinen- 
und taktzeitbestimmte« (Hirsch-Kreinsen 270) 
Arbeitsweise, geprägt von »kurzen Ar-
beitszyklen; hohen Arbeitsbelastungen 
[...] [sowie dem] Einsatz von angelernten 
Arbeitskräften.« (Hirsch-Kreinsen 270) Der heute 
vorherrschende Typus der »repetitiven 
Industriearbeit« entwickelte sich aus 
der vierten industriellen Entwicklung-
stufe. (Vgl. Hirsch-Kreinsen)

 Bei der Betrachtung dieser Entwick-
lungsschematik ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass die hier angedeuteten 
historischen Entwicklungsprozesse der 
Industriealisierung weder kontinuier-
lich noch bruch- oder widerspruchs-
los von statten gingen. Der beschrie-
bene Zeitraum war zudem von einer 
ausgeprägten Ungleichzeitigkeit der 
Entwicklungen sowie einem Nebenei-
nander verschiedenster Arbeitsformen 
geprägt. Im Kontext der beschriebenen 
Entwicklungen kam es zu fortschreiten-
den technologischen Entwicklungen 
und einer »kapitalistischen Dynamik«, 
welche auf eine kontinuierliche Effizi-
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1.3.7

enzsteigerung drängten und drängen. 
(Vgl. Hirsch-Kreinsen) Eine Konstante ist jedoch 
die Kategorie der Arbeit als Solche. Von 
Beginn an handelte es sich um Erwerbs-
arbeit in Form von Lohnarbeit. Zudem 
war der überwiegende Teil der privat-
wirtschaftlich verfassten Wirtschafts-
organisationen durch eine Produktion 
materieller oder immaterieller Güter ge-
kennzeichnet. Diese zielte und zielt auf 
einen möglichst hohen Gewinn sowie 
eine möglichst »rentable Verzinsung 
des eingesetzten Kapitals.« (Hirsch-Kreinsen 

270). Daraus resultiert eine Konzentration 
auf eine möglichst effiziente Produktion 
sowie eine höchstmögliche Leistung der 
Arbeitskräfte. Diese sind wiederum auf 
den Verkauf ihrer Arbeitskraft angwie-
sen. Diese Tatsache verweist auf einen 
Begriff, der im öffentlichen Forderungs-
diskurs bezüglich schulischer Bildung 
wichtig ist – der Arbeitsmarkt. Dieser 
ist durch eine auf den ersten Blick klas-
sische Angebots- und Nachfragesituati-
on gekennzeichnet. Arbeitgeber müssen 
ihre Unternehmen mit Arbeitsleistung 
versorgen, wohingegen Arbeitnehmer 
eine finanzielle Versorgung sowie ei-
nen gewissen sozialen Status anstreben. 
Auf allen Märkten stehen sich »Anbie-
ter« und »Nachfrager« gegenüber. In 
diesem Fall ist das zu handelnde Gut 
jedoch »Arbeit«. Der Mensch wird in 
Form seiner Arbeitskraft zur Ware. Auf-
grund der Subjektgebundenheit dieser 
Ware muss sie jedoch als »fiktive Ware« 
gelten. Zudem sind »echte« Märkte 
preisbestimmt. Dies ist nicht auf den 

Arbeitsmarkt übertragbar, da auf die-
se Weise kaum eine Mobilisierung von 
»Qualitätskomponenten« zu erreichen 
ist. Es wäre demnach ohne z.B. »Motiva-
tion, Loyalität und Engagement jenseits 
aller Vorschriften« kaum möglich, die 
gewünschte Produktivität zu erreichen. 
Aus diesen Gründen kann man hier nicht 
von einem »echten« Markt sprechen. 
(Vgl. Hirsch-Kreinsen)

 Die Betrachtungen dieses Kapitels 
verdeutlichen den strukturellen und 
historischen Hintergrund, vor dem sich 
eine zunehmende Forderung nach einer 
funktional-ökonomischen Anpassung 
aktueller Bildungsideale zu rechtferti-
gen sucht. Neben der bereits in diesem 
Kapitel entwickelten Bedeutung von Bil-
dung für die Gesellschaft, finden sich 
weitere Argumente für einen umfangrei-
chen Diskurs bezüglich derartiger For-
derung. Das folgende Kapitel beinhaltet 
u.a. einige Beispiele, die veranschauli-
chen, inwiefern eine Berücksichtigung 
derartiger Forderungen problematisch 
sein kann.
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Nummer 22-31
Endnoten

22 

23 

24

25

26

27

28

Da diese Wissenschaft der Voraussetzungen, Abläufe und Folgen des Zusammenlebens von 

Menschen für die Bemühungen in diesem Abschnitt am relevantesten scheint, werde ich mich in 

meiner Begriffsdefinition von »Gesellschaft« auf diese Wissenschaft konzentrieren.

verdeutlicht durch Zunahme »sozialer Milieus« (bei Durkheim)

Der hier verwendete Kulturbegriff beinhaltet eine m.E. kritisch zu bewertende Homogenitäts 

unterstellung. 

Der Individualisierungbegriff beinhaltet eine Vielzahl an Bedeutungen. Da die umfassende Be- 

trachtung dieser den Rahmen der Arbeit sprengen würde, kommt es zu keiner weiteren defini-

torischen Betrachtung.

 

»Der Begriff ›Risikogesellschaft‹ ist ein politisch-soziologischer Begriff, der darauf verweist, dass 

in hochentwickelten Industriegesellschaften inzwischen mehr (soziale, ökologische, individuelle 

und politische) Risiken entstanden sind und laufend entstehen, als die bestehenden Sicherungs-

mechanismen und Kontrolleinrichtungen des Staates bewältigen können (z.B. Langzeit- und 

Dauerarbeitslosigkeit, Reaktorkatastophe in Tschernobyl etc.).« (Schubert/Klein) 

Erkennt der Schüler eine kausale Verbundenheit seiner Handlungen mit gewissen, möglicherweise 

gravierenden Folgen, kann ein verantwortungsvolles Bewusstsein für sich und seine Mitmenschen 

und die Gesellschaft gefördert werden. Konkretisierend ist hierzu eine Schaffung von Persön- 

lichkeiten nötig, die sich nicht leichtfertig zu folgenreichen Schritten entschließen. Sie müssen 

stets bemüht sein, zunächst eine sichere Beurteilungsgrundlage zu gewinnen und darauf aufbau 

ende Einschätzungen mit anderen – vor allem auch gegenteiligen – zu konfrontieren.

Für diese Arbeit wird »Kultur« als Konstruktion definiert, die sich aus Menschenbildern resul- 

tierendenden Interpretationen der Wirklichkeit konstituiert. Sie beinhaltet Charakteristika wie 

z.B. spezifische Werte, Lebensweisen, Traditionen und Weltbilder. Darüber hinaus wird, aufgrund 

der definitorischen und inhaltlichen Vielschichtigkeit des Begriffs »Kultur« und der, m.E. daraus 

resultierenden Unmöglichkeit der Bearbeitung im Rahmen dieser Arbeit, an dieser Stelle nicht 

weiter auf seine begriffliche Bedeutung eingegangen.
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Nummer 22-31
Endnoten

29 

30

31

Aus dem Rechtsurteil des Bundesverwaltungsgerichts, den Major Pfaff der Bundeswehr betref 

fend, der »im Irak-Krieg 2003 den Befehl verweigerte, an einer Software zu arbeiten, die indirekt 

den völkerrechtswidrigen amerikanischen Angriff gegen den Irak unterstützt hätte. Er berief sich 

dabei auf sein Gewissen und seine Verpflichtung, das im Grundgesetz verankerte Völkerrecht 

einzuhalten, welches die Führung von Angriffskriegen verbietet.« Daraufhin wurde Pfaff innerhalb 

der Bundeswehr »schikaniert« und psychiatrischen Untersuchung unterzogen. Das Bundesver-

waltungsgericht urteilte, Major Pfaff hätte richtig gehandelt und das Verfahren wurde eingestellt. 

Aus der Begründung dieses Urteils erwächst ein, auf das deutsche Grundgesetz verweisendes 

Menschenbild, welches m.E. ebenfalls hohe Relevanz für die Konstruktion eines Modells der 

Wechselwirkungen zwischen Schule und Gesellschaft hat.   

Roman Herzog hob als Bundespräsident mehrfach die »Persönlichkeitsbildung« als zentrale 

Bedeutung der Bildungspolitik hervor. (Bsp. Ansprache bei der BDI-Jahrerstagung, 18.06.1996)

Im Anhang finden sich die relevanten Textausschnitte der Schulgesetze und Landesverfassungen 

nach Bundesländern geordnet.





Problematische 
Entwicklungen 

1.4

Während sich die bisherigen Be-
trachtungen überwiegend durch 
eine theoretische Perspektive 
auszeichneten, beinhaltet das 
folgende Kapitel eine Darstel-
lung von Realitäten des Bildungs-
wesens. Es zeigt problematische 

Tendenzen und Entwicklungen 
auf, welche ihren überwiegenden 
Ursprung in Forderung nach einer 
stärkeren bildungspolitischen 
Gewichtung von »funktionaler 
Bildung« haben.



58

Sprache
1.4.1

Bereits die Sprachwahl und die Formu-
lierungen, die im Zusammenhang mit 
Schule und Bildung verwendet werden, 
haben einen Einfluss auf die Wahrneh-
mung von bildungspolitischer Wirklich-
keit. Die Realitäten des Menschen ba-
sieren auf seiner Wahrnehmung, seinem 
Denken, seinen daraus resultierenden 
Kategorisierungen und Bezugssyste-
men. Durch bestimmte Formulierungen 
wird die Denkweise der Eltern, Lehrer 
und Schüler beeinflusst. Sprache spie-
gelt menschliches Denken und vor allem 
seine Kategorisierungen wider. Werden 
nun bestimmte Begrifflichkeiten in Be-
zug auf Schule und Bildung verändert 
oder neu eingeführt, wirkt dies reali-
tätsbildend. Was für eine Wirklichkeit 
wird konstruiert, wenn Begrifflichkeiten 
wie »Bildungskunden« statt Schülern 
oder von »Lernprozess-Managern« statt 
Lehrern geprägt werden? Es liegt nahe, 
dass eine derartige Sprachwahl Realitä-
ten schafft, die tiefgreifende strukturel-
le Veränderungen des Bildungswesen 
ermöglichen bzw. rechtfertigen sollen.
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Reduktionsvorwurf
1.4.2

Der theoretisch-wissenschaftliche Dis-
kurs bezüglich Bildung beinhaltet nicht 
selten die Warnung vor einer zuneh-
menden Reduktion des Bildungsbegriffs 
auf wirtschaftlich nützliche Teilberei-
che. Eine gering differenzierte öffent-
liche Wahrnehmung von Bildung, so-
wie dessen Verwendung im öffentlichen 
Diskurs tragen zu einer solchen Wahr-
nehmungsreduktion bei. Ebenfalls auf 
wissenschaftlicher Ebene gibt es Bei-
spiele für eine bildungsbegriffliche 
Reduktion. Basierend auf der Überzeu-
gung, Schüler seien verantwortlich für 
die Sicherung »unserer« wirtschaftli-
chen Zukunft, unternahm der Münchner 
Ökonomie-Professor und Bildungsfor-
scher Ludwig Wößmann einen Versuch, 
den Erfolg schulischer Arbeit nach dem 
»Grad [...] volkswirtschaftlicher Ausbil-
dungsorientierung« zu bestimmen. (Vgl. 

Krautz) Aber auch Schulleistungsverglei-
che wie Trends in International Ma-
thematics and Science Study (TIMSS), 
Internationale Grundschul-Lese-Unter-
suchung (IGLU) oder dem Programme 
for International Student Assessment 
(PISA) sehen sich bildungsbegrifflichen 
Reduktionsvorwürfen ausgesetzt. Einer-
seits ist das m.E. dem öffentlichen Dis-
kurs geschuldet, der durch eine über-
wiegend reduzierte Betrachtung des 
Bildungsbegriffs eine derartige Wahr-
nehmung provoziert. Zudem wird die 
Vielschichtigkeit des Bildungsbegriffs 
bzw. die eingeschränkte bildungsqua-
litative Aussagekraft von Vergleichs-
studien seitens der für die Studien 
Verantwortlichen nicht ausreichend 

kommuniziert. So impliziert die Sprach-
wahl eines Videos auf der Startseite der 
OECD-Internetpräsenz eine ganzheitli-
che, qualitative Aussagekraft der PISA-
Studie bezüglich Bildung:

»PISA bewertet die Leistungsfähigkeit der 
Bildungssysteme im internationalen Ver-
gleich, die Qualität der Bildungsleistun-
gen, die Effizienz der Bildungsleistungen 
aber auch die Chancengerechtigkeit im Bil-
dungssystem.« (OECD, Hervorhebung durch Verf.) 

Zudem wird im Zusammenhang mit der 
PISA-Studie von Gesamtleistungen des 
Bildungssystems gesprochen und ge-
wisse Länder genannt, welche »enorme 
Bildungsleistungen« aufweisen würden. 
Auch die schriftliche Erläuterung zu die-
sem Video schafft keine weitere Klarheit:

»Das Programme for International Stu-
dent Assessment (PISA) ist die interna-
tionale Schulleistungsstudie der OECD. 
Die Studie untersucht, inwieweit Schü-
lerinnen und Schüler gegen Ende ihrer 
Pflichtschulzeit die Kenntnisse und Fä-
higkeiten für eine volle Teilhabe an der 
Wissensgesellschaft erworben haben.« 

(OECD)

Es muss allerdings darauf hingewiesen 
werden, dass in einigen PISA-Doku-
menten klar benannt wird, dass PISA 
»Fragen der curricularen Validität [...] 
in den Hintergrund treten (lässt) und 
[...] entschieden auf die Erfassung von 
Basiskompetenzen« (Deutsches PISA-Konsortium) 
setzt. Zudem heißt es dort: 
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»Man kann gar nicht nachdrücklich ge-
nug betonen, dass PISA keineswegs be-
absichtigt, den Horizont moderner Allge-
meinbildung zu vermessen« 

(Deutsches PISA-Konsortium 21)

Die Methodik der PISA-Evaluations-
bemühungen und deren Aussagekraft 
über Qualitäten von Bildung werden der 
Öffentlichkeit nicht ausreichend trans-
parent kommuniziert. Bezüglich einer 
demokratischen Legitimation gewisser 
bildungspolitischer Bemühungen steht 
m.E. jedoch der Bildungsbegriff bzw. 
die korrekte Einordnung der Bedeutung 
von Messergebnissen im Mittelpunkt. 
Vor diesem Hintergrund ist der wenig 
differenzierende öffentliche PISA-Dis-
kurs problematisch. Er provoziert die 
Vorstellung einer bildungsinhaltlichen 
Wertehierarchie, die den in dieser Ar-
beit beschriebenen Bildungsidealen 
widerspricht.
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Der Zeitraum zwischen dem endenden 
19. Jahrhundert und dem anbrechenden 
20. Jahrhundert kann als Ausgangspunkt 
für Entwicklungen angesehen werden, 
die einen einschneidenden Einfluss 
auf (westliche) Gesellschaften haben 
sollten. Diese basierten vor allem auf 
Entwicklungen wie Industriealisierung, 
Urbanisierung, Differenzierung, Domes-
tizierung und Individualisierung. Die 
sich darin abzeichnenden modernen 
Grundtendenzen der Rationalisierung 
bedingten den Beginn eines Prozesses 
– die »soziale Beschleunigung«. Dieser 
Beschleunigungsprozess sollte, auf Ba-
sis der genannten Erscheinungen der 
Moderne, stetig zunehmen und schließ-
lich in der Spätmoderne äußerst prob-
lematische Formen annehmen. (Vgl. Rosa) 

So beschreibt Hartmut Rosa in seiner 
»Kritik der Zeitverhältnisse«:

»Wenn wir an den für das moderne 
Selbstverständnis und die moderne De-
mokratie grundlegenden Maßstäben der 
Autonomie (und der Authentizität) fest-
halten, dann verursacht das spätmoderne 
Steigerungs- und Beschleunigungsregime 
schwerwiegende Pathologien wachsen-
den Außmaßes.«   (Rosa 31)

Diesbezüglich benennt er Beschleuni-
gung und Entfremdung als »Schlüsselka-
tegorien« dieser problematischen Lage. 
Im Folgenden werde ich mich auf die Ka-
tegorie der Beschleunigung konzentrie-
ren, da ich diese für die Betrachtung pro-
blematischer Entwicklungen bezüglich 
Bildung für am meisten relevant halte. 

Bezüglich dieser Kategorie spricht Rosa 
von »Beschleunigungskräfte[n] der Mo-
dernisierung«, welchen er ein äußerst 
tiefgreifendes gesellschaftliches Pro-
blempotenzial zuspricht. Dementspre-
chend sind die »Grundversprechen der 
Moderne« in Gefahr, da diese durch das 
»Beschleunigungsregime« ausgehöhlt 
werden. Eine unabhängige Lebens-
führung, jenseits der »Zwänge der Na-
tur«, materiellen Knappheit, Tradition, 
Konventionen, »Limitation der Unwis-
senheit« und des ökonomischen Exis-
tenzkampfes ist somit in Frage gestellt. 
Zudem vermutet Rosa einen engen Zu-
sammenhang zwischen »neuzeitlichem 
Autonomieideal« und dem »modernen 
Beschleunigungsprinzip«. Da das mo-
derne »Autonomieversprechen« schein-
bar neben einem Bedürfnis nach politi-
scher, rechtlicher und sozialer Freiheit, 
durch ein modernes ökonomisches und 
technologisches Effizienzversprechen, 
sowie von einer ständigen Suche nach 
»Optionenvermehrung« gekennzeich-
net ist, resultiert daraus ein gewisser 
Beschleunigungseffekt. Zudem kommt 
es durch die »soziale Beschleunigung« 
zu einer starken Veränderung unserer 
Wahrnehmung von Raum und Zeit und 
folglich zu einem veränderten »Welt-
verhältnis«. Darüber hinaus bildet sich, 
im Zusammenhang mit einem »minimal 
restriktive[n] ethische[n] Code der Mo-
derne«, ein »historisch beispiellose[r] 
Koordinierungs-, Regulierungs-, und 
Synchronisationsbedarf« heraus. Dem-
nach sind die Menschen bezüglich ihrer 
Lebensführung zwar überwiegend von 
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Vorschriften befreit, zugleich aber mit 
einer zunehmenden Reichweite und 
Zahl an Handlungsverpflechtungen kon-
frontiert. Daraus resultieren steigende 
»Koordinationserfordernisse« der Ge-
sellschaft, eine komplexe Gesellschafts-
ordnung sowie »feinmaschige Hand-
lungs- und Prozessketten«. Alle diese 
Entwicklungen unserer modernen Ge-
sellschaft erwachsen zwar aus einem 
Wunsch nach Freiheit, welche jedoch 
zugleich wieder beschränkt wird. Eine 
»Semantik des Müssens« kristallisiert 
sich heraus, welche durch eine stetige 
Rechtfertigung vor sich selbst gekenn-
zeichnet ist. Dementsprechend ist es 
charakteristisch, dass Menschen in von 
diesen Entwicklungen betroffenen Ge-
sellschaften noch schnell die E-Mail-
Liste abarbeiten müssen, zum Fitness 
gehen müssen, den Computer aufrüsten 
müssen, ihr Englisch auffrischen müs-
sen, sich bei den Eltern melden müssen 
oder dringend mal in den Urlaub fahren 
müssen32. (Vgl. Rosa) Dem fügt Rosa hinzu:  

»Die empirische Sozialforschung zeigt, 
dass die Liste der als unerlässlich erfah-
renen Verpflichtungen von Jahr zu Jahr 
länger wird, dass die Subjekte das Ge-
fühl haben, einen immer  aussichtslose-
ren Kampf zu führen, jedes Jahr schneller 
laufen zu müssen, nur um ihren Platz zu 
halten [...]«    (Rosa 42)

Auf Basis dieser Entwicklungen konsti-
tuiert sich schließlich eine Gesellschaft 
der »schuldigen Subjekte«, welche 
durch eine Unfähigkeit der vollständi-

gen Beseitigung von Schuldgefühlen 
gekennzeichnet ist. So sind immer noch 
nicht alle E-Mails beantwortet, man ist 
wieder nicht zum Fitness gegangen und 
auch der Computer ist noch nicht auf 
dem neusten Stand der Technik. Diese 
Situation wird laut Rosa zudem dadurch 
verschärft, dass »Entlastungsinstitutio-
nen«, wie sie etwa die Kirche mit Hil-
fe der Beichte hätte schaffen können, 
nicht mehr in der Lage sind, Unterstüt-
zung zu liefern. Dies liegt primär in dem 
fundamentalen Wandel der »Natur der 
Schuld«. Diese basiert nicht mehr sub-
stanziell auf ethischen Normen, es han-
delt sich nicht mehr um die »Gesetz-
mäßigkeiten des ›Guten‹«, sondern um 
»abstrakte, ziel- und substanzlose Wett-
bewerbs- und Steigerungszwänge, die 
keinerlei ethischer Rechtfertigung be-
dürfen«. Daraus resultiert die Ohnmacht 
der Kirche, da an dieser Stelle nichts 
mehr ethisch kritisier- oder revidierbar 
ist. Dem fügt Rosa hinzu, dass er diese 
Zwänge für deutlich »totalitärer« hält, 
»als [es] ein ethisch-politisches Regime 
[...] jemals zu sein vermöchte.« (Vgl. Rosa) 
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Die Eigenschaften dieses »totalitären 
Steigerungsregime[s]«, sucht er folgen-
dermaßen zu verdeutlichen:

»Ihre Angst gilt nicht dem Geheimdienst 
oder den Schergen eines Tyrannen. Sie 
wachen auf aus Sorge, nicht mehr mitzu-
kommen, nicht mehr auf dem Laufenden 
zu sein, die Aufgabenlast nicht mehr be-
wältigen zu können, abgehängt zu wer-
den - oder in der erdrückenden Gewissheit 
(etwa als Arbeitslose oder Ausbildungs-
abbrecher), bereits abgehängt zu sein.« 

(Rosa 43)

Daraus schlussfolgert Rosa, dass es sich 
hier nicht nur um eine Einschränkung 
des Autonomieversprechens handelt, 
sondern um eine Umkehr, eine Verstär-
kung der Unfreiheiten. Darüber hinaus 
verweist er auf ein diese Situation noch 
stärker problematisierendes Moment. 
Aufgrund einer fehlenden gesellschaft-
lichen bzw. individuellen Reflektion der 
beschriebenen Entwicklungen kommt 
es zudem zu keiner Notwendigkeit ei-
ner Legitimation selbiger. Es handelt 
sich laut Rosa um eine nicht legitimier-
te »normative Gewalt«, welche hinter 
dem Rücken der Akteure wirksam wird. 
Die beschriebene »ethische Privatisie-
rung«, Wohlstandssteigerung und Op-
tionenvermehrung kann nicht mehr als 
Lösung, sondern muss vielmehr als das 
Problem selbst erkannt werden. Das sich 
frei fühlen bleibt zwar Grundausrich-
tung gesellschaftlicher Lebensführung 
und ein gewisses Freiheitsmaß wird 

zugleich weiterhin wahrgenommen. 
So kann man diese z.B. in Form freier 
Konfessionswahl oder der Möglichkeit 
der freien Auslebung sexueller Orien-
tierung erleben. Dagegen stehen die 
Menschen jedoch unter einem stetig 
fühlbaren Druck, der weder mit Hilfe 
ethischer Normen, politischer Überzeu-
gungen noch moralischer Wertkonsense 
hinterfragbar ist, da die »Zeitnormen« 
nicht als soziale Konstruktion wahrge-
nommen werden. Diese als »naturhaft« 
erfahrenen »stummen Zeitnormen« las-
sen keinerlei Diskurs oder Kritik zu. (Vgl. 

Rosa) Wie stark der Einfluss dieser unre-
flektierten, als natürlich gegeben wahr-
genommenen Zeitnormen bereits die 
Erziehung und Entwicklung neuer Gene-
rationen beeinflussen, versucht Rosa zu 
verdeutlichen indem er schreibt:  

»Kaum ist ein Kind geboren, fürchten die 
Eltern nichts so sehr, als dass es >zurück-
geblieben< sein, dass es im Wettrennen 
um die Entwicklung von Fähigkeiten und 
die Sicherung von Wettbewerbschancen 
ins Hintertreffen geraten könnte. Kinder-
ärzte berichten von der epedemieartig 
grassierenden Furcht unter besorgten El-
tern, ihr Kind sei zu spät im visuellen Fixie-
ren, Krabbeln, Sitzen oder Sprechen [...]«  
    (Rosa 44)

Die Arbeitswelt ist laut Rosa geprägt 
von einem Zwang zur Produktionsstei-
gerung. Im Mittelpunkt dessen steht das 
ständige Streben nach einem gestei-
gerten »Output pro Zeiteinheit«. Diese 
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Entwicklungen folgen einer gewissen 
»Beschleunigungslogik der Moderne« 
dessen ausschlaggebenden Antriebs-
motor er in der »Wettbewerbslogik« 
sieht. (Vgl. Rosa) Daraus resultierend, zeich-
net Rosa ein düsteres Bild:

»In der (›globalisierten‹) Spätmoderne 
wird politische Gestaltung zum Mittel 
der Aufrechterhaltung der Konkurrenz-
situation und die Lebensführung wird 
zum Hauptinstrument im Kampf um die 
Steigerung  individueller Wettbewerbs-
chancen.«    (Rosa 46)

Die Suche nach einer Alternative zu die-
sen Entwicklungen erweist sich aller-
dings als ebenso schwierig wie dessen 
gesellschaftliche Reflektion. Die Suche 
nach Alternativen zu einem »modernen 
Beschleunigungsregime« scheint vor 
allem durch eine enge Verknüpftheit 
dessen mit der Moderne selbst äußerst 
schwierig. Fragt man nach einer Alter-
native zum bestehenden Beschleuni-
gnungsregime, stellt man zugleich die 
Frage nach einer Alternative zur Moder-
ne. (Vgl. Rosa)

 Auf Basis Rosas schlüssigen Konst-
ruktion eines Beschleunigungsregimes 
kommt es ebenfalls zu einer Einwirkung 
auf die Bildungssysteme, welche er ex-
plizit benennt:

»Politiker reden uns ein, wir könnten es 
uns ›nicht länger leisten‹, mit der Frü-
herziehung erst im dritten Lebensjahr zu 

beginnen, die Kinder erst mit sechs in die 
Schule zu schicken oder sie 13 Jahre dort 
zu lassen, sie zehn Semester studieren 
oder drei Jahre promovieren zu heißen.« 

(Rosa 44)

Ein zunehmender, die Bildungsland-
schaft beeinflussender Zeitdruck ist all-
gemein erkennbar. Aus zeitlichen Nor-
men des Beschleunigungsregimes kann 
sich eine Konstruktion von Wirklichkeit 
konstituieren, die eine Herausbildung 
von gesellschaftlich konsensuellen 
Überzeugungen bedingt, woraus wiede-
rum entsprechende Handlungsmuster 
bildungspolitischer Organisation folgen 
können. Diese werden z.B. schon heute 
in Form einer progressiven Absenkung 
des Einschulungsalters, einer Verkür-
zung der Abiturzeit von 13 auf 12 Jahre 
und der Schaffung eines Hochschulab-
schlusses (Bachelor) nach sechs Semes-
tern sichtbar. (Vgl. Rosa) Auf diese Weise 
wirkt ein steigender Leistungsdruck auf 
Schüler, Eltern und Lehrer, welcher die 
Verfolgung der in Kapitel 1.1 und 1.2 be-
schriebenen Bildungsideale vor große 
Herausforderungen stellt. Demnach hal-
te ich diese Entwicklungen für äußerst 
problematisch und einen ausgiebigen, 
den beschriebenen Hintergund reflek-
tierenden Diskurs für sinnvoll.
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Der Vorwurf einer zunehmenden Ra-
tionalisierung von Bildung betrifft im 
öffentlichen sowie im wissenschaft-
lich-theoretischen Diskurs u.a. die Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD), 
das Institut für Wirtschaftsforschung 
(Ifo) und die Initiative Neue Sozia-
le Marktwirtschaft (INSM). Ihnen wird 
vorgeworfen, einen Bildungsrationali-
sierungs-Prozess voran treiben zu wol-
len, der ökonomischen Wachstumszie-
len dient. Ihre Bemühungen seien auf 
die Bereitstellung möglichst vieler, gut 
ausgebildeter junger Menschen in mög-
lichst kurzer Zeit ausgerichtet. Dieser 
Prozess würde zudem durch den von 
Wirtschaft und Politik kommunizier-
ten zunehmenden Fachkräftemangel 
verstärkt. Um einem, diesem zugrunde 
liegenden Desinteresse von Schülern 
an naturwissenschaftlichen und tech-
nischen Berufen entgegen zu wirken, 
werden »MINT-Botschafter«33 in die 
Schulen geschickt. Diese sollen Schü-
ler von der Wahl einer bestimmten Bil-
dungs- bzw. Ausbildungsorientierung 
überzeugen, die schließlich in eine vom 
Fachkräftemangel betroffenen Berufs-
gruppe führt. Diesbezüglich gibt es Kri-
tik, die eine negative Einflussnahme auf 
Bildung von Außen befürchtet. Ich halte 
ein Entsenden von Botschaftern gewis-
ser Fachbereiche nicht für problema-
tisch, so lange die Entscheidung dem 
einzelnen Schüler vorbehalten bleibt. 
Kommt es jedoch aufgrund bildungspo-
litischer Forderungen bzw. Vorgaben zu 
einem Druckaufbau gegenüber Schulen, 

eine bestimmte Anzahl von Absolven-
ten mit fachspezifischen Qualifikatio-
nen zu »liefern«, widerspricht dies dem 
in dieser Arbeit entwickelten Bildungs-
begriff. Es ist äußerst problematisch 
für die dargelegten Ideale von Bildung, 
wenn Politik oder Wirtschaft verbindli-
che Vorgaben erteilen, welche Bildungs-
schwerpunkte gesetzt werden sollen. 
(Vgl. Krautz) Auf diese Weise besteht die 
Gefahr, dass vermeintlich »nützliche« 
Bildungsinhalte zunehmend unterstützt 
und scheinbar »Unnütze« vernachläs-
sigt werden. Zentral ist dabei vor allem 
die Frage, für wen diese nützlich sein 
sollen. Hier stehen sich ökonomische 
und persönlichkeitsbildende Bildungs-
ideale gegenüber. 
 Im Folgenden werde ich auf ein Bei-
spiel eingehen, das zeigt, wie mit Hilfe 
von Bildungsevaluationen ökonomische 
Interessen in den Mittelpunkt bildungs-
politischer Betrachtungen gerückt wer-
den. Die Initiative Neue Soziale Markt-
wirtschaft (INSM) beauftragt jedes Jahr 
die Studien »Bildungsmonitor« und 
»Politik-Check«. Während sich der Bil-
dungsmonito« mit einer »Betrachtung 
des Bildungssystems in 13 bildungsöko-
nomisch relevanten Handlungsfeldern« 
(INSM A)34 beschäftigt, konzentriert sich 
der Politik-Check auf die Maßnahmen, 
die Schulpolitiker ergriffen haben, um in 
ihren Ländern für eine »bessere« Schul-
bildung zu sorgen. Hierbei werden ein-
zig weiterbildende Schulen bezüglich 
der Klassen fünf bis zwölf betrachtet. 
Dagegen beleuchtet der Bildungsmo-
nitor zusätzlich die Bildungssysteme 
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Kindergarten, Grundschule, Berufsaus-
bildung und Hochschule. (Vgl. INSM A) Der 
Bildungsmonitor stellt die »Bildungs-
systeme der Länder [...] in eine Rangfol-
ge.« Hierbei sind die Betrachtungen der 
Studie primär ökonomisch ausgerichtet, 
da Bildung schließlich von der Gesell-
schaft bezahlt werde und sie deshalb 
einen Anspruch darauf hätte, von die-
ser Investition zu profitieren. Dass die 
Gesellschaft, abseits ökonomischer Per-
spektiven, bereits enorm von Bildung 
profitiert, wird an dieser Stelle ausge-
blendet. (Vgl. INSM A) Die ökonomisch ausge-
richteten Evaluationsbemühungen wer-
den zudem weiter konkretisiert: 

»Der Bildungsmonitor bewertet, wie 
erfolgreich jedes Bundesland sein Bil-
dungssystem so ausgestaltet, dass dar-
aus optimale Wachstums- und Beschäf-
tigungsimpulse entstehen.«    (INSM A)

Welche offensichtlich ganzheitlich öko-
nomische Ausrichtung hinter den Be-
mühungen des Bildungsmonitors steht, 
wird deutlich, wenn es heißt: »Aus Bil-
dungsprozessen entsteht Humankapi-
tal.« (INSM A) »Als Rohstoffarmes Land [...] 
[sei] Deutschland in besonderer Weise 
darauf angewiesen.« (INSM A) Aus den Er-
kenntnissen dieser Studie resultieren 
Noten, die auf »bildungsökonomisch 
relevante Handlungsfelder« (INSM A) und 
Kriterien verteilt werden. 

»Der Monitor misst, welcher bildungspo-
litische Handlungsbedarf in den 16 Bun-
desländern besteht. Die Ergebnisse in den 

Handlungsfeldern haben einen erhebli-
chen Einfluss auf die Wachstumstreiber 
Humankapitalausstattung, Erwerbstätig-
keit, Abgabenlast und Investitionsquote 
und bieten Detailantworten auf 13 Leit-
fragen.«     (INSM A)

Unter dem Hinweis, dass Bildung ein 
»kumulativer Prozess« sei, werden Ins-
titutionen unterschiedlicher Aufgaben-
bereiche individueller menschlicher 
Entwicklung unter eine einheitliche 
Betrachtungsperspektive gestellt. Auf 
diese Weise werden mit Hilfe des Bil-
dungsmonitors Institutionen wie der 
Kindergarten, die Vorschule, Grund-
schule und die Sekundarstufen eins 
bis zwei in primär ökonomische Maß-
stabsbetrachtungen einbezogen. Somit 
kommt es zu einer Lokalisierung dieser 
in den Aufgabenkreis einer beruflichen 
Qualifizierung, in dem sie m.E. äußerst 
deplaziert sind. Dieses Vorgehen stellt 
Bemühungen dar, welche in einem kras-
sen Gegensatz zu den in dieser Arbeit 
beschriebenen Bildungsidealen stehen. 
Sie werden anscheinend zu Gunsten ei-
ner volkswirtschaftlichen Wachstums- 
und arbeitsmarktpolitischen Zielaus-
richtung definiert.
 Der Politik-Check hingegen unter-
sucht, »was Politik und Verwaltung in 
den Bundesländern an Reformmaß-
nahmen angestoßen, beziehungsweise 
schon umgesetzt haben, um die Aus-
bildungsqualität zu verbessern.« (INSM A) 

Dabei werden Gesetze, Vorschriften und 
politische Ankündigungen betrachtet, 
um schließlich darauf basierend »Bil-
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dungspolitische Zeugnisse« für die ein-
zelnen Bundesländer zu erstellen. Auf 
diese Weise wird ein zielgerichteter 
Druck erzeugt, um die dem Bildungsmo-
nitor zugrunde liegenden Bildungsidea-
le in politisches Handeln zu überführen. 
 Die Versuche einer derartig breiten35 

Manifestierung ökonomisch zentrierter 
Bildungsideale sowie deren Überfüh-
rungsversuche in bildungspolitisches 
Handeln halte ich für ein höchst proble-
matisches Verhalten. Die in dieser Arbeit 
bereits beschriebenen Bildungsideale 
erhalten darin scheinbar lediglich mar-
ginale Relevanz. Wenn hier von Bildung 
gesprochen wird, ist aus der Perspekti-
ve der Auftraggeber des Bildungsmo-
nitors offensichtlich Ausbildung, unter 
ausschließlicher Berücksichtigung ar-
beitsmarktrelevanter Inhalte gemeint. 
Im Mittelpunkt der Bemühungsziele von 
Bildung müsse das Wirtschaftswachs-
tum stehen. Eine kritische Betrachtung 
eines derartigen Bildungsziels erlaubt 
nicht nur eine Hinterfragung dieser bil-

dungspolitischen Fokussierung oder ei-
ner Maßstabsberechtigung dessen für 
wirtschaftliches Leben, sondern eben-
falls die Frage nach dessen implizierter 
Unbegrenztheit. Ist ein dauerhaft un-
begrenztes Wachstum überhaupt mög-
lich36? Je stärker der bildungspolitische 
Diskurs einem Druck nach Verfolgung 
derartiger Bildungsziele ausgesetzt ist, 
desto größer ist die Gefahr einer ent-
sprechenden Handlungsweise. Eine do-
minante Herausbildung eines »Homo 
faber«37, begleitet von einer Abschwä-
chung des »Homo ludens«38, welche 
sich in eine Entwicklung zum »Homo 
oeconomicus«39 zuspitzen lässt, scheint 
weder für die Gesellschaft noch für eine 
erfolgreiche Wirtschaft sinnvoll zu sein. 
Das in dieser Arbeit beschriebene Bei-
spiel der »BRIT School« zeigt, dass eine 
Zusammenarbeit von Schule und Wirt-
schaft ohne feinmaschige Lehrvorgaben 
und mit einem großen Maß an Vertrauen 
in die Kompetenz der Schulen zielfüh-
rend sein kann.
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Durch Bemühungen, die »Qualität von 
Bildung« an Schulen, in Bundesländern 
oder bezogen auf Nationalstaaten mit 
Hilfe von (Schul-)Leistungsvergleichen 
zu evaluieren, werden Schulen und da-
mit auch Bildungsideale einem Wett-
bewerbsdruck ausgesetzt. Dieser folgt 
einer marktwirtschaftlich geprägten 
Wettbewerbslogik, welche eine schein-
bare Rechtfertigung für Forderungen 
nach »Bildungsrationalisierung« und 
»Bildungseffizienzsteigerung« schafft. 
Ein stetiger Druck entsteht in interna-
tionalen, nationalen und regionalen 
Vergleichen nicht zu unterliegen, nicht 
»abgehängt zu werden«. Dieser Wett-
bewerbsdruck wirkt auch auf die Schü-
ler. Neben einer steigenden Bewertung 
schulischer Benotung, kommt es zu For-
derungen nach »Eliten«. Diese Entwick-
lungen verschärfen den (Wettbewerbs-) 
Druck auf Schüler, Eltern, Lehrer, Schu-
len und schließlich Bildungsideale. (Vgl. 

Mertes/Siebner)  
 Die Herausbildung einer priva-
ten »Schulindustrie« neben der öf-
fentlichen Bildungslandschaft kann 
als Zeichen eines tatsächlichen Vor-
handenseins derartiger Entwicklun-
gen angesehen werden. Eine solche 
Schulindustrie wächst seit Jahren in 
Deutschland und verzeichnet zudem 
Umsätze in Höhe mehrerer Milliarden 
Euro. Laut Jochen Krautz kommt es zu-
dem zu einer Abwanderung von Lehr-
kräften in nicht geringem Umfang, wel-
che dort unter vermeintlich besserer 
Bezahlung oder besseren Bedingungen 
Arbeit finden. Ein regelrechter »Nach-

hilfe-Boom« sei erkennbar, der von ei-
nem hohen Wettbewerbsdruck und den 
damit verbundenen Versagensängsten 
profitieren würde. (Vgl. Mertes/Siebner) Wenn 
das so ist, halte ich diese Entwicklun-
gen für höchst problematisch für die 
Verfolgung der in Kapitel 1.1 und 1.2 
beschriebenen Bildungsideale und vor 
dem Hintergrund der in Kapitel 1.3 be-
schriebenen Bedeutung dieser für die 
Gesellschaft.
 Bemühungen mit Hilfe von Ver-
gleichstests eine Qualitätserhöhung 
schulischer Arbeit zu erreichen kann 
jedoch äußerst problematische Folgen 
haben, wie Erfahrungen aus England 
zeigen. Seit 1991 gibt es in England 
»National Curriculum assessments«. 
Diese, in der öffentlichen Kommunika-
ton als »SATs« bzw. »Sats« bezeichne-
ten Untersuchungen des nationalen Bil-
dungswesens Englands (Wikipedia C), hatten 
schwerwiegende Folgen für die engli-
sche Bildungslanschaft. Aufgrund die-
ser »machinery of surveillance« kam es 
zu einem tiefgreifenden Wandel in der 
Denkweise der Lehrer. Die Vorbereitung 
der Schüler auf den nächsten Test wurde 
zum Zentrum der Lehrbemühungen. (Vgl. 

Wrigley) Besonders stark betrifft dies den 
Grundschulunterricht:

»Children’s lives at primary school are 
dominated by the school’s need to get 
high scores«             (Wrigley 13)

Dass dieses »testing« eine äußerst hohe 
Lehrzentrierung auf die in den Prüfun-
gen enthaltenen Inhalte verursacht, was 
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zu einem schädlichen Vermittlungsrück-
gang von Lehrinhalten, die nicht in den 
Tests abgefragt werden, führt, bestätigte 
die Studie »Watching and Learning 2« 
(DFES), die von englischen Schulinspek-
toren und einer kanadischen Experten-
gruppe durchgeführt wurde. Zudem be-
lasten feinmaschige Lehrvorgaben und 
ein hohes Maß an Rechenschaftspflich-
ten die Lehrer. Das würde auf Lehrersei-
te häufig zu einem »overload« führen 
und nicht selten sogar eine vollstän-
dige Aufgabe der Lehrertätigkeit nach 
sich ziehen. Die Testresultate werden in 
Zeitungen abgedruckt und bilden eine 
Grundlage elterlicher Schulwahl. Somit 
ist erkennbar, dass gute Testergebnisse 
einer Schule für dessen Erhalt bzw. Aus-
bau der Schülerzahl und damit letztlich 
für deren Existenzsicherung von ent-
scheidender Bedeutung sein kann. Die 
Ergebnisse der Tests haben eine der-
art tiefgreifende Bedeutung, dass sich 
die Bezahlung der Lehrer bis zu einem 
gewissen Maß daran orientiert. Dieses 
»performance-related pay« setzt zu-
dem Lehrer tendenziell in Konkurrenz, 
als dass es sie dazu anhalten würde, sich 
auszutauschen, um voneinander zu ler-
nen. Darüber hinaus erleben die Schüler 
eine falsche Auffassung von Bildung, 
wenn ihnen vermittelt wird, dass sie 
Unterrichtsinhalte nur aus dem Grund 
ihres Vorhandenseins im nächsten Test 
erlernen. Unter dieser Hierarchie eines 
»use value« leidet die Bildungsquali-
tät nicht nur aus den bereits genannten 
Gründen oder weil es kaum zu persona-
ler Bildung kommen kann, sondern weil 

diese Situation Schüler langweilt und 
dazu verleitet, gerade so viel Wissen 
anzusammeln, dass es für die Überwin-
dung der nächsten Hürde reicht.(Vgl. Wrigley)

 Die bildungssystematischen und bil-
dungspolitischen Bedingungen von 
England und Deutschland sind zwar 
nicht ohne Einschränkung vergleichbar. 
Ich halte die Betrachtung der sich dort 
vollzogenen Entwicklungen trotzdem 
für sinnvoll, da sie einen Ausblick darauf 
geben können, welche Folgen bestimm-
te bildungspolitische Entscheidungen 
nach sich ziehen.

Wettbewerbskultur
1.4.5
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Eine weitere, möglicherweise problema-
tische Entwicklung für Bildung stellt die 
zunehmende Präsenz der Wirtschaft im 
Bildungswesen dar. Zahlreiche Koopera-
tionsangebote und Projektideen richten 
sich an die Schulen. Zudem wird, u.a. 
aufgrund unbefriedigender Bildungs-
ergebnisse und fehlender finanzieller 
Mittel, vielerorts über eine Führung von 
Schulen nach Kriterien wirtschaftlicher 
Effizienz diskutiert. Scheinbar soll eine 
»Ökonomisierung« von Bildung die ge-
nannten Probleme lösen. Laut Krautz fol-
gen diese Überlegungen einem »Modell 
des neoliberalen Wahrheitsregimes«, 
das in problematischen Situationen 
stets eine Lösung in Deregulierung, Pri-
vatisierung und Wettbewerb sieht. Of-
fensichtlich kommt es durch Einflüsse 
derartiger Wirklichkeitskonstruktionen 
zu einer Situation, in der eine gewis-
se »Marktlogik [...] die Eigenlogik [...] 
andere[r] gesellschaftliche[r] Bereiche« 

(Krautz 104) überformt. Laut Krautz ist davon 
ebenfalls das schulische Bildungswesen 
betroffen. Hier komme es zu einer Öko-
nomisierung von Bildungsinhalten. Eine 
wirtschaftliche Nützlichkeit von Wissen 
rücke in den Mittelpunkt von Bildungs-
idealen. Zudem komme es zu einem ver-
mehrten Handel mit Bildungsdienstleis-
tungen und Bildungsprodukten. Bildung 
wird hierbei zu einer handelbaren Ware 
formatiert. So beinhaltet z.B. der Handel 
mit Bildungsprodukten eine standardi-
sierte und auf Verwertbarkeit geprüfte 
Form von Bildung. Hier ist jedoch erneut 
zu bemerken, dass es höchst fraglich ist, 
ob es sich hierbei noch um den in dieser 

Arbeit entwickelten Begriff von Bildung 
handelt. Vor diesem Hintergrund kommt 
es laut Krautz zu einer Ökonomisierung 
der Bildungsinstitutionen sowie deren 
pädagogischen Beziehungen. Einerseits 
werden die Führungs- und Verwaltungs-
strukturen auf »betriebswirtschaftliche 
Steuerungsmuster« umgestellt und an-
dererseits verändert sich die Beziehung 
zwischen Schülern und Lehrern. (Vgl. Krautz) 

»Schüler und Leher [...] verkehren nicht 
mehr aus Bildungsgründen miteinander, 
sondern müssen wechselseitigen wirt-
schaftlichen Nutzen abwerfen.« (Krautz 111)

Dies ist m.E. zwar eine überspitzte 
Darstellung der aktuellen Situation in 
Deutschland. Versteht man sie jedoch 
als Entwicklungstendenz, kann man die-
se durchaus für zutreffend halten. Das 
bereits beschriebene Beispiel der Situa-
tion schulischer Bildung in England ver-
deutlicht, dass derartige Entwicklungen 
möglich und in ihrem Ergebnis äußerst 
schädlich für eine Bildung nach dem in 
dieser Arbeit entwickelten Bildungsbe-
griff sein kann.
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Es ist eine Tendenz erkennbar, die eine 
Herausbildung eines »Bildungsmark-
tes« beinhaltet. Dieser ist durch eine 
Ökonomisierung von Bildung und dem 
Bildungswesen gekennzeichnet. Bil-
dung soll zu etwas gemacht werden, 
das ökonomische Gewinne generieren 
kann. Hierbei ist zu bemerken, dass dies 
keine »natürliche« ökonomische Markt-
bildung aufgrund einer klassischen 
Nachfragesituation darstellt. Vielmehr 
ist erkennbar, dass aufgrund einer abs-
trakten Gewinnerwartung eine Marktbil-
dung von Seiten der Wirtschaft forciert 
wird. Diese Bemühungen profitieren von 
Problemen der öffentlichen Haushalte, 
ihrer finanziellen Verantwortung für die 
deutsche Bildungslandschaft gerecht zu 
werden. Um auf diesem simulierten Bil-
dungsmarkt jedoch mit »Bildung« ge-
winnbringend handeln zu können, muss 
diese vorerst die Struktur einer handel-
baren Ware erhalten. (Vgl. Krautz)

»Bildung muss marktgängig gemacht [...] 
werden.«              (Krautz 155)

Hierfür ist eine Zerlegung der Bildung 
in handelbare Einheiten nötig, denen 
man individuelle Warenpreise zuordnen 
kann. Darüber hinaus ist die Herstel-
lung einer Standardisierung und Ver-
gleichbarkeit dieser Einheiten wichtig, 
um eine einfache Testbarkeit und mög-
lichst starke Modularisierung zu ermög-
lichen. Nur auf diese Weise ist eine Aus-
tauschbarkeit für einen problemarmen 
Ex- und Import dieser »Bildungseinhei-
ten« möglich. Das es sich an dieser Stel-

le bereits nicht mehr um Bildung im Sin-
ne des, in der ersten Hälfte des ersten 
Kapitels dieser Arbeit beschriebenen 
Bildungsbegriffs handelt, ist m.E. nach-
vollziehbar. Es kommt schließlich zu der 
Herausbildung eines einseitig forcier-
ten, simulierten Bildungsmarktes, der 
mit einer Art »Pseudo-Bildung« Gewin-
ne zu erwirtschaften sucht. (Vgl. Krautz)

 Seit einiger Zeit wird im öffentli-
chen Diskurs die These vertreten, dass 
ein Lernen mit Computer und Internet 
eine große Bereicherung für Bildungs-
bemühungen darstellen würde. Zudem 
wird auf eine notwendige Berücksich-
tigung einer Zukunftsperspektive ver-
wiesen. Für die kommenden Generati-
onen wäre ein Lernen der Schüler mit 
Lern-Software unerlässlich. So kommt 
es zu Forderungen, dass Schulen »ans 
Netz« müssen und jeder Klassenraum 
mindestens mit einem Computer aus-
gestattet sein müsse. Tatsächlich kommt 
es zu einer Zunahme der E-Learning-
Angebote, Lern-Software und »Schul-
CDs« (Vgl. Krautz), obwohl 

»seit längerem auch in der Pädagogik be-
kannt (ist), dass die Computer-Euphorie un-
seriös und kontraproduktiv ist.« (Krautz 156)

In Bayern gibt es eine Musterklasse, in 
der jeder Schüler bzw. dessen Eltern 
verpflichtet wurden, einen tragbaren 
Computer von einem »lokalen Sponsor« 
zu kaufen. Nach kurzer Erprobungszeit 
stellte sich heraus, dass das Gerät zu 
schwer war und die Schüler es deshalb 
nicht mehr mit in die Schule brachten. 
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Nun beschränkt sich der »innovative 
Unterricht« auf eine alle zwei Wochen 
am Laptop zu verrichtende Hausaufga-
be. (Vgl. Krautz) 

 In den USA wurden bereits vor zehn 
Jahren erste tragbare Computer in die 
Unterrichtsgestaltung eingeführt. Ehr-
geiziges Ziel war es, bis zum Jahr 2011 
jeden Schüler mit einem solchen Ge-
rät ausgestattet zu haben. Bereits 2007 
hatte jeder vierte amerikanische Schü-
ler einen tragbaren »Schulcomputer« 
erhalten. Der finanzielle Aufwand, der 
dafür von staatlicher Seite geleistet 
werden musste und muss, ist enorm. 
Leider blieb der erhoffte Erfolg aus. So 
musste Mark Lawson40, Chef einer ame-
rikanischen Schulbehörde feststellen: 

»Die digitalen Lernprogramme (haben) 
sich als nutzlos erwiesen, schlimmer 
noch: als schädlich.«     (Spiegel)  

Zudem wird berichtet, dass die Schüler 
die Rechner überwiegend nicht für das 
verwendeten, für das sie angeschafft 
wurden. So wurden Internetseiten re-
gionaler Unternehmen »gehackt« und 
Pornos aus dem Internet heruntergela-
den. Diesen Vorkommnissen versuch-
te man daraufhin mit Sanktionen und 
technischen Einschränkungen Herr zu 
werden.

»Alle Versuche der Schulen, das zu ver-
meiden, sind (jedoch) gescheitert. Neue 
Sicherheitssperren auf den Computern 
umgehen die Jugendlichen kurzerhand.« 

(Spiegel)  

»Die Lehrer berichten, dass Laptops den 
Unterricht nicht einfacher gemacht hät-
ten, sondern schwieriger«    (Zit. n. Spiegel)

Eine Umfrage an einer amerikanischen 
Schule hatte ergeben, dass jeder fünf-
te Schüler seinen tragbaren Computer 
»grundsätzlich nie« zum Lernen ge-
brauche. Daraufhin wurde an dieser 
Schule das Schulcomputer-Programm 
eingestellt. Dem folgte man ebenfalls 
an einer weiteren amerikanischen Schu-
le, als bekannt wurde, dass die »ständi-
gen Reparaturen« der Geräte mehr Zeit 
benötigten als die Schulung der Leh-
rer für die Verwendung dieser. (Vgl. Spie-

gel)  Nach einer langen Erprobungspha-
se von Schulcomputern im Schulalltag 
stellte Mark Lawson fest:

»Nach sieben Jahren gibt es keinen Beleg 
dafür, dass der Einsatz von Computern im 
Unterricht die Leistung der Schüler auch 
nur ansatzweise verbessert hätte.« 
           (Zit. n. Spiegel)

Auch in Frankreich scheint der Versuch 
gescheitert zu sein, Bildung mit Hilfe 
tragbarer Computer zu verbessern. Im 
Jahre 2001 wurden hier im Department 
Landes, für die Ausstattung der Schüler 
mit Rechnern und Lernsoftware 45 Milli-
onen Euro verwendet. Nach acht Jahren 
Laufzeit des Versuches »Ein Schüler, ein 
Laptop« belegte eine Studie des Markt-
forschungsinstituts TNS Sofres u.a., dass 
die Schüler ihre tragbaren Computer zu 
80 bis 90 Prozent nicht für schulische 
Aktivitäten verwendeten. »Der Einzug 
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des Computers in die Schulen ist ge-
scheitert« berichtete Le Figaro. (Vgl. Heise) 
Zudem wurde Mitte 2010 bekannt, dass 
in den USA die Schulbehörde von Phi-
ladelphia die neuen technischen Mög-
lichkeiten der tragbaren Computer zur 
Überwachung ihrer Schüler verwendet 
hatte. So wurden mit Hilfe der ursprüng-
lich zum Aufspüren gestohlener Compu-
ter installierte »Spyware« die integrier-
ten »Webcams« der tragbaren Rechner 
aktiviert. Diese erstellte darauf hin in 
15 minütigen Zeitabständen Bilder von 
der Umgebung. Zudem wurden dabei 
ebenfalls »Screenshots« der aktuellen 
Arbeitsoberflächen der Rechner ange-
fertigt und zusammen mit den Umge-
bungsbildern über das Internet an die 
Schulbehörde geschickt. 
(Vgl. Sueddeutsche Zeitung) 

Trotz erkennbar großer Problempoten-
ziale und eines fragwürdigen Nutzens 
für die schulische Bildung werden in 
Deutschland derartige Projekte weiter-
hin vorangetrieben. (Vgl. taz) Daraus resul-
tiert eine finanzielle Zusatzbelastung 
der öffentlichen Haushalte sowie der 
Eltern. Diese birgt m.E. die Gefahr ei-
ner Verschärfung der Bildungssituation 
in diesen Regionen Deutschlands, da 
so u.a. eine Finanzierung alternativer, 
vergleichsweise erfolgsversprechende-
rer Bildungskonzepte erschwert werden 
kann.
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Wie erwähnt, kann man die Herausbil-
dung eines Bildungsmarkts erkennen, 
dessen Akteure stetige Umsatzsteige-
rungen verzeichnen können. Wie bereits 
an einigen Beispielen beschrieben wur-
de, werden hier mit »Bildungsproduk-
ten« und »Bildungsdienstleistungen« 
ökonomische Gewinne erwirtschaftet. 
Diese Bemühungen werden durch die 
Ermittlung von Umsatzerwartungen 
bestärkt, die das Finanzinstitut Mer-
rill Lynch ermittelt hat. Auf Basis einer 
globalen Bildungsmarktperspektive 
»knowledge enterprise Industry« geht 
es von einem jährlichen Finanzvolumen 
von rund 2200 Mrd. US-Dollar aus. Die-
se sind aber vorerst überwiegend als 
Umsatzpotenziale zu verstehen, da Bil-
dung überwiegend staatlich finanziert 
wird. (Vgl. Krautz)  

»Es genügt [...] nicht, Bildung zur Ware 
zu konfektionieren, sondern sie müssen 
auch eine Nachfrage dafür schaffen.« 

(Krautz 159)

Damit eine solche Nachfrage angeregt 
werden kann, muss entweder der freie 
Zugang zu Bildung für jeden Bürger oder 
die Qualität der frei zugänglichen Bil-
dung verringert werden. Auf diese Wei-
se werden alternative, private Angebote 
attraktiver und folglich eine Nachfra-
gesteigerung ermöglicht. Eine derarti-
ge Handlungsweise ist jedoch nur dann 
ökonomisch sinnvoll realisierbar, wenn 
sich der Staat zunehmend aus der Bil-
dungsverantwortung zurück zieht. (Vgl. Krautz)  

»Das Bildungswesen soll den Bürgern 
aus der Hand genommen werden, da-
mit sie künftig dafür bezahlen müssen.« 

(Krautz 160)

Ein weiteres Verdienstfeld innerhalb 
des Bildungsmarktes eröffnen die »Pu-
blic Private Partnerships« (PPP). Die At-
traktivität einer Zusammenarbeit von 
Wirtschaft und Staat in einer solchen 
»Partnerschaft« resultiert aus einer 
charakteristischen Problematik. Auf der 
einen Seite sind stetig staatliche Inves-
titionen nötig, um schulische Einrich-
tungen zu schaffen, zu sanieren oder 
zu modernisieren. Andereseits ist der 
finanzielle Spielraum für die Durchfüh-
rung derartiger Projekte in den meisten 
Fällen »eingeengt« und erlaube »keine 
großen Sprünge«. Somit wird die Suche 
nach privatem Kapital für eine Finanzie-
rung öffentlicher Aufgaben als Ausweg 
aus einer solchen Situation wahrgenom-
men. Die Umsetzung eines Projektes 
mit Hilfe einer »faire[n] Partnerschaft 
auf wirtschaftlicher Grundlage« (FM NRW) 

beinhalte jedoch keine ganzheitliche 
Privatisierung, da das Bildungswesen 
in Öffentlicher Hand verbleibe. So be-
schreibt das Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung Public 
Private Partnerships folgendermaßen: 
(Vgl. Krautz)

»PPP verfolgen das Ziel, durch eine lang-
fristig angelegte Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlicher Hand und privater Wirt-
schaft öffentliche Infrastrukturprojekte 
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effizienter zu realisieren als in herkömm-
lischer Weise. Wesentlich ist der ganzheit-
liche und über den ganzen Lebenszyklus 
zielende Ansatz«                  (Zit.n. Krautz 160)

Ist die finanzielle Situation einer Stadt 
oder Kommune schlecht und ist sie 
trotzdem bemüht, Investitionen im regi-
onalen Bildungswesen zu tätigen, etwa 
in Form eines Schulneubaus oder von 
Renovierungs-, Sanierungs- oder Mo-
dernisierungsarbeiten einer Bildungs-
einrichtung, sucht sie sich einen priva-
ten Investor, der daraufhin die Kosten 
übernimmt. Häufig werden in diesem 
Fall die Schulen ebenfalls von diesen 
betrieben.So werden ebenfalls die Be-
schäftigung von Hausmeister und Rei-
nigungspersonal, sowie die Instandhal-
tungsarbeiten von diesen Investoren 
übernommen. Im Fall eines Neubaus 
mietet die Stadt oder Kommune das 
Gebäude von seinem privaten Partner, 
basierend auf einem meist vertraglich 
geregelten Zeitraum, der mehrere Jahr-
zehnte umfasst. Die Zusammenarbeit 
lohne sich für den Investor aufgrund ei-
ner höheren Arbeitseffizienz gegenüber 
dem Staat. (Vgl. Krautz) 

»Private Investoren könnten besser wirt-
schaften, knapper kalkulerien, effektiver 
arbeiten.«             (Krautz 161)

Es gibt Beispiele, die zeigen, dass eine 
solche Zusammenarbeit funktionieren 
kann, so wie es welche gibt, die gegen-
sätzlich sind. So errechnete die Stadt-
kämmerei der Stadt Frankfurt für den 

Neubau eines Bildungszentrums im 
Frühjahr 2006 eine 25 prozentige Kos-
tensenkung durch eine Zusammenar-
beit in einer PPP. Nach der Fertigstel-
lung musste man jedoch feststellen, 
dass das Vorhaben eine Preissteigerung 
von 4,27 Millionen Euro aufwies. Darü-
ber hinaus entsteht aufgrund der Pri-
vatwirtschaftlichkeit des Partners das 
Risiko eines Ausfalls. Im Falle einer In-
solvenz muss der Staat die Verantwor-
tung übernehmen. Zudem beinhaltet 
eine solche Zusammenarbeit neben 
dem finanziellen Risiko eine Tendenz 
gesteigerter Abhängigkeit von privaten 
Dienstleistern. Nach Ablauf der Mietver-
träge ist man darauf angewiesen, dass 
der Investor diese verlängert. Tut er das 
nicht, hat die Stadt oder Kommune keine 
Schule mehr. (Vgl. Krautz)  
 Welchen Horizont eine Zusammenar-
beit in PPP-Projekten haben kann, lässt 
ein weiteres Beispiel erahnen. In der 
Stadt Mohnheim (NRW) wurde die Unter-
haltung und Bewirtschaftung der Schul-
gebäude an die »Serco GmbH«, einem 
Dienstleister aus England vergeben. Das 
Unternehmen zählt zu den größten und 
ersten Dienstleistern, die sich auf eine 
private Verwaltung öffentlicher Einrich-
tungen spezialisiert hatte. »So betreibt 
sie etwa im hessischen Hünfeld ein 
Gefängnis [...] oder in Sachsen-Anhalt 
Teile eines Gefechtszentrums der Bun-
deswehr [...].« (Krautz 163) In England ist sie 
zudem zuständig für die Produktion und 
Wartung der brittischen Atombomben. 
Die »Arvato AG« ist ein Unternehmen, 
das mit Serco in direkter Koknurrenz um 
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die Bewirtschaftung von Schulen und 
anderen öffentlichen Einrichtungen auf 
globaler Ebene steht. »Sie will dort hin, 
wo Serco heute schon ist.« (Krautz 164) Sie 
ist bereits enorm erfolgreich und so 
u.a. bereits zuständig für die Verwal-
tung einer englischen Gemeinde. Sie 
ist ein global agierendes Unternehmen 
mit 47.000 Mitarbeitern und 270 Toch-
terunternehmen. Einer ihrer Geschäfts-
ziele ist, eine möglichst umfangreiche 
schulische Verwaltung zu übernehmen. 
Einen Weg, auf dem das Unternehmen 
dieses Ziel besonders erfolgreich erei-
chen will, sieht Krautz in einer Beein-
flussung der schulischen Strukturen 
mit Hilfe der Bertelsmann-Stiftung. Die 
Arvato AG ist eine »hundertprozenti-
ge Tochter der Bertelsmann AG.« Vor 
diesem Hintergrund hält Krautz die Ge-
meinwohlorientierung der Stiftung für 
in Frage gestellt. (Vgl. Krautz)  

»Das Wirken der Bertelsmann-Stiftung im 
Bildungsbereich scheint ökonomisch dar-
auf zu zielen, ein gigantisches Geschäfts-
feld vorzubereiten bzw. überhaupt erst 
herzustellen.«              (Krautz 164)  

In all diesen Entwicklungen sieht Krauts 
eine »Enteignung und Entmündigung 
der Bürger«, die durch das von der Bun-
desregierung im September 2005 ver-
abschiedete PPP-Beschleunigungsge-
setz noch verstärkt werde. (Vgl. Krautz)
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Abschließendes zum
Bildungsbegriff

1.4.9

Da es m.E. keinen vollkommenen Men-
schen geben kann und dies mir auch 
kein anstrebenswertes Ziel schulischer 
Bildung zu sein scheint, muss darauf 
hingewiesen werden, dass die beschrie-
benen Idealvorstellungen von Bildung 
nie vollständig realisiert werden kön-
nen. Dennoch bleibt eine stetige Be-
nennung von aus Bildungsidealen re-
sultierenden Bildungszielen notwendig, 
auch wenn dessen absolute Erfüllung 
in Frage steht. Zudem halte ich einen 
stetigen reflektiven Diskurs bezüglich 
der Inhalte von Bildungsidealen und 
Bildungszielen für sinnvoll und wich-
tig. Auf Basis gesetzlicher und verfas-
sungsrechtlicher Vorgaben bilden die 
in Kapitel 1.1 und 1.2 beschriebenen 
Ideale und Ziele von Bildung eine Gute 
Grundlage eines solchen Diskurses. Bil-
dung lässt sich zudem nicht unabhän-
gig von den Entwicklungen in der Welt, 
Ökonomie und Gesellschaft diskutieren. 
Aus diesem Kontext leiten sich u.a. die 
im Kapitel praktische Bildung genann-
ten ökonomisch-funktionalen Forde-
rungen ab, welche sich an schulische 
Bildung richten. Nicht zuletzt stellen 
(neoliberale) Wirklichkeitskonstrukti-
onen, Effekte der Globalisierung und 
des demografischen Wandels (westli-
che) Sozialstaaten vor große Heraus-
forderungen. (Vgl. Butterwegge)41 Daraus er-
wächst ein überwiegend inszenierter 
Druck, ökonomisch erfolgreich zu sein. 
Allerdings muss schulische Bildung kla-
re Kompetenzunterschiede zu betriebli-
cher Ausbildung aufweisen. Meiner Auf-
fassung nach ist es wichtig, Schule nicht 

als »vorgelagertes Ausbildungsinstitut« 
der Ökonomie zu betrachten. Versteht 
man Bildung ausschließlich als Ausbil-
dung, also Vorbereitung auf das kon-
kurrenzgeprägte Arbeitsleben, werden 
schulische Bildungsziele ökonomisch 
ausgerichtet. Demnach wäre eine zuge-
spitzte Ausrichtung schulischer Bildung 
vorstellbar, die das Individuum auf sei-
ne ökonomisch verwendbaren Funktio-
nen reduziert und ihn als Teil einer ab-
strakten Masse von Menschen, als Teil 
eines gewissen »Humankapitals« de-
finiert42. Einer derartigen schulischen 
Schaffung möglichst effektiv funktio-
nierender Menschen, die ausschließ-
lich für die Zwecke und Aufgaben be-
stimmter Unternehmen ausgebildet 
werden, läge jedoch ein Menschenbild43 
zu Grunde, das meinem und dem des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland widerspräche. Auf Basis 
meines Menschenbildes darf Bildung 
nicht auf eine Ansammlung von ökono-
misch verwertbaren Wissenseinheiten 
reduziert werden. Zudem schließe ich 
mich der von Jochen Krautz formulier-
ten These an, dass »Schulen [...] nicht 
unter betriebswirtschaftlichen Kriteri-
en geführt werden.« können. »Sie der 
Konkurrenz und Effizienz auf einem ›Bil-
dungsmarkt‹ auszusetzen, verändert sie 
im Kern [...]. Bildung ist keine Ware, und 
wenn sie dazu gemacht wird, ist es kei-
ne Bildung mehr. Entgegen heute gän-
giger Behauptungen gibt es also Be-
reiche des menschlichen Lebens, die 
durch Wettbewerb und das Marktprinzip 
nicht besser funktionieren, sondern die 
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gerade davor geschützt werden müs-
sen, um sich überhaupt entfalten zu 
können.« (Krautz 102) Dagegen sollte eine 
Vermittlung, über (ökonomisch-) ego-
zentrisches Handeln hinausgehende, 
sozial-ethischen Grundsätzen folgen-
de Konstruktion von Wirklichkeit primä-
rer Inhalt schulischer Bildung sein. Eine 
darauf basierende Persönlichkeitsent-
wicklung, die von Gerechtigkeits-, Frei-
heits-, Friedens- und kritischem Selb-
ständigkeitsstreben geprägt ist, halte 
ich für ein überaus erstrebenswertes 
Ziel schulischer Bildung.
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Nummer 32-43
Endnoten

32 

33 

34

35

36

Diesbezüglich möchte ich auf ein weiteres Beispiel verweisen. So wird m.E. auch durch die zu 

nehmende Verwendung des Wortes »schnell« in Verbindung mit individuellen Aufgabenstellungen 

eine gesellschaftliche Beschleunigungszunahme deutlich. So ist mir u.a. aufgefallen, dass man 

häufig Formulierungen wie: »ich rauche noch schnell eine Zigarette«, »ich trinke noch schnell 

einen Kaffee« oder »ich hole mir noch schnell etwas zu Essen« vorfindet. Aber auch in Kombination 

mit »müssen« kann ein Beispiel genannt werden: »Ich muss noch schnell meine E-mails checken.«

»MINT« steht für die wirtschaftlich relevantesten Wissenschaften Mathematik, Informatik, Natur-

wissenschaften und Technik 

Leitfragen der »bildungsökonomisch relevanten Handlungsfelder«:

1. »Welcher Stellenwert wird Bildung im Ausgabeverhalten der öffentlichen Haushalte eingeräumt 

(Ausgabenpriorisierung)? 2. Wofür werden die öffentlichen Ressourcen eingesetzt (Inputeffizienz)?

3. Wie gut sind die Betreuungsbedingungen in den Bildungseinrichtungen? 4. Wie gut sind die 

Voraussetzungen, durch eine ganztägliche Betreuung und Bildung die individuelle Förderung von 

Kindern und Jugendlichen zu intensivieren (Förderinfrastruktur)? 5. Wie gut ist das Bildungswesen 

auf die Anforderungen einer international integrierten Wirtschaft und Gesellschaft ausgerichtet 

(Internationalisierung)? 6. In welchem Umfang geht Bildungszeit als Ressource im Bildungswe-

sen verloren (Zeiteffizienz)? 7. Wie gut ist die Bildung – gemessen an Schülerkompetenzen – an 

den Schulen (Schulqualität)? 8. In welchem Umfang wird verhindert, dass Jugendliche am Ende 

ihrer Schullaufbahn nicht die erforderliche Ausbildungsreife aufweisen (Bildungsarmut)? 9. Wie 

gut gelingt es dem Bildungswesen, unabhängig von der sozioökonomischen Herkunft gleiche 

Bildungschancen zu eröffnen (Integration)? 10. Inwieweit stärkt das berufliche Bildungswesen 

die Chancen der Jugendlichen an der Schwelle zum Arbeitsmarkt (Berufliche Bildung/Arbeits-

marktorientierung)? 11. Welchen Beitrag leistet das Bildungssystem für die Akademisierung der 

Bevölkerung (Akademisierungsgrad)? 12. Welchen Beitrag leistet das Bildungssystem zur Sicherung 

der technologischen Leistungsfähigkeit und Innovationskraft (MINT)? 13. Welche Bedeutung haben 

die Hochschulen im Rahmen des regionalen Forschungsverbunds (Forschungsorientierung)?«34

(Die Beantwortung dieser Fragen, von Seiten des INSM finden sich im Anhang dieses Kapitels)

»derartig breiten« meint die starke Ausweitung ökonomischer Bildungsideale, bis hin zu Institutio-

nen menschlicher Grundentwicklungsförderung wie z.B. Kindergarten, Vorschule und Grundschule 

Ein dauerhaft unbegrenztes wirtschaftliches Wachstum ist m.E. äußerst fraglich. Eine derartige       

Wachstumsspirale halte ich nicht nur für problematisch sondern unter heutigen wirschafts- und 

gesellschaftssystematischen Bedingung zudem für endlich. Das scheinbare kollektive Ausblen-

den der Frage nach dem »und dann?« ist m.E. extrem problematisch. Dieses Dilemma sowie 

systematische Ursprünge und Zusammenhänge verdeutlicht der Film »Arbeit?« von Jan Sickinger          

und Marcel Krumbiegel in einer anschaulichen Art und Weise. Einsehbar unter folgendem Link: 

http://www.youtube.com/watch?v=8l0vt7gdeWo, (11.12.2010, 12:26 Uhr)
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Nummer 32-43
Endnoten

37 

38 

39 

40

41

42

43

»Homo faber« (lat., zu deutsch etwa: der schaffende Mensch oder der menschliche Handwerker) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Homo_faber_(Anthropologie) (31.10.2010, 14:16 Uhr)

»Homo ludens« (lat. der spielende Mensch) ist ein Erklärungsmodell des lebenden Menschen, 

wonach dieser seine Fähigkeiten im besonderen über das Spiel entwickele: Er entdecke im Spiel 

seine individuellen Eigenschaften und entwickele sich dadurch anhand der dabei gemachten 

Erfahrungen selber zu dem, was er ist. Spielen ist dabei der Handlungsfreiheit gleichgesetzt und 

setzt eigenes Denken voraus. http://de.wikipedia.org/wiki/Homo_ludens (31.10.2010, 14:37 Uhr)

»Homo oeconomicus« (»Wirtschaftsmensch«) ist in der Wirtschaftswissenschaft das theoretische 

Modell eines Nutzenmaximierers zur Abstraktion und Erklärung elementarer wirtschaftlicher Zu-

sammenhänge. Der Homo oeconomicus bezeichnet einen (fiktiven) Akteur, der eigeninteressiert 

und rational handelt, seinen eigenen Nutzen maximiert, auf veränderliche Restriktionen reagiert, 

feststehende Präferenzen hat und über (vollständige) Information verfügt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Homo_oeconomicus (31.10.2010, 14:49 Uhr)

Marc Lawson: »Chef der Schulbehörde in Liverpool im US-Bundesstaat New York. Sein Bezirk hatte 

als einer der ersten im Land flächendeckend Laptops für alle Schüler eingeführt - ein Schritt, den 

Lawson mittlerweile bereut.« (Spiegel)

Laut Butterwegge resultieren diese Herausfoderung jedoch nur zu einem sehr geringen Maß 

tatsächlich aus Effekten der Globalisierung und des demografischen Wandels. Tatsächlich wären 

»Massenarbeitslosigkeit einerseits und die Eingliederung der DDR in das Bundesgebiet samt der 

damit verbundenen Kosten, die hauptsächlich den Sozialversicherungen aufgebürdet wurden« 

für ausschlaggebender. Zudem zitiert er Karl Georg Zinn: »Das heute erreichte Niveau sozial-

staatlicher Leistungen basiert auf den Produktivitätssteigerungen der Vergangenheit, und die 

künftig weiter steigende Leistungsfähigkeit der wohlhabenden Volkswirtschaften ermöglicht bei 

sachgerechter Organisation von Produktion und Verteilung zumindest die Aufrechterhaltung des 

erreichten Sozialniveaus.« 

Ein derartiges Verhalten ist bereits erkennbar, wenn man die Bemühungen des »Bildungsmonitors« 

betrachtet. »Aus Bildungsprozessen entsteht Humankapital.« (INSM A)

Das hier gemeinte »Menschenbild«, lässt sich aus den Überzeugungen des »Bildungsmonitor« 

herleiten. (Mensch als funktionaler Rohstoff für ein möglichst starkes Wirtschaftswachstum) Ein 

derartiges Menschenbild ist nicht mit der in Artikel 20 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 

Deutschland festgeschriebenen Menschewürde vereinbar.





Das deutsche Bildungswesen, 
Perspektiven 

Zweites Kapitel
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2.3 Konkurrenz und Schule





Globale Wirtschaft 
und der Bildungsmarkt

2.1

Das erste Kapitel dieser Arbeit 
legt einen Schwerpunkt auf Ide-
alvorstellungen von Bildung so-
wie deren Realisierung und Be-
deutung. Es skizziert Probleme 
bzw. Herausforderungen, denen 
sich schulische Realisierungs-
bemühungen von Bildungsidea-
len ausgesetzt sehen. Während 
das erste Kapitel dieser Arbeit 
von überwiegend theoretischen 
Betrachtungen geprägt ist, be-

leuchtet das zweite Kapitel vor-
nehmlich wirtschafts- und bil-
dungspolitische Realitäten. Hier 
kommt es zu einer Untersuchung 
der Hintergründe, vor denen sich 
Bildungsideale und dessen Reali-
sierungsbemühungen entwickelt 
haben und aktuell entwickeln. 
Diesbezüglich werden vor allem 
ökonomische, bildungspolitische 
und demografische Einflüsse be-
rücksichtigt.
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Globalisierung - eine Definition
2.1.1

Der Begriff »Globalisierung« meint all-
gemein eine fortschreitende Internati-
onalisierung und Vernetzung der Welt. 
Die Welt wird merklich grenzenloser, 
gepaart mit einer stetig geringeren Re-
levanz von Entfernung. Die Globali-
sierung ist vielschichtig und beinhal-
tet verschiedene, wie z.B. ökologische, 
kulturelle, ökonomische, arbeitsorga-
nisatorische, zivilgesellschaftliche und 
kommunikationstechnische Dimensio-
nen. Hierbei folgen die einzelnen Glo-
balisierungsaspekte bestimmten »Ei-
genlogiken«, welche nicht aufeinander 
reduzierbar oder anwendbar sind. Glo-
balisierung bedeutet ein, schon heute 
existierendes Leben in einer Art »Welt-
gesellschaft«, welche die Vorstellung 
abschließbarer Räume zunehmend fikti-
ver werden lässt. Kulturelle Unterschie-
de und Gegensätze treffen aufeinander 
und machen eine Rechtfertigung eige-
ner kultureller Sebstverständlichkei-
ten notwendig. Die Wahrnehmung der 
transkulturellen »Anderen« wird un-
ausgrenzbar. Nichts, was auf der Welt 
passiert, ist von örtlich begrenzter Be-
deutung. Alle Erfindungen, Erfolge und 
Krisen erhalten globale Relevanz. Aber 
auch die Zahl und Macht transnationa-
ler Akteure, Institutionen und Verträge 
sowie das Ausmaß ökonomischer Kon-
zentration steigen. Globalisierungsphä-
nomene gab es zu jeder Zeit und wurden 
bzw. werden immer wieder reflektiert 
und diskutiert. (Vgl. Beck)  

»Die Besonderheit des Globalisierungs-
prozesses heute liegt in der empirisch zu 

ermittelnden Ausdehnung, Dichte und 
Stabilität wechselseitiger regional-glo-
baler Beziehungsnetzwerke und ihrer 
massenmedialen Selbstdefinition sowie 
sozialer Räume und jener Bilder-Ströme 
auf kultureller, politischer, wirtschaft-
licher, militärischer und ökonomischer 
Ebene«.     (Beck 31)

 
Im Mittelpunkt der Globalisierungs-
Diskurse steht meist eine ökonomi-
sche Perspektive der Globalisierung. 
Diese basiert (neuzeitlich) auf dem All-
gemeinen Zoll- und Handelsabkommen 
(GATT), welches 1947 von 23 Staaten 
unterzeichnet wurde. Mit dem Fall der 
Mauer 1989 und dem Zusammenbruch 
des real existierenden Sozialismus zwei 
Jahre später erhielt vor allem die öko-
nomische Globalsisierung einen unge-
ahnten Schub. 1994 wurde schließlich 
das GATT in die Welthandelsorganisa-
tion (WTO) überführt. Die Zahl der Mit-
gliedstaaten stieg bis heute auf 147. 
Durch den Abbau der Grenzen zwischen 
nationalen und regionalen Märkten, ver-
besserte Kommunikations- und Informa-
tionstechnik und sinkende Transport-
kosten werden Güter, Dienstleitungen, 
Kapital, und technisches Know-How 
effizienter und gewinnbringender ge-
handelt. Mit der 1999 von 15 Staaten 
geschlossenen Europäischen Wäh-
rungsunion und der damit verbunde-
nen Einführung der Gemeinschaftswäh-
rung Euro wurden diese Entwicklungen 
für Europa zusätzlich verstärkt. Für die 
Realisierung einer solchen, auf einer 
ökonomischen Globalisierung basie-
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renden Gewinnsteigerung, sind zudem 
eine Ausdehnung der Absatzmärkte 
sowie die Beschaffung von möglichst 
niedrigpreisigen Rohstoffen, Vorleis-
tungen und Arbeitskräften von zentra-
ler Bedeutung. Für den Endverbraucher 
ergeben sich daraus einige Vorteile. So 
sinken die Preise der Produkte, in der 
Regel steigt die Servicequalität und es 
kann aus einem größeren Produktan-
gebot gewählt werden. Auch die Wei-
terentwicklung bestehender sowie die 
Neuentwicklung innovativer Produkte 
wird beschleunigt. Zudem gibt es Vor-
teile für alle Menschen und Gesellschaf-
ten der Welt. Neben einer Delokalisie-
rung von Gemeinschaft, Kapital und 
Arbeit kommt es gleichzeitig zu einer 
verschärften »Relokalisierung«, also ei-
ner starken Bedeutungssteigerung des 
Lokalen, des Ortes. Zudem entsteht ein 
neues internationales ökologisches 
Gefahrenbewusstsein, welches durch 
globale Handlungsstrategien gekenn-
zeichnet ist. Auf diese Weise können 
ökologische Probleme deutlich effekti-
ver bekämpft werden. (Vgl. Beck)  
 Die aktuellen Globalisierungspro-
zesse haben jedoch auch kontrovers 
diskutierte Effekte. Einer davon ist der 
Bedeutungswandel des Nationalstaa-
tes und der damit verbundenen Politik 
im globalen Gesamtkontext. Internati-
onale Unternehmen und deren Verbän-
de weichen die politische und sozial-
staatliche Kontrolle des demokratisch 
organisierten Kapitalismus auf. Eine Art 
»Subpolitik« entsteht, die durch die-
se transnational und global agieren-

den Unternehmen bestimmt wird. Eine 
»Sachzwangpolitik« der Globalisierung 
wird als Argumentationsgrundlage ver-
wendet. Die »Gesetze« des globalen 
Marktes werden angeführt, um die In-
teressenpolitik der Unternehmen zu 
rechtfertigen. Globalisierung wird als 
Drohfaktor inszeniert. Das »Globalisie-
rungsgespenst« ermächtigt Unterneh-
men, Nationalstaaten und deren ein-
zelne Produktionsorte gegeneinander 
auszuspielen. Daraus ergeben sich für 
diese Unternehmen zusätzliche Macht- 
und Handlungschancen jenseits des po-
litischen Systems. Relevante Investiti-
onshindernisse auf u.a. ökologischer, 
sozialer, gewerkschaftlicher und steuer-
licher Ebene können abgebaut werden. 
Die »Klammer aus Arbeit und Staat«, wie 
sie im 19. und 20. Jahrhundert typisch 
war, wird nach und nach gelöst. Neuar-
tige Macht und Konkurrenzverhältnis-
se, Konflikte und Überschneidungen 
zwischen nationalstaatlichen Einhei-
ten und Akteuren einerseits, transnati-
onalen Akteuren, Identitäten, sozialen 
Räumen, Lagen und Prozessen anderer-
seits entstehen. Der Nationalstaat wird 
dabei zunehmend relativiert. Am Ende 
aller dieser Entwicklungen wird eine 
Verwirklichung einer »marktanarchis-
tischen Utopie« des »minimalen Staa-
tes« gesehen. Ein weiterer Kritikpunkt 
ist die soziale Verantwortungslosigkeit 
der Unternehmen. Ihre Produktion und 
Gewinne steigen, jedoch paradoxerwei-
se begleitet von einem Anstieg der Ar-
beitslosigkeit und nicht, oder nur gering 
steigenden Löhnen. Zunehmend sind 
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Globalisierung - eine Definition
2.1.1

positive wirtschaftliche Entwicklungen 
eines Unternehmens nicht mehr mit 
einer Verbesserung der Situation der 
Arbeitnehmer verbunden. Verschlech-
terungen der Unternehmenssituation 
schlagen sich dagegen meist deutlich 
auf die Belegschaft nieder. Diese Un-
ternehmen beanspruchen zudem teure 
politische, soziale und zivile Grundrech-
te, deren öffentliche Finanzierung sie 
untergraben. Zudem treibt die ökonomi-
sche Globalsisierung die transnationa-
len und internationalen Unternehmen 
an die Börse. Jedoch belohnt diese auch 
den Abbau von Arbeitsplätzen. (Vgl. Beck)  
 Die internationalen Arbeitsmärkte 
geraten zunehmend unter Druck. Dies 
wirkt sich negativ auf die Lohnentwick-
lung in den westlichen Industriestaaten 
aus. Arbeitsplätze werden in »Niedrig-
lohnländer« verlagert, was tendeziell 
eine Zunahme der Arbeitslosigkeit in-
nerhalb der Industriestaaten bedeutet. 
Dagegen profitieren die Arbeitnehmer 
in Ländern mit niedrigem Lohnniveau 
und geringem industriellen Entwick-
lungsstand. Hier steigen die Löhne und 
die Arbeitslosigkeit ist rückläufig. Folg-
lich werden die Niedriglohnländer be-
fähigt durch erwirtschaftete Devisen, 
die in den Industriestaaten produzier-
ten Erzeugnisse anzukaufen, was für die 
Industriestaaten einen positiven Effekt 
darstellt. Außerdem wird das Argument 
angeführt, dass so wenigstens die noch 
bestehenden Arbeitsplätze der Indust-
riestaaten gesichert werden können, da 
die (internationale) Konkurrenzfähigkeit 
des Unternehmens gewahrt oder sogar 

gesteigert werden kann. Ein internati-
onaler »Standortwettbewerb« ist die 
Folge, da in einer globalisierten Welt 
Unternehmen dort produzieren können, 
wo die Bedingungen am günstigsten 
sind. Dabei spielen vor allem »Stand-
ortfaktoren« wie Lohnkosten, Steu-
ern, Zölle, Umweltschutz- und Arbeits-
schutzbestimmungen, die Stabilität des 
politischen Systems sowie des sozialen 
Umfeldes eine Rolle. Auf dieser Seite 
sind Niedriglohnländer meist im Vorteil 
oder weisen zumindest keinen signifi-
kanten Standortnachteil auf. Es spielen 
jedoch ebenfalls Faktoren wie die Leis-
tungsfähigkeit der Verwaltung, Qualität 
und Vernetzung der öffentlichen Infra-
struktur, Qualität von Schulen und Uni-
versitäten sowie die Produktivität und 
Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer 
eine wichtige Rolle. Vor allem bezüglich 
dieser Faktoren versuchen die Industri-
eländer Vorteile zu generieren. Da u.a. 
der »Bildungsgrad« der Arbeitskräfte 
eines Staates die »Faktorausstattung« 
und damit die »komparativen Vorteile« 
eines Standortes signifikant beeinflus-
sen, unternimmt die Europäische Union 
große Anstrengen, den Standortfaktor 
Bildung in den einzelnen Mitgliedslän-
dern und damit für Europa zu stärken. 
(Vgl. Beck)  

»Europa, so beschloss der Europäische 
Rat beim Lissabon Gipfel 2000, soll die 
wettbewerbsfähigste und dynamischste 
Wissensgesellschaft und Wissensökono-
mie der Welt werden.«               (Röhner 11)
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Globale Ebene der
Wissensökonomie

2.1.2

Es ist erkennbar, dass der ökonomische 
Druck auf den Bildungssektor zunimmt. 
Je größer der Einfluss wirtschaftlicher 
Interessen wird, desto umfangreicher 
wird Bildung ein ökonomischer Wert 
zugeordnet. In einem globalen Zusam-
menhang derartiger Entwicklungen 
spielen der Internationale Währungs-
fond (IWF) sowie die Weltbank eine zen-
trale Rolle. Ihr stärkstes Instrument der 
Einflussnahme ist die gezielte Bindung 
von Kreditvergaben an bestimmte Be-
dingungen. Dieser Einfluss kommt in 
besonderem Umfang in Entwicklungs-
ländern zum tragen, in denen Kredite 
unumgänglich benötigt werden. Hier 
müssen u.a. Regierungen den Forde-
rungen der Kreditgeber folgen, wollen 
diese Kredite erhalten. (Vgl. Krautz) So wur-
de z.B. die

»Kreditgewährung im Fall Argentiniens 
und Senegals an die Bedingung geknüpft, 
Schulen zu privatisieren.«       (Krautz 202)

Auf diesem Wege erhalten Unterneh-
men wie IBM und Microsoft sowie eine 
Vielzahl von Bildungsdienstleistern Zu-
gang zum dortigen Bildungsmarkt. Unter 
dem Versprechen, eine Reform der Bil-
dungswesen könne die diesbezüglichen 
strukturellen und ökonomischen Prob-
leme der Staaten lösen, wird ein neuer 
ökonomisierter Wissensbegriff konst-
ruiert, der in seiner Systematik Begriff-
lichkeiten wie »Wissensgesellschaft«, 
»Wissensorientierte Ökonomie« und 
»Humankapital« beinhaltet. So diene, 
laut einer Definition der Weltbank, Er-

ziehung der »Knowledge Economy« (The 

World Bank A). Die im ersten Kapitel beschrie-
benen Public-Private-Partnerships wer-
den gefördert und die Einrichtung eines 
»education market« forciert. Argumen-
tationen der Weltbank weisen auf einen 
Rückgang der Staatsausgaben im Bil-
dungsbereich hin, für dessen Problema-
tik der Lösungsansatz einer Privatisie-
rung des Bildungswesens proklamiert 
wird. (Vgl. Krautz)  

»Die Weltbank plant und forciert die öko-
nomisierte Bildung in jeder Hinsicht.«

(Krautz 202) 

Hierbei stellt die Welthandelsorganisa-
tion (WTO) einen wichtigen Akteur dar, 
der als eine »Vorreiterin der Liberalisie-
rung im Welthandel« (Krautz 202) bezeich-
net werden kann. Mit Hilfe des General 
Agreement on Trade in Services (GATS) 
nimmt sie Einfluss auf die Umgestaltung 
der Bildungswesen. Hierbei ist die im 
GATS-Abkommen formulierte Forderung 
nach einer globalen Liberalisierung des 
»Dienstleistungssektors« von zentraler 
Bedeutung. (Vgl. Krautz)
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Das General Agreement on Trade in 
Services stellt eines der wichtigsten 
Handelsabkommen auf »multilateraler 
Ebene« dar. Es wurde von der Welthan-
delsorganisation, aus der Erkenntnis ei-
ner extrem hohen weltwirtschaftlichen 
Relevanz des Handels mit Dienstleis-
tungen heraus entwickelt. Es enthält im 
Kern Grundsätze und Regelungen be-
züglich eines multilateralen Handels 
mit Dienstleistungen. Das Abkommen 
regelt jedoch nicht nur die diesbezüg-
lichen internationalen Handelsbedin-
gungen, sondern definiert ebenfalls 
einen Rahmen für den nationalen Kon-
sum von Dienstleistungen sowie deren 
Erbringung durch ausländische Inves-
toren. Die Bemühungen der WTO, wie 
sie sich in der Entwicklung eines sol-
chen Abkommens äußern, konzentrieren 
sich auf eine möglichst starke Liberali-
sierung dieses Marktes zum Zweck ei-
ner Handelsausweitung. Dabei erhalten 
gesellschaftliche, individuell menschli-
che und ökologische Aspekte lediglich 
marginale Relevanz.45 Darüber hinaus 
ist das Abkommen allein durch Bemü-
hungen einzelner Großunternehmen 
zu Stande gekommen. So berichtet der 
ehemalige Direktor der GATS-Abteilung 
der WTO David Hartridge: 

»Ohne den enormen Druck der amerika-
nischen Finanzdienstleister, insbesonde-
re von Firmen wie American Express oder 
Citicorp, hätte es kein Dienstleistungs-
abkommen gegeben.«       (Wörgötter 181) 

Zudem sei darauf hingewiesen, dass 
dieses Abkommen eine sehr geringe de-
finitorische Differenzierung zwischen 
Ware und Dienstleistung aufweist. Da-
rüber hinaus ist erkennbar, dass die 
GATS-Vereinbarungen dem Muster der 
GATT-Vereinbarungen für den Handel 
mit Waren sehr stark ähneln. 
 Der überwiegende Teil der Dienstleis-
tungserbringung wird derzeit staatlich 
organisiert. Kommt es zu einer Ände-
rung dieser Tatsache, beinhaltet dies 
ein enormes ökonomisches Ertragspo-
tential. Da der Bildungssektor ebenfalls 
in den Bereich dieser Dienstleistung 
fällt, erhalten die GATS-Vereinbarungen 
ebenfalls eine Bedeutung für das Bil-
dungswesen. Bereits während der Grün-
dung des GATS hat sich die Europäische 
Union, bezüglich der meisten Bildungs-
bereiche zu einem freien Marktzugang 
und gleiche Behandlung in- und auslän-
discher Anbieter verpflichtet. Allerdings 
sollte diese Verpflichtung beschränkbar 
gemacht werden. Eine solche Beschrän-
kungsmöglichkeit stellt die »Hoheits-
klausel« dar. Diese beinhaltet einen 
Ausschluss der Anwendbarkeit der 
GATS-Verpflichtungen auf, in »staatli-
cher Zuständigkeit« befindliche Dienst-
leistungen. 
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Zudem müssen sich die GATS-Verpflich-
tungen stets dem nationalen Recht der 
Mitgliedsstaaten unterordnen. So ha-
ben z.B. die gesetzlichen Bestimmun-
gen bezüglich einer Zulassung und 
Ausübung innerhalb der Bauwirtschaft 
eines Landes Einfluss auf die Anwend-
barkeit der GATS-Vereinbarungen auf 
diesen Dienstleistungsbereich. Im Be-
reich der Subventionierung der Bildung 
oder einzelner Bildungsträger wurden 
jedoch noch keine Festlegungen getrof-
fen. Dies liegt, auf europäischer Ebene 
ausnahmslos im Ermessen der Europä-
ischen Union.45
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Um Dienstleistungen zu kategorisieren 
beinhaltet das GATS ein internationa-
les »Klassifikationsschema«, welches 
Dienstleistungen in folgende zwölf 
»Sektoren« unterteilt:

Diese Kategorien repräsentieren um-
fangreiche Dienstleistungsbereiche, 
welche in Weitere Unterkategorien 
(Subsektoren) aufgegliedert werden. 
Bezüglich des Bereiches der Bildungs-
dienstleistungen wurde ein Klassifika-
tionsschema von »subsektoralen Bil-
dungsdienstleistungen« entwickelt, 
welches eine Unterteilung in vier Sub-
sektoren regelt. 
 Der erste Subsektor beinhaltet »Pri-
märe Bildungsdienstleistungen« und 
umfasst den vorschulischen Bereich wie 
z.B. eine Leistungserbringung in Kinder-
gärten. Die »Sekundäre[n] Bildungs-
dienstleistungen« stellen den zweiten 
Subsektor dar, der sich auf schulische 
und berufsbildende Angebote unter-

01.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Unternehmerische und berufsbezo-
gene Dienstleistungen
Kommunikationsdienstleistungen 
Bau- und Montagedienstleistungen   
Vertriebsdienstleistungen
Bildungsdienstleistungen
Umweltdienstleistungen 
Finanzdienstleistungen
medizin. und soz. Dienstleistungen
Tourismus- und Reisedienstl.
Erholung, Kultur und Sport
Transportdienstleistungen
sonstige nicht aufgeführte Dienst-
leistungen

halb der Hochschulen bezieht. Dagegen 
umfasst der dritte Subsektor die Gruppe 
der Höheren (tertiären) Bildungsdienst-
leistungen, die u.a. Leistungen bezüg-
lich der Erwachesenenbildung, Be-
rufs- und Universitätsausbildung sowie 
allgemeine Bildung und berufliche Aus-
bildung soweit sie nicht vom regulären 
System für höhere Bildung angeboten 
wird enthält. Die vierte und letzte Grup-
pe wird als »Andere Bildungsdienst-
leistungen« bezeichnet und beinhaltet 
einen Bezug auf andere Bildungsange-
bote im primären und sekundären Be-
reich, soweit sie dort nicht aufgeführt 
sind. Hinzu kommt eine Unterscheidung 
der subsektoralen Bildungsdienstleis-
tungen nach »Erbringungsarten« (Modi) 
des GATS.44 Diese Verhandlung der Li-
beralisierung von Dienstleistungsberei-
chen findet mit Hilfe zahlreicher »Ein-
zel- und Subkategorien« statt. Da die 
Sektoren und Subsektoren jeweils für 
alle vier Erbringungsarten Verwendung 
finden, ergeben sich eine Vielzahl ver-
handelbarer Liberalisierungsoptionen. 
Den bereits genannten zwölf Dienst-
leistungssektoren werden jeweils 155 
Subsektoren zugeordnet. Darüber hin-
aus können die GATS-Mitgliedsstaaten 
Liberalisierungsverpflichtungen gezielt 
auf bestimmte Modi und Subsektorten 
beschränken und zusätzliche Ausnah-
men wie z.B. »eine staatsbürgerliche 
Eingrenzung des Personenkreises, der in 
der Weiterbildung lehren darf« bean-
spruchen. Diese feingliedrige Verhand-
lungstruktur ermöglicht eine gezielte 
und differenzierte Liberalisierung des 
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Dienstleistungs- und folglich auch des 
Bildungsmarktes. In Deutschland exis-
tieren in allen Bildungssegmenten ne-
ben öffentlichen auch eine Vielzahl 
privater Bildungsträger. Laut Artikel 1 
des GATS-Abkommens darf sich deshalb 
Deutschland in diesem Bereich nicht auf 
die »Hoheitsklausel« berufen um GATS-
Vorschriften zu beschränken.45 Inner-
halb des GATS

»schließt der Begriff ›Dienstleistungen‹ 
jede Art von Dienstleistungen in jedem 
Sektor mit Ausnahme solcher Dienstleist
ungen ein, die in Ausübung hoheitlicher 
Gewalt erbracht werden; bedeutet der Be-
griff ›in Ausübung hoheitlicher Gewalt 
erbrachte Dienstleistung‹ jede Art von 
Dienstleistung, die weder zu kommerzi-
ellen Zwecken noch im Wettbewerb mit 
einem oder mehreren Dienstleistungser-
bringern erbracht wird.«       (GATS)

Die einzelnen Mitgliedsstaaten der WTO 
sind zugleich Mitglieder des GATS. Sie 
können entscheiden, welche Dienstleis-
tungs-Sektoren sie dem Abkommen un-
terwerfen und welche nicht. Ist eine sol-
che Zusage jedoch erst einmal gemacht, 
wird es extrem schwierig, dies rückgän-
gig zu machen. In einer solchen Situa-
tion einer nationalstaatlichen Rückfor-
derung bzw. Beendigung der Erfüllung 
bereits getätigter Liberalisierungszusa-
gen können durch die WTO hohe Ent-
schädigungsforderungen geltend ge-
macht werden.45 Weiterhin sieht das 
GATS-Vertragswerk eine Strukturierung 
der Verpflichtungen in »Horizontale« 

(allgemeine) und »Sektorale« (spezifi-
sche) Verpflichtungen vor. Hierbei sol-
len die »allgemeinen Verpflichtungen« 
für alle Sektoren von Dienstleistung gel-
ten. Die spezifischen Verpflichtungen 
jedoch beziehen sich nur auf Sektoren, 
für welche die Regierung eines Mit-
gliedstaates tatsächlich Verpflichtun-
gen eingegangen ist. Diesbezüglich wer-
den »Länderlisten«46 erstellt, in denen 
vermerkt wird, welches Mitglied welche 
Verpflichtung eingegangen ist. Wie be-
reits erwähnt ist die Rücknahme solcher 
Verpflichtungen nur durch die Aufbrin-
gung hoher Entschädigungsleistungen 
möglich. Sie können jedoch neben ei-
nem finanziellen Ausgleich auch durch 
das Angebot zur Liberalisierung eines 
anderen, eigenen Sektors erbracht wer-
den. Dieses Prinzip wird allerdings nicht 
ausschließlich als Entschädigungsprin-
zip genutzt. Hat ein Mitglied ein beson-
deres Interesse an der Liberalisierung 
eines bestimmtes Sektors eines ande-
ren Mitglieds, kann ein Austausch von 
Liberalisierungsverpflichtungen von, 
z.B. einer Liberalisierung des Bildungs-
sektors im Austausch für eine Liberali-
sierung des Verkehrssektors, verhandelt 
werden. In regelmäßig stattfindenden 
Verhandlungsrunden, werden Liberali-
sierungsbeschränkungen der einzelnen 
Mitglieder neu diskutiert.
 Im Bereich Bildung sind lediglich 41 
der 153 Mitgliedsstaaten GATS-Verbind-
lichkeiten eingegangen. Davon sind 32 
Staaten in den Subsektoren »Kindergar-
ten/Grundschule«, »Berufs und Univeri-
tätsausbildung«, 34 in »Schulbildung« 
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und 31 im Subsektor »Erwachsenenbil-
dung« Verpflichtungen eingegangen. 
Für den Subsektor »andere Bildungs-
bereiche« haben sich nur 12 Mitglieds-
staaten an das GATS binden lassen. 
Deutschland ist einer von 41 Staaten, 
der auf dem Sektor Bildung GATS-Ver-
bindlichkeiten eingegangen ist. Die Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union 
haben innerhalb des GATS jedoch eine 
Sonderstellung erhalten. Da sich, wie 
bereits beschrieben häufig nicht auf die 
Hoheitsklausel berufen werden kann, 
hat die EU während der Schaffung des 
GATS-Abkommens eine »Sonderrege-
lung« einfügen lassen. Diese sieht vor, 
dass in allen Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union »Dienstleistungen, 
die auf nationaler oder örtlicher Ebe-
ne als öffentliche Aufgaben betrachtet 
werden, staatlichen Monopolen oder 
ausschließlichen Rechten privater Be-
treiber unterliegen«  müssen. Diese 
Regelung ermöglicht es der EU, den 
Marktzugang im Bereich »öffentliche 
Aufgaben« zu beschränken und Sub-
ventionen ohne Rechtfertigung gegen-
über anderer GATS-Mitglieder durchzu-
führen. Durch diese Ausnahmeregelung 
soll u.a. das öffentliche Bildungswesen 
geschützt werden, indem der Druck 
durch das GATS-Abkommen auf die eu-
ropäischen Bildungssysteme und öf-
fentlichen Bildungsträgerschaften ab-
geschwächt wird. Diesbezüglich muss 
allerdings darauf hingewiesen werden, 
dass der »Deregulierungsdruck« der 
Europäischen Union auf das europäi-

sche Bildungswesen durch das »europä-
ische Binnenmarktprogramm« deutlich 
höher als der globale Liberalisierungs-
druck durch das GATS einzuschätzen 
ist. Die Liberalisierungsbemühungen 
im Dienstleistungssektor von EU, und 
Nicht-EU-Mitglieds-staaten mit Hilfe 
des GATS, können hierbei als sich ergän-
zende Ebenen begriffen werden. Ist die 
Liberalisierung des Binnenmarktes der 
Europäischen Union in bestimmten Be-
reichen starker staatlicher Regulierung 
nicht erreichbar, können diese Berei-
che durch GATS-Vereinbarungen unter 
Druck gesetzt werden. Auch auf europä-
ischer Ebene kann eine Rücknahme von 
Liberalisierungen spezieller Bereiche 
einzelner EU-Mitgliedsländer nur sehr 
schwer erreicht werden. Zudem kann 
sich die Europäisch Union bezüglich ei-
ner Abweisung von Rücknahmeforde-
rungen zunehmend auf Vereinbarungen 
des GATS berufen.45
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Die Liberalisierungsbemühungen der 
Wirtschaft sind derzeit noch auf die 
»tertiäre« und »Erwachsenenbildung« 
fokussiert. Hierbei werden Forderun-
gen nach einer Aufnahme zusätzlicher 
Klassifikationen in die Dokumente des 
GATS-Abkommens, wie z.B. die Klassifi-
kation »Training« laut. Dadurch soll die 
Erschließung des ökonomisch interes-
santen Weiterbildungs-Marktes erleich-
tert werden. Die Forderungen innerhalb 
des GATS werden durch zwei Dokumen-
ten-Klassifikationen kommuniziert. Ei-
nerseits gibt es Verhandlungsvorschlä-
ge für bestimmte GATS-Sektoren. Sie 
werden direkt an die Welthandelsorga-
nisation (WTO) gerichtet und sind da-
raufhin auf dem »WTO-Dokumenten-
Server« frei einsehbar. 
 Dagegen beinhaltet die zweite Doku-
menten-Klassifikation konkrete Mark-
töffnungs-Forderungen. Diese werden 
unter den WTO- bzw. GATS-Mitglie-
dern gestellt. Ein charakteristischer 
Unterschied zur ersten Dokumenten-
Klassifikationen ist ein Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Die gegenseitig aus-
gesprochenen konkreten Forderun-
gen bleiben geheim. Weiterhin wird 
eine spezifischere Ausdifferenzierung 
der Subsektoren gefordert. So können 
Dienstleistungsliberalisierungen noch 
gezielter erreicht werden.
 Es existieren z.B. Forderungen von 
Nicht-EU-Mitgliedsstaaten nach einer 
zunehmenden Ausdifferenzierung des 
Segmentes »andere Bildungsdienstleis-
tungen«.45
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Wenn Bildung sich wirtschaftlichen Be-
dingungen unterwirft, kann man von der 
Herausbildung eines Bildungsmarktes, 
eines Marktes des Wissens- bzw. Bil-
dungshandels sprechen. Hier werden 
Produkte gehandelt, die bildungsre-
levante Hilfestellungen anbieten. Bil-
dungsmärkte etablieren sich zuneh-
mend mit einem quantitativen Anstieg 
der auf diesen angebotenen Produkte 
und einer sich ausdifferenzierenden 
Produktpalette. Eine ausgeprägte Libe-
ralisierung des Dienstleistungssektors 
im Bereich der Bildungsdienstleistun-
gen stellt eine weitere Ursache für die 
Entwicklung von Bildungsmärkten dar, 
welche darüber hinaus eine  interna-
tionale Perspektive beinhalten. Hier 
kommt es zu einem Handel mit für das 
Bildungswesen relevanten Serviceleis-
tungen. 
 Allein die öffentlichen Bildungsaus-
gaben von Bund, Ländern und Gemein-
den betrugen 2009 knapp 100 Milliar-
den Euro (Statista A). Darüber hinaus wurden 
im gleichen Jahr durch private Haushal-
te 12,8 Milliarden Euro in Bildung in-
vestiert (Statista B). Diese Zahlen verdeutli-
chen, welche ökonomische Relevanz der 
Bildungsbereich für privatwirtschaftli-
che Interessen enthält. Folglich hat die 
Wirtschaft ein großes Interesse an ei-
nem möglichst umfangreichen Zugang 
zum »Bildungssektor«, der aktuell von 
staatlichen Monopolen dominiert wird. 
Es findet jedoch ein Prozess statt, in 
dem private Konsumausgaben für Bil-
dung zunehmen. Im Vergleich zum Jahr 
2001 stiegen die Bildungsausgaben pri-

vater Haushalte 2009 um rund vier Mil-
liarden Euro (Statista B). Die Privatwirtschaft 
kann darüber hinaus seit mindestens 
acht Jahren konstant steigende Umsätze 
verzeichnen (Statista B). 
 Welche Bedeutung hat die Etablie-
rung eines Bildungsmarktes für das Bil-
dungswesen und dessen Schulen? Ins-
titutionell betrachtet ist es vorstellbar, 
dass die Zukunft der Schulen, wie schon 
heute an den Entwicklungen im Hoch-
schulsektor erkennbar ist, durch eine 
steigende Konkurrenz verschiedener 
Bildungsträger um u.a. Schüler, quali-
fiziertes Lehrpersonal, Subventionen 
der Regierung des jeweiligen Staates 
oder, im europäischen Rahmen, der EU 
charaktisiert sein werden kann. Darüber 
hinaus gehende Bemühungen schuli-
scher Einrichtungen um Drittmittel, 
wie Spenden von Privatpersonen oder 
»Sponsoring« durch die Wirtschaft, sind 
ebenfalls denkbar. Hierbei ist es mög-
lich, dass die im ersten Kapitel erwähn-
ten Public-Private-Partnerships (PPP), 
Kooperationen zwischen öffentlichen 
Bildungseinrichtungen und der Pri-
vatwirtschaft, eine zunehmende Rele-
vanz erhalten. Darüber hinaus ist eine 
Ergänzung dieser Bemühungen durch 
eine private Zusatzförderung von Bil-
dungsinstitutionen in Form von u.a. El-
terninitiativen zur Schulförderung und 
Werbung denkbar.
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Die Herausbildung eines gefestigten 
und möglichst liberalen Bildungsmark-
tes wird von Regierungen, internatio-
nalen und nationalen Organisationen 
sowie privaten Unternehmen bestärkt.  
Dieses Vorgehen wird u.a. mit Hilfe 
eine Herausstellung von Vorteilen des 
grenzüberschreitenden Handels mit 
Dienstleistungen auch bezüglich des 
Bildungs-Sektors gerechtfertigt. So un-
terstreicht z.B. die Regierung Australi-
ens die Vorteile eines freien interna-
tionalen Bildungsmarktes, indem sie 
Entwicklungen wie eine »gesteigerte 
Mobilität der Menschen, Austausch des 
akademischen Wissens, Reichtum an 
Unterschiedlichkeit sowie Stärkung der 
wirtschaftspolitischen und soziokultu-
rellen Allianzen durch bildungsgestütz-
te Netzwerke« nennt. Zudem beschreibt 
die OECD die Öffnung der Märkte als 
eine Chance zu einer allgemeinen glo-
balen Wohlstandssteigerung.45 Befür-
worter des GATS-Abkommens und des-
sen Verhandlungsrunden verbinden 
große Hoffnungen mit einer umfang-
reichen Liberalisierung des internati-
onalen Dienstleistungshandels. Dieser 
Wirtschaftsbereich sei aktuell in einer 
äußerst »dynamischen« Entwicklung 
begriffen und beinhalte enorme »in-
novative« Potenziale. Grund hierfür sei 
ein wirtschaftlicher Strukturwandel, der 
vor allem ein Wachstum im Bereich der 
Dienstleistungen begünstige. So sei ein 
Anstieg des »Anteil[s] der Dienstleis-
tungen am Bruttoinlandsprodukt welt-
weit« zu verzeichnen. In einigen Staaten 
liege dieser Anteil bereits über 70%. 

Diese Entwicklungen resultierten u.a. 
aus veränderten global-ökonomischen 
Rahmenbedingungen, welche die Han-
delbarkeit von Dienstleistungen erhö-
he. Diese ermöglichten ein gesteigertes 
»Service-Outsourcing, kürzere Produkt- 
und Innovationszyklen sowie neue Pro-
duktionsmethoden«, woraus eine ge-
steigerte internationale Nachfrage nach 
Dienstleistungen resultiere. Der Handel 
mit »kommerziellen Dienstleistungen« 
sei jedoch noch immer aufgrund zahlrei-
cher Reglementierungen eingeschränkt. 
So würden derartige »Marktzugang[s]«-
Beschränkungen ausländische Unter-
nehmen »diskriminieren« und folglich 
den internationalen Dienstleistungs-
handel auf einem geringen Maß von nur 
einem Viertel des weltweiten Güterhan-
dels halten, womit ein »enormes Wachs-
tumspotenzial« ungenutzt bliebe. Darü-
ber hinaus würden Studien zeigen, dass 
aufgrund eines derartigen Vorgehens 
ein möglicher Wohlfahrtsnutzen nicht 
ausgeschöpft werden könne. (Vgl. BDI)

 Desweiteren sehen Fürsprecher in 
einer Liberalisierung des Dienstleis-
tungsmarktes Chancen für ein bes-
seres Bildungsangebot. Welchen Bil-
dungsidealen diese Wertungen folgen, 
bleibt jedoch häufig unklar. Mit Hilfe 
kleinerer Klassen, einer besseren Aus-
stattung mit Lehrmitteln und einer ge-
ringeren »administrative[n] Bevormun-
dung« sollen Bildungsqualität steigen 
und Abbrecherquoten sinken. Darüber 
hinaus sollen »arbeitsmarktrelevantere 
Zertifikate« eine bessere Vergleichbar-
keit erlernter Fähigkeiten ermöglichen 
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und die Beschäftigungssicherheit erhö-
hen. (Vgl. Krautz) Die Kritiker einer Dienst-
leistungsliberalisierung im Bildungsbe-
reich argumentieren, dass kein Beispiel 
existiere, das eine »sozialverträgliche« 
Umsetzung genannter Verbesserungs-
aussichten mit Hilfe der Privatisierung 
eines Bildungssystems belege. Es gebe 
dagegen Anzeichen dafür, dass ein der-
artiges Handeln eine Verschlechterung 
der sozialen gesellschaftlichen Situati-
on begünstige. Zudem werden Schulen 
in eine erhöhte finanzielle Eigenverant-
wortung entlassen, woraus eine zuneh-
mende schulische »Kostenorietierung« 
resultieren könnte. (Vgl. Krautz) 

Darüber hinaus komme es mit den 
GATS-Verhandlungen auf internationa-
ler Ebene zu Entscheidungsfindungen, 
die eine tiefgreifende nationale und 
regionale Bedeutung haben, ohne auf 
eine nachvollziehbare demokratische 
Legitimation verweisen zu können. Zu-
dem wird den Verhandlungen »Transpa-
renz und Objektivität« abgesprochen 
und befürchtet, dass aus diesen resul-
tierende Vorschriften einseitig zuguns-
ten der Dienstleistungsanbieter gestal-
tet werden könnten. Darüber hinaus 
werden Bedenken geäußert, dass auf-
grund eines gesteigerten Konkurrenz-
drucks zwischen Bildungseinrichtungen 
zunehmend Maßnahmen wie Sponso-
ring, Studienbeiträge und gewinnbrin-
gende Zusatzangebote angestrebt wer-
den könnten. Diese würden die »Grenze 
zwischen privat und öffentlich« verwi-
schen und somit eine unbeabsichtigte 
Zunahme von Aktivitäten öffentlicher 
Bildungsinstitutionen beinhalten, die in 
den Gültigkeitsbereich des GATS fallen. 
(Vgl. Dickhaus/Scherrer)

Positionen zum GATS
2.1.7
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Nummer 44-46
Endnoten

44 

45 

Mode 1 Grenzüberschreitende Erbringung: z.B. Bildungsdienstl. z.B. E-Learning übers Internet;

Mode 2 Nutzung im Ausland: z.B. Studierende aus dem Ausland; 

Mode 3 Kommerzielle Präsenz: z.B. die Auslandsniederlassung einer Sprachschule [...];

Mode 4 Präsenz natürlicher Personen: z.B. muttersprachliches Lehrpersonal an einer Sprachschule) 

(Fritz/Scherrer 56)

Die Erarbeitung dieses Abschnittes stützt sich auf die Arbeit von Caroline Peterik »Wie Bildung 

durch GATS zur Ware wird« die 2004 im Rahmen einer Projektarbeit an der Hochschule Wismar 

entstanden ist.
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Nummer 44-46
Endnoten

46 Beispiel einer Länderliste:

Horizontale [allgemeine] Verpflichtungen

Beschränkung des Marktzugangs [Bestimmungen, Beschränkungen und Bedingungen]

1) Keine 

2) Keine 

3) Ausländische Beteiligung von max. 49%

4) Ungebunden: außer Schlüsselpersonal unter 1 Jahr 

Beschränkung der Inländerbehandlung [Bedingungen und Qualifikationen]

1) Keine

2) Keine

3) Zustimmungspflicht bei Beteiligungen über 25%

4) Ungebunden: außer Schlüsselpersonal unter 1 Jahr

  

Sektorspezifische Verpflichtungen [z.B.: Baudienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen]

Beschränkung des Marktzugangs [Bestimmungen, Beschränkungen und Bedingungen]

1) Niederlassung erforderlich

2) Keine 

3) 30% des Führungspersonals aus dem Inland

4) Ungebunden: außer Schlüsselpersonal unter 1 Jahr

Beschränkung der Inländerbehandlung [Bedingungen und Qualifikationen]

1) Keine Beschränkung für Transportversicherungen; Status quo für alle and. Versicherungsdienstl.

2) Keine

3) Ungebunden

4) Ungebunden: außer Schlüsselpersonal unter 1 Jahr

Erbringungsarten (modes of supply)  [Wortdefinitionen]

(1) grenzüberschreitende Lieferung   Keine: keine Beschränkungen des Freihandels

(2) Konsum im Ausland    Ungebunden: kein Liberalisierungszugeständnis

(3) kommerzielle Präsenz

(4) Aufenthalt von Personen                                                                                               (Fritz/Scherrer 25)  





Ziele und Etappen nationaler 
Bildungspolitik

2.2
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Handlungsmotivationen
2.2.1

Die Ergebnisse der internationalen 
Schulleistungsvergleiche Trends in In-
ternational Mathematics and Science 
Study (TIMSS) und das Programme for 
International Student Assessment (PISA) 
können als primäre Auslöser eines aus-
geprägten öffentlichen Diskurses be-
züglich der »Qualität« deutscher Schu-
len und deren Lehre bezeichnet werden. 
Vor allem waren davon die Klassenstu-
fen des Sekundarbereichs I und II be-
troffen. Es kam zu einem Diskurs darü-
ber, wie man die offengelegten Defizite 
schulischer Bildung zukünftig effektiv 
verringern könne. (Vgl. BMBF)

»Über Landes- und Parteigrenzen hinweg 
sind Bildungspolitiker zu einschneiden-
den Reformen bereit.«   (BMBF 11)

Seit Jahrzehnten wurden das erste Mal 
mit Hilfe empirischer Studien schuli-
sche Realitäten in einem nationalen so-
wie internationalen Kontext untersucht. 
Hierbei hätten sich »gravierende« Män-
gel offenbart, die Ursache für »Enttäu-
schung und Kritik« waren. Interressant 
hierbei ist die unterschiedliche Gewich-
tung der Ergebnisse im öffentlichen und 
wissenschaftlichen Diskurs. Während in 
der öffentlichen Kommunikation die er-
reichte Platzierung in den Evaluations-
Rankings im Mittelpunkt steht, sind auf 
wissenschaftlicher Ebene offengelegte 
strukturelle Probleme von primärem In-
teresse. Die in den Studienergebnissen 
verdeutlichten Disparitäten des deut-
schen Schulsystems bezogen sich vor 
allem auf regionale, soziale und auf Zu-

wanderung basierenden Ungleichhei-
ten. Auch die Bedeutung des familiä-
ren und sozialen Kontextes wurde als 
wichtiger Faktor schulischer Erfolge und 
Misserfolge eingestuft. Vor diesem Hin-
tergrund waren sich die verantwortli-
chen Akteure des deutschen Bildungs-
wesens überwiegend einig, dass ein 
Umdenken stattfinden müsse. (Vgl. BMBF)

»In der Bildungspolitik und der Bildungs-
verwaltung haben TIMSS und PISA eine 
grundsätzliche Wende eingeleitet.«(BMBF 11)

Waren bildungspolitische Bemühungen 
der Qualitätssicherung und -steigerung 
in der Vergangenheit inputzentriert, 
kommt es nun zu einer Maßnahmeno-
rientierung am geleisteten »Output«. 
Wurden bisher u. a. Haushaltspläne, 
Lehrpläne, Rahmenrichtlinien und Prü-
fungsrichtlinien als Mittel wahrgenom-
men, um Verbesserungsprozesse zu 
ermöglichen, kommt es nun zu einer 
stärkeren Orientierung der Bemühun-
gen an Lernergebnissen. 

»Der Output wird somit zum entscheiden-
den Bezugspunkt für die Beurteilung des 
Schulsystems und für Maßnahmen zur 
Verbesserung und Weiterentwicklung.« 

(BMBF 12)

Diese Neuorientierung bildungspoliti-
scher Bemühungen bildet eine theo-
retische Grundlage für die in diesem 
Kapitel folgende Betrachtung einer Ex-
pertise »zur Entwicklung nationaler Bil-
dungsstandards«. (Vgl. BMBF)
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Output-Orientierung
2.2.2

Diese Neuausrichtung bildungspoliti-
scher Verbesserungbemühungen sieht 
für eine aussagekräftige Auswertung 
schulischen »Outputs« verschiedene 
Kriterien vor, nach denen eine Bewer-
tung vorgenommen werden kann. Die 
Kriterien müssten zudem vielschichti-
ge Indikatoren (Kennzahlen zur Quali-
tätsmessung) beinhalten. Mit Hilfe einer 
Auswertung, in wie weit u.a. »Kompe-
tenzen« und Überzeugungen innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums vermittelt 
bzw. erlernt werden konnten, sollen 
Schulen und Schulsysteme bewertet 
werden. Hierbei sollen zudem die Be-
mühungen und erreichten Verbesserun-
gen bezüglich der »Systemziele«, wie 
z.B. Abbau von Disparitäten, Förderung 
von Kindern und Jugendlichen mit Be-
nachteiligungen, Integration von Mig-
ranten und Begabtenförderung berück-
sichtigt werden. Die Expertise betont, 
dass es bezüglich einer Evaluation von 
Schulsystemen oder Schulen nicht nur 
zu einer Einbeziehung von Lernergeb-
nissen kommen dürfe, denn:   

»Schule hat nicht nur die Funktion, indi-
viduelle Leistungsfähigkeit sicherzustel-
len, sondern sie dient auch der kulturellen 
Selbstverständigung und dem sozialen 
Zusammenhalt der Gesellschaft.« (BMBF 12)

Es wird jedoch darauf hingewiesen, 
dass diese Aspekte trotz ihrer Wichtig-
keit keinen Teil der Betrachtungen der 
Expertise darstellen. Diese beschränkt 
sich ausdrücklich auf die in der »Qua-
litätsdebatte« stehenden Bildungsziele 

und erreichten Lernergebnisse. Welche 
Lernergebnisse sollen jedoch gefordert 
werden und welche sind erwartbar? Be-
züglich dieser Frage verweist die Exper-
tise auf bereits durchgeführte Schul-
leistungsstudien wie z.B. der Hamburger 
Studie Aspekte der Lernausgangslage 
und der Lernentwicklung (LAU), der 
Brandenburger Studie Qualitätsunter-
suchung an Schulen zum Unterricht in 
Mathematik (QuaSUM), der Studie Ma-
thematik-Gesamterhebung Rheinland-
Pfalz: Kompetenzen, Unterrichtsmerk-
male, Schulkontext (MARKUS) und PISA. 
Die Expertise stellt auf Basis dieser he-
raus, dass mit Hilfe von Lehrplänen de-
finierte Ziele »häufig« nicht erreicht 
werden. So würden in den Bereichen 
Mathematik und Lesekompetenz min-
destens 25 Prozent der fünfzehnjähri-
gen Schüler die gesetzten Ziele nicht 
erreichen. Zudem sei Deutschland das 
Land mit den im PISA-Vergleich stärks-
ten nationalen Schülerleistungsdisso-
nanzen. Die leistungsstärksten Schüler 
sind im OECD-Vergleich wettbewerbsfä-
hig, wohingegen das untere Leistungs-
niveau deutlich unter dem Durchschnitt 
liegt. Hieraus sei erkennbar, 

»dass es in unserem Land an Mindest-
standards fehlt«.               (BMBF 13)

Darüber hinaus habe die national ver-
gleichende Studie PISA-E die stark leis-
tungsheterogene Situation in Deutsch-
land bestätigt. Hier sei eine hohe 
Leistungsvarianz zwischen den Bun-
desländern, aber auch gravierende 
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Unterschiede zwischen den darin an-
gelegten Benotungsmaßstäben festge-
stellt worden. Diesbezüglich verweist 
die Expertise auf das im Grundgesetzt 
festgeschriebene »Gleichheitsgebot«, 
aufgrund dessen ein umfangreicher Ab-
bau dieser »Diskrepanzen« nötig sei. 
Die PISA-Studie lasse zudem vermuten, 
dass Länder, die auf eine »systemati-
sche Qualitätssicherung« setzen wür-
den, ebenfalls auf insgesamt höhere 
Leistungen verweisen könnten. Aus die-
sen Erkenntnissen resultierte eine über-
wiegend bildungspolitisch konsensuel-
le Forderung nach einer verbindlichen 

Festschreibung und Prüfung von zu er-
reichenden »Kompetenzen«. Aufgrund 
dieser Forderungen beschloss die Kul-
tusministerkonferenz (KMK) am 25. Juni 
2002, nationale Bildungsstandards in 
Kernfächern für bestimmte Jahrgangs-
stufen und Abschlussklassen zu erarbei-
ten.« (BMBF 14) Mit Hilfe von »landesweiten 
Orientierungs- und Vergleichsarbeiten, 
bundesweiten Vergleichsuntersuchun-
gen sowie u.a. den Studien PISA und 
Deutsch Englisch Schülerleistungen 
International (DESI) sollen diese über-
prüfbar werden. Von den hieraus er-
langten Erkenntnissen soll zudem eine 
nationale Bildungsberichterstattung 
profitieren. (Vgl. BMBF)

»Ähnliche Vorschläge wurden im Forum 
Bildung von Bundes- und Landesvertre-
tern gemeinsam formuliert.«      (BMBF 14)
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Expertise »Zur Entwicklung
nationaler Bildungsstandards«

2.2.3

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) beauftragte 2002 
das Deutsche Institut für Internatio-
nale Pädagogische Forschung (DIPF), 
mit Hilfe einer eigenverantwortlich zu-
sammengestellten interdisziplinären 
Expertengruppe einen Handlungsvor-
schlag (Expertise) zu entwickeln, wie 
es in Deutschland möglich sei, durch 
Verwendung von verbindlichen natio-
nalen Bildungsstandards eine positi-
ve »Qualitätsentwicklung« schulischer 
Bildung zu ermöglichen. Die Expertise 
soll alle Veranwortlichen der deutschen 
Bildungspolitik darin unterstützen, in-
dem sie Handlungsvorschläge für ein 
Erreichen dieser Ziele bereitstellt. Zu-
dem wurde die Ständige Konferenz der 
Kultusminister und –senatoren der Län-
der (KMK) von diesen Bemühungen in 
Kenntnis gesetzt. Diese reagierte positiv 
und erklärte sich bereit, die Erkenntnis-
se der Expertise bei der bereits laufen-
den Entwicklung von Bildungsstandards 
zu »berücksichtigen«. (Vgl. BMBF)

Schließlich begann die Arbeit der Ex-
pertengruppe, bestehend aus interdis-
ziplinären Experten der Bereiche »All-
gemeine Erziehungswissenschaft und 
Empirische Bildungsforschung, Lehr-
Lern-Forschung, Bildungsrecht, Histo-
risch-Systematische Erziehungswissen-
schaft, Pädagogisch-Psychologische 
Methodenlehre sowie die Fachdidakti-
ken der Mathematik und der Fremdspra-
chen.« (BMBF 15) (Vgl. BMBF)
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Entwicklung nationaler
Bildungsstandards

2.2.4

Im Mittelpunkt der Arbeit der Experten-
gruppe stand eine Entwicklung von Ge-
staltungsvorschlägen für verbindliche 
»nationale Bildungsstandards«, die ei-
nen Anforderungsrahmen für schulische 
»Lehr- und Lernprozesse« konstituie-
ren soll. Eine »Sicherung und Steige-
rung der Qualität schulischer Arbeit« 
wird hierbei als zentrales Ziel dieser Be-
mühungen benannt. Ziele schulischer 
Bildungsarbeit sollen mit Hilfe der Stan-
dards konkretisiert werden. (Vgl. BMBF)

»Bildungsstandards benennen präzise, 
verständlich und fokussiert die wesent-
lichen Ziele der pädagogischen Arbeit« 

(BMBF 09)

Vor einem Hintergrund allgemeiner Bil-
dungsziele sollen »Bildungsstandards« 
Festlegungen beinhalten, zu welchem 
Zeitpunkt der Schulzeit Schüler welche 
Kompetenzen mindestens erreicht ha-
ben müssen. Hierbei sollen die Kompe-
tenzanforderungen so konkret beschrie-
ben werden, dass eine Kompatibilität 
mit Aufgabenstellungen und Testver-
fahren gegeben ist. Darüber hinaus ist 
eine weitere Konkretisierung der Inhalte 
und Stufungen der allgemeinen Bildung 
durch »Kompetenzmodelle« vorgese-
hen. (Vgl. BMBF) Diese sollen

»eine pragmatische Antwort auf die Kon-
struktions- und Legitimationsprobleme 
traditioneller Bildungs- und Lehrplande-
batten«                (BMBF 09)

liefern. In diesem Zusammenhang kommt 
es in der Expertise zu Betrachtungen un-
terschiedlicher Kompetenzmodelle, wie 
z.B. aus der Mathematik (etwa bei PISA), 
aus dem Fremdsprachenlernen und der 
Naturwissenschaftsdidaktik. (Vgl. BMBF)

 Die Expertise beinhaltet desweiteren 
eine Aufschlüsselung der zwei Haupt-
aufgaben von Bildungsstandards. Einer-
seits sollen die Standards mit Hilfe ver-
bindlicher Ziele Orientierung schaffen, 
um eine »pädagogische Weiterentwick-
lung« schulischer Bildung zu ermögli-
chen. Hierbei sollen Kompetenzmodel-
le ein »Referenzsystem« schulischer 
Lehrbemühungen darstellen, wobei 
ausdrücklich auf einen darin vorgese-
henen, ausgeprägten Freiraum für »in-
nerschulische Lernplanung« hingewie-
sen wird. Andererseits ist auf Basis von 
Bildungsstandards eine Evaluation von 
Lernergebnissen vorgesehen. An dieser 
Stelle soll es zu einer Kontrolle kommen, 
ob Kompetenzen erreicht wurden oder 
nicht, um so mit Hilfe eines »Bildungs-
monitorings« Erkenntnisse zu erhalten, 
ob das Bildungssystem die gestellten 
Ziele erreicht hat. Eine daraus resultie-
rende »Schulevaluation« soll Schulen 
darauf hin eine Rückmeldung über die 
Ergebnisse ihrer Arbeit geben. An dieser 
Stelle weist die Expertengruppe jedoch 
ausdrücklich darauf hin, dass von

»einer Verwendung der Standards bzw. 
standard-bezogener Tests für Notenge-
bung und Zertifizierung [...] abgeraten.« 

(BMBF 10)
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wird. Stattdessen sollte sich in Bildungs-
standards möglichst eine 

»Vision von Bildungsprozessen abzeich-
ne[n], eine moderne ›Philosophie‹ der 
Schulfächer, eine Entwicklungsperspek-
tive für die Fähigkeiten von Schülern,« 

(BMBF 10)

um auf diese Weise Bildungsstandards 
zu einem »Motor der pädagogischen 
Entwicklung unserer Schulen« (BMBF 10) 
werden zu lassen. Aufgrund dessen sol-
len Standards nicht ausschließlich aus 
einer technischen Perspektive Betrach-
tung finden, sondern vor allem eine Fra-
ge nach deren Funktion für Bemühungen 
einer Qualitätserhöhung der Lehre und 
des Lernens beinhalten. Es sollen »klare, 
verbindliche Ziele« definiert werden, an 
denen sich die Arbeit der Schulen ori-
entieren soll. Aus den daraus resultie-
renden Ergebnissen der »Output«-Eva-
luationen sollen die Schulen daraufhin 
systematisch lernen. Hierbei betont die 
Expertise, dass diese verbindlichen Ziel-
definitionen keine Einschränkung schu-
lischer Handlungsautonomie bedeute 
und keineswegs die individuelle »pro-
fessionelle Verantwortung« des Lehr-
personals in Frage stelle. (Vgl. BMBF) 
Verbindliche Zieldefinitionen

»werden den Unterricht gerade nicht in 
ein enges Korsett zwingen, sondern den 
Schulen inhaltliche und pädagogische 
Freiräume geben.«             (BMBF 15)

Die Expertise weist jedoch ebenfalls da-
rauf hin, dass eine Erarbeitung derartig 
ausgerichteter und in vollem Umfang 
wirksamer Bildungsstandards mit gro-
ßen Anstrengungen und einer längeren 
Entwicklungszeit verbunden wären. So 
seien u.a. »vielfältige Unterstützungs-
maßnahmen in der Lehrplanarbeit, in 
der Lehrerbildung, in der Schulaufsicht 
[...] (und) im Aufbau von Evaluationssys-
temen nötig.« (BMBF 15) 

 Schließlich enthält die Expertise Aus-
sagen darüber, welche infrastrukturellen 
Veränderungen nötig sind, um die vor-
geschlagenen Bemühungen tatsächlich 
umsetzen zu können und welche Einzel-
schritte hierfür innerhalb der nächsten 
Jahre nötig seien. (Vgl. BMBF)
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Nationale Bildungsstandards 
im Detail

2.2.5

Mit Hilfe von Bildungsstandards soll es 
möglich werden, den Grad des Erfül-
lungserfolgs entwickelter Zielsetzun-
gen zu ermitteln, um so Rückschlüsse 
auf den Erfolg schulischer Bildungsver-
mittlung durch das Schulsystem ziehen 
zu können. Die hieraus resultierenden 
Erkenntnisse werden den Schulen über-
mittelt, um auf Basis dieser eine ver-
besserte Reflektion der individuellen 
Bemühungen und eine Entwicklung von 
Verbesserungsansätzen zu ermöglichen. 
Folglich berücksichtigt eine Erarbeitung 
von Bildungsstandards nach der Auffas-
sung dieser Expertise »gesellschaftli-
che und pädagogische Zielentscheidun-
gen, wissenschaftliche, insbesondere 
fachdidaktische und psychologische 
Aussagen zum Aufbau von Kompeten-
zen sowie Konzepte und Verfahren der 
Testentwicklung« (BMBF 19). (Vgl. BMBF)

»Bildungsstandards orientieren sich an 
Bildungszielen.«   (BMBF 20) 

Nach Definition der Expertise sind Bil-
dungsziele »allgemein gehaltene Aus-
sagen« über Zielstellungen schulischer 
Bildungsbemühungen bezüglich der 
Vermittlung von »Wissensinhalte[n], Fä-
higkeiten und Fertigkeiten, aber auch 
Einstellungen, Werthaltungen, Interes-
sen und Motiven« (BMBF 20). Sie bilden ei-
nen definitorischen Rahmen möglicher 
individueller Schülerentwicklung. Diese 
beinhaltet Perspektiven der »Entwick-
lung ihrer individuellen Persönlichkeit, 
[...] Aneignung von kulturellen und wis-
senschaftlichen Traditionen, [...] Be-

wältigung praktischer Lebensanforde-
rungen und [...] aktiven Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben« (BMBF 20). Da-
rüber hinaus betont die Expertise die 
Wichtigkeit einer Ausrichtung schuli-
scher Bildungsziele auf »Nachhaltig-
keit« und »Transfer«. Es müsse sicher-
gestellt werden, dass postschulische 
an schulische Lernprozesse anschlie-
ßen können, um auf diese Weise ein 
»lebenslanges Weiterlernen für Anfor-
derungen in Alltag, Beruf und Gesell-
schaft« (BMBF 20) zu ermöglichen. Diese 
in Form von Bildungszielen formulier-
ten Erwartungen an die Entwicklung der 
Schüler bedürfen jedoch zusätzlich ei-
ner umfangreichen Grundlegung durch 
gesellschaftliche Anstrengungen. Die 
Gesellschaft steht in der Verantwortung, 
mit Hilfe ihrer Bildungseinrichtungen 
Voraussetzungen für schulische Lehr- 
und Lern- bzw. Bildungsprozesse zu 
schaffen. Hierbei stehen Bildungszie-
le orientierungsgebend im Mittelpunkt. 
Aus ihnen erwachsen Entwicklungspro-
zesse des Schulsystems, Schulprofi-
le, Unterrichtsgestaltung sowie deren 
Lehr- und Stoffplanerstellung inklusive 
der damit verbundenen Ansätze didak-
tischer Umsetzung. (Vgl. BMBF)

»Auf dieser Ebene drückt sich der gesell-
schaftliche Anspruch von Schule aus, hier 
ist die Ebene des politisch Wünschbaren, 
begründet in einem gesellschaftlichen 
Entwicklungskonzept.«   (BMBF 20)

Mit Bildungszielen verbinden sich zu-
dem Einstellungen und Überzeugungen, 
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welcher Aufgabe schulische Bildung all-
gemein und einzelne Lehrfächer im De-
tail dienen (sollten). Aus ihnen resul-
tieren Antworten auf Fragen nach der 
Bedeutung  dieser für die persönliche 
Entwicklung und die Gesellschaft. (Vgl. BMBF)

»Ist das Erlernen von Fremdsprachen auf 
kommunikatives Handeln ausgerichtet 
oder eher auf eine systematische Einfüh-
rung in Sprache und Kultur? Besteht ma-
thematische Bildung in der Kenntnis von 
Lösungsmustern und der Beherrschung 
von Verfahren, oder eher in der Fähigkeit 
zur Modellierung von Situationen? Wel-
che Bedeutung haben das Verständnis 
von Grundkonzepten wie ›Energie‹ und 
›Stoffwechsel‹ und das hypothesengelei-
tete Denken für eine naturwissenschaft-
liche Allgemeinbildung?«          (BMBF 20)

Diese Gegenüberstellungen zeigen, 
dass Lehrinhalte einen relativ großen 
bildungsfunktionalen Spielraum auf-
weisen bzw. Grundlage unterschied-
lichster Bildungsideale sein können. 
Aufgrund dessen sind Entscheidungen 
notwendig, auf welche Art und Weise 
und mit welchen Zielen diese Inhalte 
vermittelt werden sollen. Bezüglich der 
Klärung der im Zitat beispielhaft veran-
schaulichten Detailfragen und der aus 
ihnen resultierenden Bestimmung von 
Bedeutungen einzelner Unterrichtsfä-
cher und »Lernbereiche« sowie einer 
daraus folgenden Formulierung von Bil-
dungszielen ist ein umfangreicher Dis-
kurs notwendig. Da jedoch Bildungs-
ziele lediglich grobe Richtungsweiser 

darstellen, benötige man laut der Exper-
tise ein Medium, mit Hilfe dessen sich 
diese für pädagogische Bemühungen 
spezifizieren und definieren lassen. Bis-
her erfüllten diese Aufgabe die Lehrplä-
ne, welche nun um Kompetenzmodelle 
ergänzt werden sollen.

»Bildungsstandards konkretisieren die 
Ziele in Form von Kompetenzanforde-
rungen«.                (BMBF 21) 

Hierbei gründet der Kompetenzbegriff 
der Expertise auf dem des bedeutenden 
deutschen Psychologen und ehemaligen 
Präsidenten der Max-Plank-Gesellschaft 
Franz Emanuel Weinert. Das Schaffen 
des Dozenten der Universität Heidel-
berg beschäftigte sich u.a. schwerpunkt-
mäßig mit der Entwicklungspsycholo-
gie sowie pädagogischer Psychologie. 
Der Kompetenzbegriff Weinerts, dem 
die Expertise folgt, wurde folgender-
maßen formuliert: (Vgl. BMBF)

»Dabei versteht man unter Kompetenzen 
die bei Individuen verfügbaren oder durch 
sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme 
zu lösen, sowie die damit verbundenen 
motivationalen, volitionalen und sozia-
len Bereitschaften und Fähigkeiten, um 
die Problemlösungen in variablen Situati-
onen erfolgreich und verantwortungsvoll 
nutzen zu können«.              (Weinert 27-28)

Der auf dieser Definition fußende Kom-
petenzbegriff der Expertise beinhaltet 
kognitive Wissensinhalte, Einstellun-
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Nationale Bildungsstandards
im Detail

2.2.5

gen, Werte und Motive, die ein Schüler 
innerhalb seiner schulischen Bildungs-
zeit herausgebildet haben soll. Zudem 
untergliedert sich der Kompetenzbe-
griff, wie die Expertise anhand eines 
Beispiels zu verdeutlichen sucht, in 
»Teilkompetenzen«, welche in verschie-
denen »Niveaustufen« unterscheidbar 
werden. Im genannten Beispiel wird von 
einem, als »kommunikative Handlungs-
kompetenz« Bezeichneten, Bildungs-
ziel ausgegangen. Diesbezüglich wird 
ein entwickelter Bildungsstandard für 
in diesem Beispiel das Erlernen einer 
Fremdsprache wirksam, der eine hierfür 
relevante Kompetenz beinhaltet. Diese 
setzt sich aus den Teilkompetenzen Be-
wältigungsfähigkeit kommunikativer Si-
tuationen, Verständnis- und Erstellungs-
fähigkeit von Texten, Fähigkeiten eines 
korrekten grammatikalischen Struktur-
aufbaus und dessen Korrektur sowie die 
»Fähigkeit und Bereitschaft, sich offen 
und akzeptierend mit anderen Kultu-
ren auseinander zu setzen« (BMBF 21) zu-
sammen. Mit Hilfe dieses Beispiels soll 
erkennbar werden, dass Bildungsstan-
dards im Gegensatz zu Steuerungsbe-
mühungen durch Lehrstofflisten und 
Festlegungen von Lehrinhalten eine 
Benennung von »Grunddimensionen 
der Lernentwicklung« verfolgen. Die 
Bezeichnungen »Gegenstandsbereich« 
bzw. »Lernbereich« benennt die Ex-
pertise mit »Domäne« und beruft sich 
hierbei auf dessen bedeutungsähnliche 
Verwendung im Bereich der Wissens-
psychologie. Diesen Domänen sind die 
Kompetenzen zugeordnet, welche eine 

definitorische Beschreibung grundle-
gender Handlungsanforderungen der 
Schüler beinhalten. Hierbei weist die 
Expertise darauf hin, dass im Zentrum 
der beginnenden Herausbildung von 
Kompetenzen auf Seiten des Schülers 
ein »systematische[r] Aufbau von >in-
telligentem Wissen<« steht. (BMBF 22) Dar-
auf aufbauend kann es zu einer zuneh-
menden »Vernetzung von konkreten, 
bereichsbezogenen Kompetenzen« 
kommen, die sich zudem mit Hilfe ei-
ner »vielfältigen, flexiblen und varia-
blen Nutzung« dieser zu »Kernkompe-
tenzen« entwickeln lassen. Weiterhin 
beschreibt die Expertise, dass die auf 
»Kompetenzmodellen« basierende 
Entwicklung von Bildungsstandards in 
Zusammenarbeit von Pädagogik, Psy-
chologie und Fachdidaktik entwickelt 
werden »müssen«. Die Modellierung 
der Kompetenzen sehen, wie bereits 
erwähnt, innerhalb der Domäne eine 
Unterteilung in Teildimensionen bzw. 
Teilkompetenzen vor, welche eine Defi-
nition und Festlegung individueller Ni-
veaustufen bzw. Kompetenzstufen be-
inhaltet. Jede dieser Stufen ist durch 
»kognitive Prozesse und Handlungen« 
spezifischer Qualität gekennzeichnet. 
Sie definieren zugleich, welche Hand-
lungen und Prozesse die Schüler einer 
bestimmten Jahrgangsstufe in welcher 
Qualität »bewältigen können, nicht aber 
Schüler auf niedrigeren Stufen.« (BMBF 22) 
Aus den auf diese Weise entwickelten 
Modellen resultieren die in Bildungs-
standards definierten Zielkompetenz-
stufen der jeweiligen Schülerjahrgänge. 
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Zudem weist die Expertise darauf hin, 
dass die Definition und Festlegung von 
Kompetenzstufen »professionelle Ent-
scheidungen« beinhalten. Diese wür-
den sich an Bildungszielen ausrichten 
und Erfahrungen und Traditionen »ein-
schlägiger Disziplinen« berücksichti-
gen. Welche an dieser Stelle gemeint 
sind, wird nicht weiter spezifiziert. Al-
lein die Fachdidaktik wird explizit be-
nannt und als vor allem zu befragende 
Disziplin bezeichnet, wolle man festle-
gen, welche Anforderungen für Schüler 
einer bestimmten Jahrgangsstufe »zu-
mutbar und begründbar« sind. (Vgl. BMBF)

»Bildungsstandards tragen dazu bei, die-
se Entscheidungen transparent und damit 
nach wissenschaftlichen und professio-
nellen Maßstäben prüfbar zu machen.« 

(BMBF 22)

Zudem sei es prinzipiell möglich, mit 
Hilfe von Kompetenzmodellen die ih-
nen zugeordneten Teilkompetenzen 
und Abstufungen empirisch zu überprü-
fen. Diesbezüglich benennt die Experti-
se die »Kognitionswissenschaften« und 
»pädagogisch-psychologische Diagnos-
tik« als für ein derartiges Vorhaben nütz-
liche Disziplinen. Um Schulen eine hilf-
reiche Rückmeldung zur Verbesserung 
von Lehr- und Lernprozessen geben zu 
können, müssen die Kompetenzmodel-
le benennen, in welchen Kontexten, bei 
welchen Altersstufen und unter welchen 
Einflüssen es zu einer Entwicklung der 
einzelnen Kompetenzbereiche kommt. 
Somit kann es auf Basis von Kompetenz-

modellen zukünftig zu einer besseren 
Evaluation schulischer Bildungsleistun-
gen kommen, denn (Vgl. BMBF)

»Das Erreichen einer Kompetenzstufe 
sagt etwas darüber aus, welche Handlun-
gen und mentalen Operationen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit korrekt ausgeführt 
werden können.«  (BMBF 23)

Für derartige Überprüfungsbemühun-
gen aber auch für eine Unterrichts- und 
Lehrplanimplementierung werden je-
doch »konkrete Beispiele und ›Opera-
tionalisierungen‹, bis hin zu Messvor-
schriften in Gestalt von Testaufgaben« 
(BMBF 23) benötigt. Diese sollen »empirisch 
zuverlässig« darüber informieren, wie 
erfolgreich die schulischen Vermitt-
lungsbemühungen von Kompetenzen 
waren, in wie weit Bildungsstandards 
tatsächlich erreicht wurden. Diesbe-
züglich stellen »Kompetenzbeschrei-
bungen« den Ausgangspunkt für die 
Entwicklung von Aufgaben dar, mit de-
ren Hilfe individuelle Schülerleistun-
gen wissenschaftlich bewertet werden 
können. Auf dieser Grundlage wird es 
möglich, zu überprüfen, ob gewünsch-
te Ergebnisse oder Handlungspotenzi-
ale erreicht wurden. Die hierfür nöti-
gen Testaufgaben ergeben sich jedoch 
nicht einfach aus den Kompetenzbe-
schreibungen, sondern bedürfen einer 
wissenschaftlichen Erarbeitung. Zudem 
müssen entwickelte Aufgaben »auf ihre 
Validität hin geprüft« und darauf auf-
bauend geeignete Testverfahren (»as-
sessments«) gefunden werden. Soll es 
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mit Hilfe von Standards zu einer tat-
sächlichen Qualitätsentwicklung kom-
men, müssen alle drei in diesem Kapitel 
beschriebenen Ebenen von Bildungs-
standards in diese Bemühungen einge-
bunden werden. Bildungsziele geben 
diesbezüglich eine Grundlage für die 
Entwicklung von Kompetenzanforde-
rungen. Ohne Berücksichtigung dieser 
Ziele wäre eine Festlegung von zu ver-
mittelnden Kompetenzen »reine Willkür 
oder bloße Expertenmeinung« (BMBF 23). 
Desweiteren stellen Bildungsziele eine 
Legitimationsgrundlage dar, auf der es 
zu einer Festlegung von möglichst zu 
erreichenden Niveaustufen und einer 
Entwicklung von Testverfahren kom-
men kann. An dieser Stelle betont die 
Expertise, dass ein fächerbezogenes 
Verständnis des Bildungsauftrags Aus-
gangspunkt der zu entwickelnden Bil-
dungsstandards sein müsste. (Vgl. BMBF)

»Insbesondere sollten die Standards von 
einem Verständnis des Bildungsauftrags 
der jeweiligen Fächer ausgehen, das ex-
pliziert werden muss.«   (BMBF 23)

Im Dreiklang der Ebenen von Bildungs-
standards nimmt die Ebene der Kom-
petenzmodelle eine Vermittlerrolle ein. 
Kompetenzmodelle sollen einerseits 
eine Überführung der recht allgemein 
gehaltenen Bildungsziele in konkrete 
Aufgabensammlungen ermöglichen. 
Hierbei spielen die Konstruktion der Ni-
veaustufen bzw. Kompetenzstufen eine 
entscheidende Rolle, da mit Hilfe dieser 
eine Aufgabenkonzeption für zukünftige 

Lernplanungen und Testentwicklungen 
ermöglicht werden. Aus Kompetenzmo-
dellen erschließen sich Erkenntnisse für 
die Konstruktion von Aufgabenstellun-
gen, indem sie »kognitive Leistungen 
mit unterschiedlichem Schwierigkeits-
niveau spezifizieren« (BMBF 24). Anderer-
seits bilden Kompetenzmodelle einen 
definitorischen Rahmen für erbrachte 
oder nicht erbrachte Schülerleistung. 
Aus einer Evaluation dieser gezogene 
Erkenntnisse ermöglichen es, eine ziel-
führende Rückmeldung zu formulieren. 
Zudem schaffen derartige Modelle ei-
nes gestuften Kompetenzaufbaus Ori-
entierung für die Unterrichtspraxis und 
eine Bewertung von Lernergebnissen. 
Die dritte Ebene der Bildungsstandards, 
die Ergebniskontrolle bindet Bildungs-
ziele an schulische Realitäten. (Vgl. BMBF)

»Ohne Ergebniskontrolle [...] wären Bil-
dungsziele – wie die Forschung zur Re-
zeption von Lehrplänen vielfach nach-
gewiesen hat – kaum handlungsrelevant 
und würden häufig noch nicht einmal zur 
Kenntnis genommen.                   (BMBF 24)   

Zudem ist ein »Feedback« über tat-
sächlich erreichte Schülerleistungen 
entscheidend für den Erfolg stetiger 
Bemühungen einer positiven »systema-
tischen Qualitätsentwicklung«, sowie 
einer Weiterentwicklung von Schule, 
Unterricht und Didaktik. (Vgl. BMBF)
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Da eine Entwicklung von Bildungsstan-
dards vielfältig sein kann und die Fol-
gen sehr unterschiedlich sind, formu-
liert die Expertise sieben Eigenschaften, 
denen »gute Bildungsstandards« ge-
nügen müssen. »Gut« meint in diesem 
Zusammenhang eine Ausbildung von 
Merkmalen, die eine möglichst eindeu-
tige Vermittlung verbindlicher Ziele und 
Kompetenzanfoderungen an schulische 
Akteure beinhaltet. (Vgl. BMBF)

1. Fachlichkeit
   
»Bildungsstandards sind jeweils auf einen 
bestimmten Lernbereich bezogen und ar-
beiten die Grundprinzipien der Disziplin 
bzw. des Unterrichtsfachs klar heraus.« 
(BMBF 24) Mit Verweis auf die traditionelle 
Fächerstruktur schulischer Bildungsbe-
mühungen weist die Expertise auf eine 
auf dieser basierende Einführung unter-
schiedlicher, wissenschaftsabhängiger 
Weltsichten47 und damit verbundener 
»Codes«48 hin. Die Herangehensweise 
der Expertise beinhaltet keine Infrage-
stellung der Struktur, sondern verdeut-
licht vielmehr, dass aufgrund dieser 
eine differente Handhabung der Län-
der und ein stetiger Diskurs über eine 
»Differenzierung oder Integration« ein-
zelner Fächer innerhalb übergreifender 
Lernbereiche statt fand und findet. Es 
sei jedoch wichtig, dass sich schulische 
Bildungsbemühungen weiterhin an »der 
Systematik der Weltsichten« (BMBF 25) ori-
entiert, da so eine schulische Anschluss-
fähigkeit an kulturelle Traditionen und 

Diskurse anderer Lebensbereiche sicher 
gestellt werden könne. Diese Struktur 
von Lernbereichen und Einzelfächern 
soll ebenfalls Grundlage der Bildungs-
standards sein. Darüber hinaus sollen 
Bildungsstandards »Kernideen« der Fä-
cher bzw. Fächergruppen für eine dies-
bezügliche Fokussierung der Lehrbemü-
hungen konkretisieren. Diesbezüglich 
gliedern sich Kernideen in »Grundla-
genwissen«, die darauf aufbauenden 
»grundlegende[n] Begriffsvorstellun-
gen«49 und die hierfür relevanten »Den-
koperationen und Verfahren«. Demnach 
soll es keine Bildungsstandards geben, 
die sich speziell auf die Herausbildung 
von »Schlüsselqualifikationen«50 kon-
zentrieren. Dagegen sollen fächerüber-
greifende Bildungsziele in den lernbe-
reichsbezogenen Bildungsstandards 
berücksichtigt werden. (Vgl. BMBF)

2. Fokussierung

»Die Standards decken nicht die gesam-
te Breite des Lernbereiches bzw. Faches 
 in allen Verästelungen ab, sondern kon-
zentrieren sich auf einen Kernbereich.« 
(BMBF 25) Einen wichtigen Vorteil von Bil-
dungsstandards gegenüber traditionel-
len Curricula benennt die Expertise in 
einem nicht allumfassenden Anspruch 
und einer daraus resultierend fehlen-
den unübersichtlichen und »beliebigen 
Breite« des Angebots. Durch eine ori-
entierungsgebende Fokussierung auf 
»zentrale Aspekte« Treffen Bildungs-
standards Festlegungen darüber, »was 
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für alle verbindlich ist« (BMBF 26) und 
schaffen damit zugleich Freiräume für 
eine individuelle Ausgestaltung und Er-
gänzung. (Vgl. BMBF)

3. Kumulativität

»Bildungsstandards beziehen sich auf 
die Kompetenzen, die bis zu einem be  
stimmten Zeitpunkt im Verlauf der Lern-
geschichte aufgebaut worden sind«, und   
 zielen somit auf ein »kumulatives, syste-
matisch vernetztes Lernen.« (BMBF 25) Eine 
zentrale Eigenschaft der Konzeption 
von Bildungsstandards, aus denen sich  
Freiräume schulischer Bildungsbe-
mühungen ergeben können, ist deren 
Ausrichtung auf eine allgemeine und 
umfassende Überprüfung von sich in 
Kompetenzen ausdrückenden Lerner-
gebnissen zu einem bestimmten Zeit-
punkt. Damit geht das Konzept der 
Bildungsstandards über die bisher 
überwiegend verwendete Betrachtung 
schuljahres- oder fachspezifischer 
Schülerleistungen hinaus. (Vgl. BMBF)

»Es geht eben gerade nicht darum, dass 
Inhalte für eine Klassenarbeit gelernt und 
wieder vergessen werden, sondern dass 
übergreifende Kompetenzen in grund-
legenden Bereichen aufgebaut werden 
und überprüfbar über einen längeren 
Zeitraum zur Verfügung stehen.« (BMBF 26)

Damit betont die Expertise, dass im 
Zentrum der Bemühungen zukünftiger 
schulischer Arbeit kumulative Lernpro-

zesse stehen sollen. Mit Hilfe dieser sol-
len (Vgl. BMBF)

»Inhalte und Prozesse aufeinander auf-
bauen, systematisch vernetzt, immer wie-
der angewandt und aktiv gehalten wer-
den.«                 (BMBF 27)

Bezüglich dieser Überzeugungen be-
ruft sich die Expertise erneut auf Wei-
nert, der in seinen Arbeiten die »Par-
tialisierung von Lernerfahrungen« für 
eine der größten Herausforderungen 
schulischen Lernens hält. Lehr- bzw. 
Lernprozesse, in denen sich Inhalte in 
einzelne und wenig verknüpfte Teile 
aufspalten, erschweren schulische Bil-
dungsbemühungen erheblich. Darüber 
hinaus hätten die Evaluationsergebnis-
se der Studien TIMS und PISA gezeigt, 
dass Deutschland im Bereich schuli-
schen Lernens eine »mangelnde Ku-
mulativität« aufweisen würde. (Vgl. BMBF)

4. Verbindlichkeit für alle

»Sie drücken die Mindestvoraussetzun-
gen aus, die von allen Lernern erwartet  
werden. Diese Mindeststandards müssen 
schulformübergreifend für alle Schülerin-
nen und Schüler gelten.« (BMBF 25) Zu Be-
ginn stellt die Expertise heraus, dass 
es für eine Festsetzung von Standards 
grundsätzlich drei unterschiedliche An-
sätze geben kann. Diesbezüglich wäre 
eine Festlegung von »Mindeststan-
dards«, einem Leistungsniveau unter 
das kein Schüler fallen darf, »Regelstan-
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dards« eine mittlere Leistungsstufe, die 
durchschnittlich erreicht werden soll 
oder »Maximalstandards«, die einer zu 
erreichenden Idealvorstellung entspre-
chen, denkbar. Von Seiten der Expertise 
ist eine klare Entscheidung Grundlage 
für eine Entwicklung von »guten Bil-
dungsstandards«. Folglich wird 

»nachdrücklich empfohlen, in den natio-
nalen Bildungsstandards für Deutschland 
ein verbindliches Minimalniveau festzu-
schreiben.«                (BMBF 27) 

Auf diese Weise sei es möglich, mit Hil-
fe passender Evaluationsmethoden die 
Leistung zu beschreiben, die alle Schü-
ler erbringen müssen, um die Mindest-
anforderungen zu erfüllen. Dem fügt die 
Expertise hinzu, dass es darüber hinaus 
durchaus zu einer höheren Zielsetzung 
kommen kann, dann jedoch zum Zweck 
weiterführender Lernprozesse und zur 
Differenzierung zwischen Lerngruppen. 
Eine derartige Ausrichtung auf Mini-
malstandards sei für die »Qualitäts-
sicherung im Bildungswesen von ent-
scheidender Bedeutung« (BMBF 27). Sie 
berücksichtige im Besonderen die Leis-
tungsschwachen, die eine Orientierung 
an Regel- oder Maximalstandards ver-
nachlässigen würde. Somit soll allen 
an Bildungsprozessen Beteiligten eine 
Definition der mindestens zu erfüllen-
den Anforderungen verdeutlicht wer-
den. Dies sei vor allem wichtig, da das 
deutsche Schulsystem unter einer inter-
nationalen Perspektive vergleichsweise 

große Probleme im unteren Leistungs-
bereich aufweist. Aufgrund des umfas-
senden Einflusses von Bildungszielen 
und Mindestanforderungen auf u.a. die 
Lehrplanarbeit, Unterrichts- und För-
derkonzepte, Schulevaluation wird es 
möglich, einen Abbau von »Disparitä-
ten« des deutschen Bildungssystems 
zu erreichen. Dagegen beinhalten Re-
gelstandards die Erwartung einer »Nor-
malverteilung« von Kompetenzen. Aus 
einer solchen Herangehensweise re-
sultieren jedoch normalerweise stets 
Gewinner und Verlierer. Ist eine Förde-
rung leistungsschwächerer Schüler er-
klärtes Ziel schulischer Bildungsarbeit, 
wird die hierfür entscheidende Frage, 
ab wann er als erfolgreich gelten kann, 
durch eine Verwendung von Regelstan-
dards nicht positiv beantwortbar. Die-
se Tendenz wird unter einer Verwen-
dung von Maximalstandards verstärkt. 
Das führt dazu, dass »Anforderungen an 
untere Leistungsniveaus bloß negativ, 
durch den Grad der Abweichung vom 
Ideal beschrieben werden können.« (BMBF 

28) Desweiteren beschreibt die Experti-
se, dass die aktuelle schulische Leis-
tungsevaluationspraxis »sehr häufig« 
defizitorientiert ist. Hier findet eine Be-
urteilung ausgehend von einer Bestbe-
wertung bei voller Leistungserbringung, 
hin zu einer Abstufung schlechterer Be-
wertungen nach Quantität und Qualität 
der gemachten Fehler statt. (Vgl. BMBF)

»Dieser Defizit-Orientierung sollten die 
Bildungsstandards [...] durch eine po-
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sitive Beschreibung von Kompetenzen, 
insbesondere eine positive Darstellung 
von Mindestanforderungen entgegen wir-
ken.«                 (BMBF 28)

5. Differenzierung

»Die Standards legen aber nicht nur eine 
>Meßlatte< an, sondern differenzieren 
zwischen Kompetenzstufen, die über und 
unter bzw. vor und nach dem Erreichen 
des Mindestniveaus liegen. Sie machen 
so Lernentwicklungen verstehbar und 
ermöglichen weitere Abstufungen und 
Profilbildungen, die ergänzende Anfor-
derungen in einem Land, einer Schule, 
einer Schulform darstellen.« (BMBF 25) Um 
eine erfolgreiche Qualitätsentwicklung 
sicher stellen zu können, ist eine über 
Mindeststandards hinaus gehende For-
mulierung höherer Anforderungen an 
Schüler mit höheren Leistungen wich-
tig. Zudem beschreibt die Expertise eine 
Entwicklung individueller schulischer 
Profile durch die Schulen selbst als 
»wünschenswert«. So könnten einzel-
ne Schulen höhere Leistungserwartun-
gen formulieren die sich z.B. auf einen 
mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Bereich beziehen. Die durch die 
Expertise vorgeschlagene Konzeption 
der Kompetenzmodelle würde derar-
tige Bemühungen ermöglichen51. Eine 
Festlegung derartiger »Zusatzerwartun-
gen« in Bildungsstandards hält die Ex-
pertise jedoch für »nicht sinnvoll«, da 
dies eine Vorgabe auf nationaler Ebene 

bedeuten würde. Standards nach der 
hier beschriebenen Konzeption sehen 
dagegen lediglich eine Festlegung der 
Grundstruktur der zu vermittelnden 
Kompetenzen vor. Hier soll es zu einer 
Festschreibung eines »verbindliche[n] 
Minimum[s]« kommen. Alle darüber hin-
aus gehenden Spezifikationen sollen in 
die Eigenverantwortung der Länder und 
Schulen fallen. Sie entscheiden über die 
»konkreten Curricula« und vergeben 
Abschlüsse. (Vgl. BMBF)

»Die gemeinsame Sprache der Bildungs-
standards, die national verbindliche 
Formulierung von Bildungszielen und 
Mindestanforderungen wäre ein großer 
Fortschritt für die umfassende Sicherung 
der Bildungsqualität.«   (BMBF 29)

Über diese nationalen Rahmenbedin-
gungen hinaus soll mit Hilfe der ge-
nannten »ergänzenden Profile« der 
Schulen ein Spielraum föderaler schu-
lischer Qualitätsentwicklung geschaf-
fen werden. (Vgl. BMBF) 

6. Verständlichkeit

»Die Bildungsstandards sind klar, knapp 
und nachvollziehbar formuliert.« (BMBF 25) 

Das Merkmal einer Verständlichkeit von 
Bildungsstandards beschreibt die Ex-
pertise als eines der für den Erfolg der 
Standards Entscheidendes. Eine tat-
sächliche Einflussnahme auf schulische 
Bildungsprozesse und deren Qualitäts-
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entwicklung kann nur erfolgen, wenn 
die Standards »klarere, verständlichere 
Orientierung« geben können, als dies 
Lehrpläne oder Richtlinien bisher ge-
tan haben. Zudem ist es wichtig, dass 
Bildungsstandards so gestaltet werden, 
dass sie Interesse und Akzeptanz bei 
Lehrern und der Öffentlichkeit schaffen 
können. Problematisch sei dies in Groß-
britannien, wohingegen die nationalen 
Vorgaben einiger kanadischer Provinzen 
und skandinavischer Staaten als »über-
zeugend« bezeichnet wurden. (Vgl. BMBF)

7. Realisierbarkeit

»Die Anforderungen stellen eine Heraus-
forderung für die Lernenden und die Leh-
renden dar, sind aber mit realistischem 
Aufwand erreichbar.« (BMBF 25) Die Exper-
tise weist darauf hin, dass der Erfolg 
von Bildungsstandards von einer rea-
listischen Erreichbarkeit der in diesen 
Standards gesteckten Ziele abhängig ist. 
Zudem müsse es zu einer Berücksichti-
gung der individuellen schulischen Vor-
aussetzungen kommen. Sind die Erwar-
tungen zu hoch und werden demnach 
unrealistische Zielvorgaben formuliert, 
besteht die Gefahr, dass die Standards 
an Akzeptanz verlieren und Schüler zu-
nehmend demotiviert werden. Darüber 
hinaus sollen die Standards seitens der 
Lehrer in »angemessene« Unterichts-
aktivitäten übersetzbar sein. Allerdings 
beschreibt die Expertise ebenfalls, dass 
zu hohe Zielsetzungen in der Anfangs-

phase der Verwendung von Bildungs-
standards wahrscheinlich sind. Die na-
tionalen Zusatzerhebungen bei TIMSS 
und PISA hätten gezeigt, dass »Lehrer, 
Fachdidaktiker und Lehrplanexperten 
sehr häufig die Wahrscheinlichkeit rich-
tiger Lösungen von Aufgaben über-
schätzen« (BMBF 30). Somit sei es denkbar, 
dass es erst nach den ersten empiri-
schen Befunden zu definitiven Festle-
gungen kommen kann. Darüber hinaus 
verweist die Expertise auf zwei Beispie-
le, in denen deutlich zu hohe Anforde-
rungen fomuliert wurden. So definierten 
das US-amerikanische Gesetz »No child 
left behind« »höchst unwahrscheinli-
che« Ziele positiver Qualitätsentwick-
lung schulischer Lehre. Die von der Eu-
ropäischen Kommission vorgschlagenen 
»Benchmarks« zur Verbesserung der 
Lesekompetenz europäischer Schüler 
kommentierte die Expertise wie folgt:

Ein so starker Zuwachs bei Schülerinnen 
und Schülern, [...] wird selbst mit massi-
ven Reformanstrengungen kaum möglich 
sein.     (BMBF 30)

Daraufhin betont die Expertise, dass 
eine realistische Zieldefinition für den 
Erfolg einer Outputorientierten Steue-
rung und die damit verbundenen po-
sitiven Entwicklungsprozesse sinnvoll 
ist. (Vgl. BMBF)
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Was Bildungsstandards nach dem Ver-
ständnis der Expertise grundsätzlich 
bedeuten sollen, fasst die Expertise in 
einem Satz zusammen. 

»Sie arbeiten in klarer und konzentrier-
ter Form heraus, worauf es in unserem 
Schulsystem ankommt.«  (BMBF 47)

Sie sollen den pädagogischen Auftrag 
der Schulen in zentralen Lernfeldern 
konkret darlegen und Richtungsweiser 
für »gemeinsame Ziele« von Lehr- und 
Lernprozessen sein. Diese Orientie-
rungsfunktion der Standards soll jedoch 
nicht nur den Lehrern helfen, ihre Pro-
fessionalität zu steigern und eine po-
sitive schulische Qualitätsentwicklung 
ermöglichen, sondern zugleich Schüler 
und Eltern in ihren Bemühungen un-
terstützen. Vor dem Hintergrund einer 
outputzentrierten Steuerung haben 
Bildungsstandards wie bereits erwähnt 
eine Rückmeldefunktion, indem sie 
Lernergebnisse der Schüler evaluieren 
und bewerten. Zentrale Aufgabe dieser 
Funktionen der Standards ist eine Un-
tersuchung der »Wirkungen (und Ne-
benwirkungen) des pädagogischen Han-
delns« (BMBF 47) um auf diese Weise ein 
»professionelles, rationales Handeln« 
zu ermöglichen. (Vgl. BMBF) Diesbezüglich 
betont die Expertise:

»Testerhebungen an Schulen sind also dann 
und nur dann sinnvoll, wenn sie dazu bei-
tragen, die Professionalität der Lehrenden 
zu fördern und die Qualität von Schule und 
Unterricht weiterzuentwickeln.« (BMBF 47)

Zudem haben Bildungsstandards einen 
Einfluss auf den »Arbeits- und Lebens-
zusammenhang« innerhalb der Schulen. 
Auf Basis dieser Erkenntnis hält die Ex-
pertise es für wichtig, dass Standards 
für Eltern und zumindest die Schüler 
höherer Jahrgänge transparent und 
verständlich gestaltet werden. Sie sol-
len nachvollziehen können, auf welche 
Kompetenzen es in der Schule ankommt 
und erkennen, wie diese innerhalb ih-
rer Schulzeit erreichbar sind. Darüber 
hinaus beinhaltet die Konzeption der 
Expertise eine Veränderung der Bezie-
hung von Eltern und Schülern gegen-
über Schule und Bildung. Demnach soll 
es zukünftig zu einer stärkeren »Betei-
ligung und Mitwirkung« von Schülerin-
nen, Schülern und Elternhäusern an u.a. 
der Planung, Begleitung und Überwa-
chung von Lernprozessen kommen. Von 
Seiten der Schulen müsste hierfür eine 
Bereitschaft herrschen, »auf bestimm-
te Ziele hinzuarbeiten und dafür För-
dermaßnahmen bereitzustellen.« (BMBF 

48) (Vgl. BMBF) Ein derartiges Verhältnis zwi-
schen Familien und Schulen hätte das 
Potenzial, auf Basis eines Dialogs unter 
Berufung auf klare und verbindliche Er-
wartungen individuelle Lernwege zu be-
sprechen, Lernhindernisse zu identifi-
zieren und Fördermöglichkeiten besser 
ausschöpfen zu können. Diesbezüglich 
weist die Expertise »nachdrücklich« da-
rauf hin, dass sie es für außerordentlich 
wichtig hält, diese Konzeption nicht zur 
Benotung, Zertifikatvergabe oder Ent-
scheidungsfindung einer weiterführen-
den Schullaufbahn zu »missbrauchen«. 
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»Standards sollen ein Kriterium für die 
Lernergebnisse jeder Schule, jeder Klasse 
und konsequenterweise jeder einzelnen 
Schülerin und jedes einzelnen Schülers 
sein. Sie dürfen aber nicht mit Benotungs- 
und Prüfungsregeln oder gar mit Rege-
lungen zum Übergang auf weiterführende 
Schulen verwechselt werden.«   (BMBF 48)

Um derartigen Konflikten aus dem Weg 
gehen zu können, rät die Expertise dazu, 
die Tests nicht in den Abschlussjahrgän-
gen einzusetzen. Sie betont weiterhin, 
dass es nicht im Sinne dieser Konzep-
tion sei, den individuellen Leistungs- 
und Selektionsdruck auf die Schüler zu 
erhöhen. (Vgl. BMBF)

 Im Bezug auf die Bedeutung der Bil-
dungsstandards für Lehrkräfte soll es zu 
keiner »Standardisierung oder Normie-
rung pädagogischen Handelns« (BMBF 49) 
kommen. Die Standards sollen vielmehr 
Freiräume für ein professionelles, ei-
genverantwortliches und flexibles Han-
deln schaffen. »Die Verantwortung für 
die Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen 
bis hin zur Ausarbeitung eines Schul-
curriculums wird stärker an die Schulen 
zurückgegeben« (BMBF 50). Diesbezüglich 
betont die Expertise, dass die Lehrer 
mit dieser auch möglicherweise ver-
unsichernden Freiheit nicht allein ge-
lassen werden sollen. Es soll vielmehr 
zusätzlich zu stärkeren Beratungs- und 
Austauschprozessen innerhalb des 
Schulkollegiums und einer diskursiven 
Entwicklung individuellen Unterrichts in 
»Fachteams« kommen. Zudem erhalten 
die Lehrer im Konzept der Einbeziehung 

der Schülerfamilien in die standardba-
sierte Lernplanung und –überwachung 
eine »Schlüsselrolle«, indem sie eine 
diesbezüglich zentrale Beratungsfunk-
tion ausfüllen. Darüber hinaus müssen 
Lehrer mit den erhaltenen Rückmeldun-
gen aus den Evaluationen der individu-
ellen Kompetenzniveaus ihrer Schüler 
umgehen. Hinzu kommt eine Aussage 
über die Gesamtleistung der Schule. Mit 
Hilfe von Bildungsstandards erhalten 
die Lehrer ein Referenzsystem, das im 
Kern eine »systematische fachdidakti-
sche Konzeption« enthält. An dieser sol-
len sie sich orientieren können und an 
ihrer Konkretisierung eigenverantwort-
lich arbeiten. Die Standards verändern 
die Perspektive der Leherer auf den Un-
terricht. Diese soll sich von einer reinen 
fachsystematischen zu einer schülero-
rientierten bzw. an dernen kognitiven 
Entwicklung ausgerichteten Perspekti-
ve wandeln. Auf Basis von Kompetenz-
modellen soll ein Lehrerverständnis für 
die Heterogenität von Lernprozessen 
und Lernergebnissen geschaffen und 
mit Hilfe eines hieraus resultierenden 
Vergleichsmaßstabs die jeweilige »di-
agnostische Kompetenz« gestärkt wer-
den. Innerhalb dieses Maßstabsystems 
spielen Mindeststandards eine wichti-
ge Rolle, da mit ihrer Hilfe besonders 
förderbedürftige Schüler erkannt und 
gezielte Fördermaßnahmen eingelei-
tet werden können. Vor dem Hinter-
grund eines Referenzsystems, das sich 
aus Kompetenzmodellen, Mindeststan-
dards und Zielbestimmungen konstitu-
iert, sollen Lehrer, »flankiert durch ent-
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sprechende Fortbildung«, zunehmend 
befähigt werden, ihr fachdidaktisches 
Denken und diagnostische Kompetenz 
auszubauen. (Vgl. BMBF)

»Insgesamt fordern Bildungsstandards 
Lehrkräfte dazu auf, fachbezogene (und 
fächerübergreifende) Lehr- und Lernpro-
zesse in Hinblick auf klare Zielstellungen 
neu zu durchdenken, das Wissen und Kön-
nen der Schülerinnen und Schüler diffe-
renziert wahrzunehmen, eine realistische 
Vorstellung von der eigenen Wirksamkeit 
aufzubauen, und an der Weiterentwick-
lung der eigenen Professionalität und 
der der eigenen Schule (mit)zu arbeiten.« 

(BMBF 51)

Die Expertise weist jedoch darauf hin, 
dass diese Bemühungen und deren Er-
folgsaussichten untrennbar mit deren 
Akzeptanz seitens der Lehrer und Lehre-
rinnen verbunden sind. Daher sei es ei-
ner der wichtigsten Ziele, zu Beginn und 
mit der Einführung von Bildungsstan-
dards zu verdeutlichen, dass die Ver-
änderungen nicht nur neue Aufgaben, 
sondern zugleich Chancen, eine Stär-
kung des Selbstverständnis der Lehrer 
und ihrer »professionellen Rolle« bein-
halten. Hierfür sollen sie »Handlungs-
gerüste« erhalten, die ihnen Sicherheit 
geben und eine Verwendung der Stan-
dards nach den Vorstellungen der Ex-
pertise sicherstellen können. Es komme 
zudem darauf an, eine diesbezügliche 
»Infrastruktur« zu schaffen. Hierzu 
sieht die Expertise die Einrichtungen, 

die schulische Arbeit vorbereiten und 
unterstützen in der Pflicht. Demnach 
würden besondere Aufgaben auf die 
Schulaufsicht, Landesinstitute und die 
Lehrerbildung zukommen. (Vgl. BMBF) 

 Wie bereits erwähnt, hat die in die-
ser Arbeit beschriebene Konzeption der 
Expertise einen bedeutenden Einfluss 
auf die Institution Schule. Diesbezüg-
lich gibt es bereits Bemühungen zahl-
reicher Bundesländer, einzelne Schu-
len zu stärken und eine Verbesserung 
des darin herrschenden »Schulklimas«, 
der »Schulkultur«, der »Kooperation 
innerhalb der Kollegien«, der Entwick-
lung von »Schulprofilen« und der Öff-
nung der Institutionen nach Außen zu 
ermöglichen. Aus der Perspektive der 
Expertise beinhaltet Schulentwicklung 
eine »Verständigung über Ziele, über 
Verantwortlichkeiten, Zusammenarbeit 
und über Rechenschaft«. Zudem sei ein 
schulinterner Diskurs über einen mög-
lichen Umgang mit Rückmeldungen nö-
tig. Auf diese Weise könne es auf Ba-
sis einer gemeinsamen Planung und 
Abstimmung zu einer Entwicklung von 
»Verfahren« kommen, die innerhalb der 
Schulen erprobt, angepasst und schließ-
lich in routinierte Abläufe überführt 
werden würden. Hierbei stellt die Exper-
tise die besondere Rolle der jeweiligen 
Schulleitung heraus. Diese kann dem-
nach nicht auf »administrative« Funk-
tionen reduziert werden, sondern müs-
se vielmehr in Form eines Motivators 
und Koordinators auftreten. Sie trägt 
die Verantwortung für die Ergebnisse 
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»pädagogischer« Bemühungen an ih-
rer Schule und muss zugleich eine »an-
gemessene Partizipation« von Lehrern, 
Schülern und Eltern auf einer demo-
kratischen Ebene ermöglichen. Hierbei 
stellen Schulprogramme die Vermittler 
schulischer Stärken und Problemberei-
che, deren Entwicklungsziele und der 
hierfür scheinbar geeigneten Maßnah-
men dar. An dieser Stelle kritisiert die 
Expertise, dass es in Schulprogrammen 
häufig zu einer überwiegenden Kon-
zentration auf eine Verbesserung oder 
Erhaltung der Schulkultur und von fä-
cherübergreifenden Aktivitäten und 
Projekten komme. Dagegen spielten 
Elemente der Konzeption der Expertise, 
denen sie eine »zentrale Bedeutung« 
für eine erfolgreiche schulische Arbeit 
zuweist, eine zu geringe Rolle. Demnach 
würde eine Konzentration auf fachliche 
Lehr-Lern-Prozesse und der Aufbau von 
Kompetenzen kaum Berücksichtigung 
finden. Bildungsstandards sollen dieses 
Missverhältnis positiv beeinflussen und 
die wichtigen Elemente schulischer Ent-
wicklungsprozesse in den Mittelpunkt 
stellen. (Vgl. BMBF)

  
»Sie stellen hierfür eine Sprache und ein 
analytisches Raster zur Verfügung, das 
geeignet ist, kontinuierliche Lernprozes-
se über Jahrgangsstufen hinweg zu konzi
pieren und zu beschreiben.«  (BMBF 52)

Die hierfür notwendigen schulischen 
Abstimmungsprozesse bezüglich eines 
Erreichens von Standards und einer 

Planung von »produktiven« Übergän-
gen und Anschlüssen zwischen Klas-
senstufen und Schulformen wird eine 
Entwicklung eines »Schulcurriculum« 
für ein fachbezogenes Lernen und eine 
Verbindung der Fächer nach sich zie-
hen. Folglich hält es die Expertise für 
»unwahrscheinlich«, dass es neben 
Bildungsstandards eine dauerhafte 
Existenz von detailierten curricularen 
Vorgaben der Länder geben kann. Da-
gegen hält sie eine Entwicklung dieser 
zu »Kerncurricula« für wahrscheinlich. 
Somit erhalten die einzelnen Schulen 
mehr curriculare Autonomie, woraus 
die Möglichkeit einer Berücksichti-
gung bzw. Abstimmung pädagogischer 
Bemühungen auf die jeweilige Schüler-
schaft für eine verstärkt individualisier-
te Förderung resultiert. Folglich kann 
ein Erreichen gesteckter »Kompetenz-
ziele« effektiver verfolgt werden. Zu-
dem zwingen gesetzte Mindestanfor-
derungen die Schulen, Verantwortung 
für eine verstärkte pädagogische För-
derung leistungsschwächerer Schüler 
zu übernehmen. Auf Basis der bereits 
erläuterten Orientierung der Steue-
rung des Schulsystems auf den »Out-
put« kommt diesbezüglichen Rückmel-
dungen aus Leistungsevaluationen und 
dem »Bildungsmonitoring« eine hohe 
Bedeutung für schulische Gestaltungs-
prozesse zu. Hier ist entscheidend, wie 
die einzelnen Schulen mit den jewei-
ligen Rückmeldungen über erreichte 
Schülerkompetenzen und daraus resul-
tierenden Aussagen über Stärken und 
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Schwächen schulischer Bemühungen 
umgehen. Da die Expertise in dieser 
Konzeption eine gute Möglichkeit der 
Überprüfung schuleigener pädagogi-
scher Leistungen und einer daran aus-
gerichteten professionellen Anpassung 
bisheriger Bemühungen sieht, (Vgl. BMBF) 
stellt sie fest:

»Schulrückmeldungen sollen [...] an die 
Kollegien und die Gremien der Schule ge-
richtet sein, nicht an die Öffentlichkeit.« 

(BMBF 53)

Abschließend geht die Expertise auf die 
Bedeutung ihrer Konzeption für das Bil-
dungssystem ein. Diesbezüglich stellen 
Bildungsstandards eine Möglichkeit dar, 
die laut PISA-Studie belegte Bildungs-
ungerechtigkeit in Deutschland zu ver-
ringern. Aufgrund einer Implementie-
rung der Standards auf nationaler Ebene 
wird eine Zielsetzung erkennbar, die 
eine Schaffung einer vergleichbaren Bil-
dungsqualität und folglich einen Beitrag 
zu einer gesteigerten »Gleichheit der 
Chancen auf Bildung« beinhaltet. Zu-
dem prognostiziert die Expertise einen 
allgemein tiefgreifenden Einfluss von 
Standards auf das Bildungsystem. So 
müsse es zu einer Herausbildung neu-
er Strukturen kommen und neue Her-
ausforderungen für die Unterstützungs-
arbeit unterschiedlicher Einrichtungen 
bedeuten. (Vgl. BMBF) Zudem komme es u.a. 
zu einer Umstrukturierung der Aufga-
benbereiche der an Bildung Beteiligten: 

»Die Rolle nicht nur der Lehrkräfte und 
der Einzelschulen, sondern auch der 
Schulaufsicht, der Landesinstitute und 
anderer Akteure werden sich ändern; 
Schulbuchverlage werden sich auf einen 
weniger eng regulierten Markt einstel-
len müssen; Schulträger werden gefor-
dert sein, Ressourcen zur Einlösung von 
Standards, vor allem für individuelle För-
derung bereitzustellen[...].«  (BMBF 54)

Darüber hinaus wertet die Expertise 
eine Einführung von Bildungsstandards 
als Signal an die Gesellschaft, nicht nur 
an die Akteure des Bildungswesens. Die 
gesamte Gesellschaft habe für eine 
»systematische Förderung der Kompe-
tenzen von Kindern und Jugendlichen 
Sorge [zu] tragen«. Folglich hätten die 
Standards das Potenzial, einen umfang-
reichen politischen und gesellschaft-
lichen Diskurs bezüglich des Themas 
Bildung, ihrer Bedeutung und Inhalte 
anzustoßen. (Vgl. BMBF)
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Am 18. Februar 2003 wurde in Berlin die 
Expertise »Zur Entwicklung nationaler 
Bildungsstandards« offiziell vorgestellt. 
In der Folge kam es zu zahlreichen Ein-
schätzungen und Meinungsäußerungen 
bezüglich des Konzepts der Experten-
gruppe. 
 Die zu dieser Zeit amtierende Bil-
dungsministerin Edelgard Bulmahn 
(SPD) begrüßte die Expertise und wies 
auf den »zwischen Bund und Ländern 
bestehenden Konsens über die Einfüh-
rung national verbindlicher Bildungs-
standards« (BMBF 178) hin. Darüber hin-
aus unterstrich sie ihre Zustimmung zu 
Kernpunkten des Gutachtens, welche 
»aus Sicht des Bundes von besonderer 
Bedeutung« seien. In diesem Zusam-
menhang nannte sie die Ergebnisori-
entierung der Steuerungsbemühungen 
und die Konzeption der Standards als 
»Kompetenzstandards«. Diese Bil-
dungsstandards, die auf Kompetenz-
modellen fußen, würden die Grundlage 
einer gesteigerten individuellen Förde-
rung darstellen. Sie seien ein wichtiger 
Bestandteil einer »größtmögliche[n] 
individuelle[n] Förderung anstelle von 
Selektion« (BMBF 178). Sie wies darauf hin, 
dass es notwendig sei, darauf zu ach-
ten, Bildungsstandards »nicht mit in-
dividuellen Leistungsüberprüfungen in 
Form von Noten und Zentralprüfungen 
[zu] verwechsel[n]«. (BMBF 179) Sie befür-
wortete die in der Expertise vorgesehe-
ne stärkere Eigenorganisation und Ver-
antwortung der Schulen. Hierbei ginge 
es darum, dass die Schulen »erheblich 
mehr Entscheidungs- und Gestaltungs-

möglichkeiten« erhalten. (BMBF 179) Dar-
über hinaus sei eine »entsprechende 
Qualifizierung der Lehrenden« und eine 
ausgeprägte Kommunikationskultur in-
nerhalb der Schulen nötig. Mit Hilfe der 
bildungspolitischen Umstrukturierung 
und einer aus dieser resultierend ge-
stärkten Partizipation der Lehrer am 
Entwicklungsprozess schulischer Bil-
dungsrealitäten sah Frau Bulmahn zu-
dem Potenziale eines Aufwertungspro-
zesses des Lehrerberufs. Laut Bulmahn 
»wird der Lehrberuf [...] an Attraktivi-
tät und Ansehen erheblich gewinnen.« 
(BMBF 179) Desweiteren müsse der Emp-
fehlung der Expertise zur Einrichtung 
einer »Agentur« auf nationaler Ebene 
gefolgt werden, die für eine Vernet-
zung regionaler Kompetenzen und die 
Einhaltung von »Qualitätsmaßstäben« 
Sorge tragen soll. Diesbezüglich sei ein 
Mitwirken von Bund, Ländern und ge-
sellschaftlichen Gruppen wichtig. Den 
Aufbau einer solchen Agentur bezeich-
nete Bulmahn als einen der »wichtigs-
ten Aspekte der vorliegenden Studie – 
die [sie] mit Nachdruck unterstützen« 
(BMBF 180) wolle. (Vgl. BMBF) Dem fügte sie hin-
zu:

»Deswegen möchte ich noch einmal den 
Ländern die finanzielle Unterstützung des 
Bundes bei der Gründung einer Agentur 
für die Entwicklung von Standards und 
Evaluation anbieten.«              (BMBF 180)

Auf dieses Angebot des Bundes re-
agierte die damalige52 Präsidentin der 
Kultusministerkonferenz (KMK) Karin 
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Wolff zurückhaltend. Die die Frankfur-
ter Rundschau schrieb am 19. Februar 
2003: 

»Wolffs Antwort: Die Länder hätten sich 
längst darauf geeinigt, eine Agentur zu 
gründen. Ob sie den Bund und sein Geld 
dabei haben will, ließ die Wiesbadener 
Ministerin offen.«              (BMBF 210)

Im Grundsatz äußerte sie sich überwie-
gend positiv über die Arbeit der Exper-
tengruppe. So »freue« sie sich, dass die-
se es geschafft habe, »rechtzeitig« ein 
Gutachten zu erarbeiten, das als Grund-
lage der weiteren Erarbeitung von Bil-
dungsstandards dienen könne. Sie wies 
darauf hin, dass die Kultusministerkon-
ferenz bereits 2002 in speziellen Fach-
kommissionen mit der Erarbeitung von 
Standards begonnen habe. Diese setzen 
sich laut Wolff aus Personen der Schul-
praxis, Fachdidaktik und Mitarbeitern 
der Landesinstitute zusammen. Hierfür 
sei die Expertise eine erste Evalutati-
onsmöglichkeit der bisher geleisteten 
Arbeit an dieser »zugegeben schwieri-
gen Aufgabe« (BMBF 184). 

»Deswegen empfehle ich ganz besonders 
den Fachkommissionen die Lektüre der 
Expertise, expliziert sie doch unter ande-
rem Kriterien für gute Standards. Ich weiß 
aber auch, dass in den Fachkommissio-
nen bereits eine Reihe von Fragen an die 
Wissenschaft aufgelaufen ist. Auch hier 
möchte ich dazu ermutigen, die Antwor-
ten in der Expertise zu suchen« (BMBF 184)  

Desweiteren interpretierte die Minis-
terin die Erkenntnisse der Expertise als 
Bestätigung der bereits eingeschlage-
nen Richtung der bisherigen bildungs-
politischen Handlungsweise der Kultus-
minister und der Länder. Es wäre nun 
Dank des Gutachtens möglich, »auf-
geklärter« an einer Entwicklung von 
Bildungsstandards zu arbeiten. Diese 
seien als »Schlüssel« für eine Verbes-
serung und Sicherung der Qualität des 
Unterrichts zu betrachten. Diesbezüg-
lich unterstrich Wolff:

»Eigenverantwortung der Schulen ist ein 
wesentliches Element, die Qualität von 
Unterricht zu steigern und zu sichern.« 

(BMBF 182) 

Es gab jedoch einige Empfehlungen der 
Expertengruppe, deren Berücksichti-
gung sie für die zukünftige bildungs-
politische Arbeit der Kultusminister-
konferenz und der Länder zur (Vgl. BMBF) 
Diskussion stellte. Es müsse geklärt 
werden, ob man gegen die Empfehlung 
der Expertise Standards für die Jahr-
gangsstufen der schulischen Übergän-
ge (»Gelenkstellen«) in den Klassen 4, 
9 und 10 entwickeln und überprüfen 
solle. Zudem wies Wolff darauf hin, dass 
die bisherigen Entwicklungsbemühun-
gen von Bildungsstandards der Kul-
tusministerkonferenz eine Schaffung 
von »Regelstandards« vorsähen. Es sei 
zu überprüfen, ob diese nicht durch  
»Mindeststandards ergänzt« werden 
könnten. Innerhalb der Kultusminister-
konferenz hätten  sich die einzelnen 
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Bundesländer aufgrund einer kurzfristi-
geren Realisierbarkeit darüber verstän-
digt, vorerst Regelstandards zu entwi-
ckeln. Zudem müsse der Vorschlag der 
Expertengruppe dikutiert werden, dass 
Kompetenzmodelle Komponenten und 
Stufen beinhalten sollten. Der Zeitraum, 
der für die Entwicklung von Standards 
aufzuwenden sei, berücksichtigte eben-
falls nicht die Empfehlung der Expertise:

»An eine umfassende Nutzung von nati-
onalen Bildungsstandards [...] ist [...] erst 
etwa ab 2006 oder 2007 zu denken, und 
auch dann erst nur in wenigen Fächern 
der Primarstufe und der Sekundarstufe 
I. Die Entwicklung und Implementation 
von  Bildungsstandards für andere Fä-
cher und für die Sekundarstufe II [...] ist 
ein längerfristiges Projekt, das weit über 
2006/2007 hinausreicht.«       (BMBF 143)

Die Fachkommissionen der Kultusminis-
terkonferenz sollen von einer »Steue-
rungsgruppe«, bestehend aus Fachdi-
daktikern und Unterrischtsforschern, 
unterstützt und koordiniert werden, 
beschrieb der Vorsitzende der Steue-
rungsgruppe Klaus Karpen. Der Gruppe 
würde zudem Eckhard Klieme angehö-
ren. Im Hinblick auf den Zeitplan der 
Erarbeitung sagte Karpen:
  
»Bis Ende 2004 sollen die Standards 
und Beispielaufgaben vorliegen, noch in 
diesem Sommer sollen die Entwürfe der 
Standards für die Fächer Deutsch, Fremd-
sprache und Mathematik im Sekundarbe-

reich I für den Mittleren Schulabschluss 
mit der Fachöffentlichkeit und der Abneh-
merseite diskutiert werden.       (BMBF 191)

Die zur Zeit der Präsentation der Exper-
tise Vorsitzende der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft (GEW) Eva 
Maria Stange kritisierte die Botschaft 
der Präsidentin der Kultusministerkon-
ferenz, die »Gelenkstellen des deut-
schen Schulsystems« (BMBF 204) nicht 
zu hinterfragen und den Zeitplan zur 
Entwicklung von Bildungsstandards 
weiterhin verfolgen zu wollen. »Hart-
näckig« stelle Wolff »Ideologie vor 
Einsicht« und »tabuisiere« angesichts 
der aus dem Prozess der Entwicklung 
von Standards zwangsläufig resultie-
renden Veränderungen im deutschen 
Bildungswesen die Strukturfrage. Die 
Kultusministerkonferenz stehe folglich 
weiterhin zu einer frühen Selektion in-
nerhalb der Schülerschaft, die sie als 
problematisch bezeichnete. Die GEW-
Vorsitzende »appelierte« an die Kul-
tusminister bezüglich der Bemessung 
eines »angemessenen« Zeitrahmens für 
die Entwicklung der Bildungsstandards 
dem Rat der Gutachter zu folgen. Zudem 
unterstrich sie den wichtigen Aspekt der 
Akzeptanz der zu erarbeitenden Stan-
dards. Hierfür sei eine Partizipation »al-
ler Beteiligten – gesellschaftlichen und 
beruflichen Gruppen« am Erarbeitungs-
prozess von nöten. Desweiteren sagte 
Stange, dass sie die Expertise grund-
sätzlich »begrüß[e]« und bezeichnete 
sie als eine »gute Grundlage für die 
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verstärkte individuelle Förderung in 
unserem Schulsystem« (BMBF 203). Zudem 
äußerte Sie ihre Zustimmung zu der Er-
kenntnis der Expertengruppe, dass Bil-
dungsstandards nicht für eine Verschär-
fung des individuellen Leistungs- und 
Selektionsdrucks auf Schülerinnen und 
Schüler konzipiert werden sollen. Auch 
aus der Sicht der Gewerkschaft dürften 
Bildungsstandards nicht für eine indi-
viduelle Benotung, Zertifizierung und 
Auswahl, noch für die Zentralisierung 
von Prüfungen genutzt werden. Des-
weiteren betonte Stange, dass man die 
Standards nicht für Schulrankings »aus-
schlachten« dürfe.
 Die Arbeitsgruppe Bildung und For-
schung der SPD-Bundestagsfraktion, 
vertreten durch den zu dieser Zeit52 am-
tierenden bildungs- und forschungspo-
litischen Sprecher Jörg Tauss und dessen 
damaligen stellvertretenden bildungs-
politischen Sprecher Ernst-Dieter Ross-
mann, äußerte sich positiv bezüglich der 
Expertise »Zur Entwicklung nationaler 
Bildungsstandards«. Sie »begrüßt[en] 
diese Initiative« und bezeichneten sie 
als eine »funktionierende Alternative« 
zum »Dickicht an Detailregelungen«. 
Desweiteren äußerten sie ihre Zustim-
mung zu der Errichtung einer »Evalua-
tionsagentur« und betonten, dass die 
Expertise ausdrücklich von einer Ver-
wendung von Bildungsstandards für die 
Benotung von Schülern oder »simple 
Schulrankings« abrät. Aus der Perspek-
tive der AG Bildung und Forschung sei 
es wichtig, dass es nicht zu einer Schaf-

fung neuer »Kriterien für die Auslese 
von Schülerinnen und Schülern« kom-
me. (Vgl. BMBF) Zudem wiesen sie darauf hin:

»unsere Schulen dürfen nicht in eine Kon-
kurrenzsituation nach dem Motto ›sur-
vival of the fittest‹ gebracht werden.« 

(BMBF 200)  
 
Auch der Aspekt einer im Konzept der 
Expertise vorgesehenen Stärkung schu-
lischer Eigenverantwortlichkeit und 
der hierfür nötigen Schaffung größerer 
»Freiräume« sei positiv zu bewerten. 
Hierfür seien zukünftig ebenfalls »mehr 
Unterstützung und Beratung« nötig, so 
die Arbeitsgemeinschaft. 
 Auch Grietje Bettin, zur Zeit der Prä-
sentation der Expertise bildungspoliti-
sche Sprecherin der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, äußerte sich 
erfreut über das vorgestellte Gutachten 
der Expertengruppe. So sei

»endlich eine vernünftige Blaupause für 
die Reform des deutschen Schulsystems« 

(BMBF 201)

entwickelt worden. Sie betonte in die-
sem Zusammenhang die für dieses Kon-
zept notwendige gestärkte Freiheit schu-
lischer Arbeit und »Entrümpel[ung]« 
der Curricula. Folglich könne sich die 
bildungspolitische Rolle des Staates auf 
eine »Qualitätskontrolle« schulischer 
Arbeit beschränken. In Verbindung mit 
der Einführung nationaler Bildungsstan-
dards formulierte Bettin zugleich einige 
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Forderungen. In Berufung auf die in Ar-
tikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes für 
die Bundesrepublik Deutschland fest-
geschriebene Schaffung »gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse« (GG 19) solle es 
mit Hilfe der Standards zu einer Siche-
rung vergleichbarer Leistungen kom-
men. Desweiteren müsse eine »unab-
hängige nationale Qualitätsagentur« 
eingerichtet und darauf geachtet wer-
den, dass die Bildungsstandards »kein 
trojanisches Pferd für zentrale Prüfun-
gen« werden. Die Standards müssten 
statt als Mittel zur Auslese als »Instru-
ment einer differenzierten Diagnose« 
eingesetzt werden. Es sei wichtig, dass 
die Evaluationen auf Basis der Bildungs-
standards »keine Konsequenzen für den 
Werdegang der Schülerinnen und Schü-
ler« haben können. 
 Der zu dieser Zeit52 amtierende bil-
dungspolitische Sprecher der FDP-Bun-
destagsfraktion Christoph Hartmann 
»begrüßt[e]« die Arbeit der Experten-
gruppe. Er bezeichnete die Expertise als 
»ersten Schritt in die richtige Richtung« 
(BMBF 202) und betonte, dass das Konzept 
nun »schnell in Taten« umgesetzt wer-
den müsse. Zudem äußerte Hartmann 
ebenfalls seine Zustimmung zur Ein-
richtung einer unabhängigen Quali-
tätsagentur. (Vgl. BMBF) In diesem Zusam-
menhang benannte er die Erwartungen, 
welche die FDP-Bundestagsfraktion von 
Bildungsstandards hätte:

»Wir erwarten dadurch nicht nur eine 
deutschlandweite Verbesserung der Bil-

dungssituation, sondern insbesondere 
die Verbesserung der Ausgangssituation 
für die internationale Wettbewerbsfähig-
keit unseres Bildungssystems.« (BMBF 202)  

Deutlich sprach sich Hartmann hierbei 
für eine Schaffung von bundesweiten 
»Mindestanforderungen« aus und rich-
tete zugleich einen klaren Apell an die 
einzelnen Bundesländer:

»Das Herumreiten auf Länderegoismen 
schadet den Interessen unserer Kinder!« 

(BMBF 202)  

Es sei nun wichtig, dass Bund und Län-
der »konstruktiv« zusammenarbeiten 
würden.
 

Neben Stimmen aus der Politik und der 
GEW kam es ebenfalls zu einer ausge-
prägten Resonanz von Seiten der Presse. 
So äußerte sich die Frankfurter Allge-
meine Zeitung unter dem Titel »Gelenk 
schulischer Arbeit« am Folgetag der Prä-
sentation der Expertise positiv über die 
Arbeit der Expertengruppe. Die Zeitung 
formulierte ihre Zustimmung zu der Her-
angehensweise an die Konstruktion des 
Kompetenzbegriffs. 

»Es gehört zu den Stärken der Expertise, 
dass sie den unterschiedlichen Bedeutun-
gen des Kompetenzbegriffs ein eigenes 
Kapitel widmet.«             (BMBF 207)  
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Dem fügte die Zeitung allerdings hin-
zu, dass es sich hierbei um einen 
»drastische[n] Einschnitt« handele, der 
auf keine nationalen Erfahrungen auf-
bauen könne. Es bleibe demnach abzu-
warten, welche Veränderungen sich in 
den Ergebnissen der nächsten PISA-Stu-
die abzeichnen würden. In einem wei-
teren Artikel der selben Ausgabe unter 
dem Titel »Wende in der Schulpolitik« 
sprach sich die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung für die Schaffung einer unab-
hängigen Agentur zu Weiterentwick-
lung und Überprüfung der Standards 
aus. Zudem müsse sich »endlich« der 
so häufig angekündigte »Wettbewerb 
zwischen den einzelnen Bundesländern 
um die besten Wege zum Ziel« (BMBF 205) 
durchsetzen.  
 Der Tagesspiegel vom 19. Febru-
ar 2003 zeigte sich in seinem Artikel 
unter dem Titel »Lernen nach Norm« 
überrascht bezüglich der Reaktion von 
Karin Wolff auf die Einrichtung einer 
unabhängigen Bildungsagentur auf 
Bundesebene. »Wider erwarten« habe 
sie diesen Vorschlag der Expertise im 
Grundsatz nicht abgelehnt. Ein zentrales 
zu beseitigendes (Vgl. BMBF) Hindernis auf 
dem Weg zu einer erfolgreichen Nut-
zung nationaler Bildungsstandards sah 
die Zeitung zudem in einer nötigen An-
passung der Lehrpläne und Vorschrif-
ten.

»Wenn die Länder nicht einen nennens-
werten Teil ihrer Lehrpläne und der Fülle 
anderer Vorschriften für die Schulen zu-

rücknehmen, werden die Bildungsstan-
dards nur ein weiterer Stein in dem schon 
heute erdrückenden Berg von Vorschrif-
ten werden.«               (BMBF 213)  

Unter Berufung auf den Bildungsex-
perten Klaus Klemm53 bekräftigte der 
Artikel »Wendemanöver in stürmischer 
See« der Frankfurter Rundschau vom 
26. Februar 2003 die Empfehlungen der 
Expertise und die Forderung der Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft 
nach einem angemessenen Zeitrahmen 
für die geplanten Veränderungen im Bil-
dungswesen. »Reformen dieser Größe 
brauchen Zeit« (BMBF 222) Darüber hin-
aus unterstrich Professor Hans-Günter 
Rolff54 die tiefgreifende Bedeutung die-
ser Reformen und wies darauf hin, dass 
hierfür ein sehr hohes Maß an Unterstüt-
zung notwendig sei.  

»Ein radikaler Paradigmenwechsel 
braucht radikal viel Unterstützung« 

(BMBF 223)  

Desweiteren unterstützte er die Experti-
se in ihrer ausdrücklichen Empfehlung, 
Bildungsstandards nicht für »Rankings« 
zu nutzen und bezeichnete das Gutach-
ten allgemein als »fortschrittlich und 
problemorientiert« (BMBF 223). (Vgl. BMBF)

Ich halte das Konzept der Expertise für 
schlüssig und grundsätzlich mit dem in 
dieser Diplomarbeit entwickelten Bil-
dungsbegriff vereinbar. Es kann m.E. 
die Grundlage für eine tatsächliche Ver-
besserung der Bildungsbemühungen an 
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deutschen Schulen sein. Den durch die 
Expertengruppe betonten Ausschluss 
einer Nutzung der Bildungsstandards 
für die Einordnung einzelner Schulen 
in (frei einsehbare) Ranglisten oder eine 
individuelle Schülerbewertung halte ich 

für richtig und wichtig. Auch die Berück-
sichtigung empirisch schwer messbarer 
Aufgabenbereiche schulischer Bildung, 
wie z.B. die Vermittlung von Einstellun-
gen, Überzeugungen und Werthaltun-
gen ist als eine besondere Stärke dieses 
Gutachtens zu bewerten. Die Expertise 
stützt sich auf den Kompetenzbegriff 
des bedeutenden deutschen Psycholo-
gen Franz Emanuel Weinert. Laut Wei-
nert stellen Probleme den Ursprung der 
Herausbildung von Kompetenzen dar. 
In der Expertise kommt es allerdings 
zu der Entwicklung einer Typologie von 
Kompetenzen, ohne eine tatsächliche 
Benennung der Probleme an denen 
sich Kompetenzen bilden können, was 
eine Verengung des Kompetenzbegriffs 
Weinerts bedeutet. Die Verschiebung 
der Problembenennung auf die Länder 
bzw. das Institut für Qualitätsentwick-
lung (IQB) ist demnach kritisch zu be-
werten. Ob dieses Vorgehen aus einer 
Entscheidung der Expertengruppe oder 
des Aufraggebers (BMBF) resultierte ist 
allerdings nicht bekannt.
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Am 04. Dezember 2003 wurde das In-
stitut zur Qualitätsentwicklung im Bil-
dungswesen (IQB) auf Basis der Arbeit 
in der Kultusminister-Amtschefskom-
mission »Qualitätssicherung in Schu-
len« mit der institutionellen Anbindung 
an die Humboldt-Universität zu Berlin 
(Philosophische Fakultät IV) gegründet. 
Bereits am 02. Dezember 2003 war der 
erste Institutsdirektor Prof. Dr. Olaf 
Köller ernannt worden.55 In der Folge 
kam es am 27. Februar 2004 zur Aner-
kennung des Instituts zur Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen als »An-In-
stitut« durch den Akademischen Senat 
der Humboldt-Universität zu Berlin. Fi-
nanziert wird das Institut entsprechend 
dem »Königsteiner Schlüssel« von den 
16 Bundesländern der Bundesrepublik 
Deutschland. Das IQB wurde als »vor-
rangig« wissenschaftliche Einrichtung 
konzipiert. Aufgrunddessen traf die Kul-
tusminister-Amtschefskommission die 
Entscheidung diese an eine deutsche 
Universität anzugliedern. (Vgl. IQB B)

 Zentrale Aufgaben des Instituts sind 
die Unterstützung der Bundesländer in 
ihren Bemühungen einer qualitativen 
Sicherung und kontinuierlichen Wei-
terentwicklung der allgemeinbilden-
den Schulen des deutschen Bildungs-
wesens. (Vgl. IQB A) Diesbezüglich werden 
nationale Bildungsstandards als »wich-
tiges Instrument« benannt, um pädago-
gische Anstrengungen dokumentieren 
und bewerten, sowie ein »langfristiges 
Qualitätsmanagement« ermöglichen 
zu können. (Vgl. IQB C) Demzufolge kommt 
es innerhalb des IQB zu einer Weiter-

entwicklung, Operationalisierung, Nor-
mierung und Überprüfung  dieser Stan-
dards. Dies geschieht auf Basis einer 
intensiven Koordination mit den einzel-
nen Bundesländern und einer Zusam-
menarbeit mit »etablierten nationalen 
und internationalen Forschungseinrich-
tungen, Verbänden und Institutionen« 
des Fachgebiets der schulischen Bil-
dung. (Vgl. IQB A)

 In diesem Zusammenhang kommt 
es zu einer Erarbeitung umfangreicher 
»Aufgabensammlungen und Operatio-
nalisierungen« auf Basis von Bildungs-
standards. Desweiteren werden Kompe-
tenzmodelle entwickelt, welche als Teil 
der Standards in Bezug auf bestimmte 
Fächer »konkret« beschreiben, »welche 
Kompetenzen die Schüler und Schüle-
rinnen zu einem definierten Zeitpunkt 
erreicht haben sollen« (IQB C). Für eine 
tatsächliche Einstufung des Erfolgs 
der Schüler beim Erreichten von Kom-
petenzen werden Vergleichsaufgaben 
erarbeitet und »computergestützte 
Test-, Auswertungs- und Rückmeldesys-
teme« entwickelt. (Vgl. IQB C) Weitere Ziele 
des Instituts sind die Förderung einer 
Heranführung der deutschen Schüler-
leistungen an ein internationales Leis-
tungsniveau, die Stärkung eines län-
derübergreifenden Austausches und 
die Arbeit an einer »Verbesserung der 
Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit 
im Bildungswesen« (KMK). (Vgl. KMK) Dies 
geschieht vor einem wissenschaftli-
chen Hintergrund der Bereiche »päd-
agogisch-psychologische Diagnostik« 
(IQB C) und einer »Lehr-/Lernforschung 
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im Schnittbereich zwischen Fachdi-
daktiken, Erziehungswissenschaft und 
Psychologie« (IQB C). (Vgl. IQB C) Das IQB be-
schäftigt sich erkennbar mit der Bil-
dungsvergleichsforschung auf natio-
naler Ebene. Die internationale Ebene 
deckt diesbezüglich das Zentrum für in-
ternationale Bildungsvergleichsstudien 
(ZIB) ab. Die Ergebnisse der nationalen 
und internationalen Studien werden 
daraufhin durch das Forschungsdaten-
zentrum (FDZ) am IQB für weitere »Re- 
und Sekundäranalysen« archiviert und 
dokumentiert. Dies geschieht auf Basis 
der »Kriterien des Rates für Sozial- und 
Wirtschaftsdaten sowie im Einklang mit 
den bereits eingerichteten Forschungs-
datenzentren« (KMK). (Vgl. KMK)
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Nummer 47-55
Endnoten

47 

48 

49

50

51

52 

53 

54

55

z.B. »eine historische, literarisch-kulturelle, naturwissenschaftliche« 

z.B. »mathematische Modelle, hermeneutische Textinterpretationen«

z.B. »Idee der Epochen in der Geschichte, Konzept der Funktion in der Mathematik, Vorstellung von 

situations- und adressatengerechten Textsorten in den philologischen Fächern«

z.B. »Lernfähigkeit, problemlösendes und kreatives Denken, Arbeitsorganisation und Kooperation«

So wäre es z.B. möglich, dass Schulen »Ziele darüber formulieren, welcher Anteil ihrer Schüle-

rinnen und Schüler die höchsten Kompetenzstufen erreichen sollen, und dies in Evaluationen 

überprüfen.«

bezieht sich auf den Zeitraum der Präsentation der Expertise »Zur Entwicklung nationaler 

Bildungsstandards« (Februar 2003) 

»Der Schwerpunkt von Klemms Arbeit liegt in der Bildungsplanung und Bildungsforschung. Klemm 

ist Mitglied der SPD, die er in schulpolitischen Fragen berät und deren bildungspolitischen Kurs 

er mitgeprägt hat.« »Klaus Klemm [...] ist seit 1977 Professor für Bildungswissenschaften mit dem 

Schwerpunkt Bildungsforschung/Bildungsplanung an der Universität Duisburg-Essen in Essen. [...] 

Ab 1972 arbeitete Klemm als Planungsreferent der Universität Dortmund. Von 1973 bis 1977 

war er Projektleiter am Institut für Schulentwicklungsforschung in Dortmund. Nachdem er 1977 

dem Ruf an die damalige Universität Essen gefolgt war, nahm er zwischen 1982 und 1984 sowie 

zwischen 1994 und 1998 die Funktion des Dekans des Fachbereichs Erziehungswissenschaft 

wahr. [...] Klaus Klemm war u.a. Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages ‚Zu-

künftige Bildungspolitik‘ (1988-1990), des von der Bundesregierung und den Länderregierungen 

gemeinsam berufenen ‚Forum Bildung‘ (1999-2001), bis Ende 2006 im wissenschaftlichen Beirat 

der PISA-Studien sowie im Beirat für die deutsche Bildungsberichterstattung. An der Erstellung 

des letzten Bildungsberichts (2008) war er beteiligt, bis Mitte 2008 Enquete-Kommission des 

nordrhein-westfälischen Landtags ‚Chancen für Kinder’.« (Wikipedia F)

Hans–Günter Rolff ist Professor am »Institut für Schulentwicklungsforschung« der TU Dortmund. 

Er war Ende der 60er Jahre Leiter der Unterabteilung Planung des Berliner Schulsenators sowie 

Mitglied des Experimentalausschusses des Deutschen Bildungsrates. Seit 1970 ist er Professor 

für Schulpädagogik und Bildungsforschung in Dortmund. (IFS) 

Aktuell wird das IQB von den Direktoren Frau Prof. Dr. Petra Stanat und Herrn Prof. Dr. Hans Anand 

Pant geleitet. (KMK)
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Quasi-Märkte
2.3.1

Die in Kapitel 1.4 beschriebenen pro-
blematischen Entwicklungen in Bezug 
auf das englische Bildungswesen ba-
sieren auf politischen Handlungswei-
sen von Margaret Thatcher. Im Laufe ih-
rer Amtszeit nahm sie entscheidenden 
Einfluss auf das traditionell staatlich 
organisierte Bildungswesen. In diesem 
Zusammenhang kam es zu umfangrei-
chen Umstrukturierungen. Das bisher 
staatliche Monopol bildungspolitischer 
Steuerung und Planung wurde aufge-
hoben, eine Zunahme privater Schult-
räger gefördert und einzelne Schulen 
erhielten größere eigenverantwortliche 
Organisationsmöglichkeiten. Diese Bil-
dungspolitik folgte klaren Rationalisie-
rungszielen. Folglich sollte

»ein effektiverer Einsatz der finanziellen 
und personellen Ressourcen (more effici-
ency), mehr Wahlmöglichkeiten der Kun-
den (more choice) und damit auch besse-
re Leistungsergebnisse (improvement)« 

(Zymek 82)

erreicht werden. Darüber hinaus war 
von diesen politschen Absichten nicht 
allein das Bildungswesen, sondern 
ebenfalls das sich bisher in staatli-
cher Organisation befindliche Sozial- 
und Gesundheitssytem betroffen. Die 
aus den politschen Entscheidungen 
der Magaret Thatcher-Regierung resul-
tierende »Reorganisation« staatlicher 
Zuständigkeiten auf Basis der genann-
ten Ziele war verantwortlich für die 
Herausbildung von »Quasi-Märkten«. 
Diese Bezeichnung wurde durch angel-

sächsische Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftler geprägt und bezeichnet 
eine Implementierung von Marktele-
menten bei gleichzeitiger Wahrung 
einiger »staatlich-bürokratische[r] 
Steuerung[selemente]« nach diesem 
Vorbild. (Vgl. Zymek 82) Das Modell sah im 
Bezug auf das englische Bildungswe-
sen die Schaffung eines Systems von 
Anreizen (»incentives«) vor. Auf diese 
Weise sollten die einzelnen Schulen 
im Hinblick auf ihre »finanziellen und 
personellen Ressourcen« eine Quali-
tätsentwicklung ihrer schulischen Ar-
beit vorantreiben. Wie erfolgreich 
diese Anstrengungen waren, sollte in 
»Ranglisten (league tables)« veröffent-
licht werden und es folglich potenziel-
len Schülerfamilien ermöglichen, ihre 
Schulwahl auf diese zu beziehen. Auf 
diese Weise wurde ein verschärfter Ver-
teilungswettbewerb forciert, der von ei-
nem Kampf um Schülerzahlen geprägt 
war. Die Schulen gerieten teilweise un-
ter einen enormen Druck, da auf Basis 
der Anzahl der Schüler einer Schule 
die zur Verfügung zu stellenden Mittel 
berechnet wurden. Dies konnte zudem 
ebenfalls bedeuten, dass Schulen mit zu 
wenigen Schülern »notfalls« geschlos-
sen werden mussten. (Vgl. Zymek 83) Das Kon-
zept der Quasi-Märkte hatte, wie im Ka-
pitel 1.4 beschrieben, schwerwiegende 
Folgen für Bildung, Lehrer und Schü-
ler. In Deutschland kam es nie zu einer 
nennenswerten Herausbildung echter 
Quasi-Märkte. Lediglich zwei Elemen-
te dieses Modells fanden Einzug in 
das deutsche Bildungswesen. Auch in 



145

Deutschland kam es zu einer gesteiger-
ten Eigenverantwortlichkeit der einzel-
nen Schulen. Zudem verständigten sich 
die 16 Bundesländer der Bundesrepub-
lik Deutschland, wie in Kapitel 2.2 be-
schrieben, auf die Entwicklung und Ein-
führung nationaler Bildungsstandards 
und damit auf eine Standardisierung 
und regelmäßige Evaluation der Unter-
richtsarbeit. Folglich wurden hierdurch 
bildungspolitische Spielräume der Län-
derregierungen eingeschränkt. Ein zen-
traler deutsch-englischer Unterschied 
bildungspolitischer Entscheidungen 
bezüglich einer Schaffung schulischer 
Konkurrenz stellt der in Deutschland 
ausdrückliche Ausschluss einer Veröf-
fentlichung von Ergebnissen der natio-
nalen und internationalen Vergleichs-
studien, »Lernstandserhebungen« und 
zentralen Abiturprüfungen im Bezug 
auf einzelne Schulen dar. Folglich ist 
es in Deutschland grundsätzlich nicht 
möglich, nach dem Prinzip englischer 
Quasi-Märkte eine Schulwahlentschei-
dung zu treffen. Dies stellt einen ent-
scheidenden Unterschied zwischen 
den Bildungssystemen Englands und 
Deutschlands im Bezug auf einen schu-
lischen Verteilungswettbewerb dar. 
(Vgl. Zymek 86)

»Das traditionelle deutsche Schulsystem, 
wie es im 19. Jahrhundert entwickelt wor-
den ist, etablierte Strukturen und Prinzipi-
en, die institutionell, politisch und mental 
fest verankert sind und eine Ersetzung 
durch das angelsächsische Modell – zu-
mindest heute – zu einer wenig realis-
tischen schulpolitischen Strategie ma-
chen«                (Zymek 86) 

Desweiteren ist eine umfangreiche Zu-
nahme von allgemeinbildenden Schu-
len in privater Trägerschaft aufgrund 
»verfassungsrechtliche[r] und nun auch 
demographische[r] Gründe« (Zymek 86) 
ebenfalls nicht zu erwarten. (Vgl. Zymek 86)

 Es muss allerdings mindestens auf ein 
Beispiel hingewiesen werden, das ab-
seits kultusministerialer und bundes-
schulpolitischer Handlungskonsense 
auf Basis föderaler bildungspolitischer 
Unabhängigkeiten eine Schaffung schu-
lischer Konkurrenz ähnlich dem Modell 
der Quasi-Märkte erkennen lässt. Unter 
dem Titel »Berlin zwingt Schulen zum 
Wettbewerb« berichtete die »Zeit« 
am 25. November 2010 von einem bil-
dungspolitischen Vorhaben des Berliner 
Bildungssenators Jürgen Zöllner. Die-
ser plane neben der Einführung einer 
Fortbildungspflicht für Lehrer und einer 
verstärkten Würdigung einzelner Schü-
lerleistungen eine Veröffentlichung der 
Ergebnisse von Vergleichstests einzel-
ner Schulen. Diese bildungspoltische 
Handlungsweise folgt dem problema-
tischen Vorbild englischer Bemühun-
gen, mit Hilfe einer Druckerhöhung auf 
Schulen, die Qualität dieser zu steigern. 
(Vgl. Zeit)
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»Er wolle [...] einen >Dreiklang< aus Hil-
fen, Vorgaben und Transparenz an den 
Schulen schaffen, sagte Zöllner«      (Zeit)

Dieses durch Zöllner als Qualitätsof-
fensive bezeichnete Vorhaben bein-
haltet eine Offenlegung der Ergebnis-
se aller zentralen Prüfungen und der 
Schulinspektionsberichte. Allerdings 
will der Schulsenator diese Maßnah-
men offensichtlich nicht ohne einen 
demokratisch-legitimatorischen Rück-
halt umsetzten. Demzufolge forderte er 
laut des Artikels der »Zeit« eine »breite 
Diskussion« über die »Vorschläge«. Mit 
dem beginnenden Jahr 2011 wolle er 
jedoch bereits eine Entscheidung tref-
fen, »was umgesetzt wird«. Kommt es zu 
einer überwiegenden Zustimmung der 
geplanten Veröffentlichung schulspe-
zifischer Leistungsdaten, sollen Schu-
len schon »im nächsten Schuljahr« Re-
sultate der Mittleren Abschlüsse und 
des Abiturs der Öffentlichkeit zugäng-
lich machen. Darüber hinaus sollen die 
Ergebnisse der Vergleichsarbeiten der 
dritten und achten Klassen ein Jahr spä-
ter auf den Internetauftritten der Schu-
len einsehbar sein. (Vgl. Zeit) Welche Be-
deutung derartige bildungspolitische 
Strategien für das regionale Bildungs-
wesen Berlin haben können, ist im Ka-
pitel 1.4 dieser Arbeit zu erkennen.
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Es muss jedoch ebenfalls darauf hinge-
wiesen werden, dass trotz eines im deut-
schen Bildungswesen überwiegenden 
Fehlens des Modells der Quasi-Märkte 
nach englischem Vorbild Konkurrenzsi-
tuationen zwischen Schulen erkennbar 
sind. Wie bereits erwähnt, wurden eini-
ge Strukturmerkmale der Quasi-Märkte 
auch innerhalb des deutschen Bildungs-
wesens übernommen. Die diesbezüg-
lich gesteigerte eigenverantwortliche 
Organisation der einzelnen Schulen und 
Schulträger eröffnet diesen »beachtli-
che Spielräume« der Eigenprofilierung 
unter Berücksichtigung regionaler Be-
dingungen. Infolgedessen kann es zu ei-
ner Herausbildung von Wettbewerbs- 
und Konkurrenzverhältnissen zwischen 
einzelnen Schulen und Schulträgern 
kommen.  
 Mit dem ausgehenden 19. Jahrhun-
dert kam es in Deutschland zur Entwick-
lung eines hierarchischen Systems von 
Schulformen. Grundsätzlich ermöglichte 
diese Struktur vorerst keine Konkurrenz 
zwischen Schulen der verschiedenen 
Schulformen. Aufgrund der ausgepräg-
ten und offenen Rangordnung dieser 
und einer damit verbundenen Bevorzu-
gung bestimmter Schulformen gegen-
über anderen, kam es zur Ausprägung 
einer »inneren Dynamik zur Anpassung 
der niederen und berufsbildenden 
Schulformen an die hierarchisch privi-
legierte Schulform, das Gymnasium« 
(Zymek 87). Diese Sonderstellung des Gym-
nasiums resultierte aus der Bedeutung 
des in Aussicht stehenden Abschlusses 
dieser Schulform für die weitere Berufs-

laufbahn und der Berechtigung zur Auf-
nahme eines Studiums. Diese »exklusi-
ve« Stellung des Gymnasiums innerhalb 
des deutschen Bildungswesens sowie 
die Funktionsfähigkeit des »vertikal ge-
gliederten« Schulsystems ist zudem zu-
rückzuführen auf ein zentrales Moment 
schulischer Konkurrenz überhaupt – die 
Wahloption der Eltern. Die Souveränität 
der elterlichen Schulwahl wurde im De-
zember 1972 durch das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zur Zulässigkeit 
der »Einführung der obligatorischen 
Förderstufe im Lande Hessen« (BVerfGE 

34, 165 (165)) gestärkt. Eltern hatten beim 
Bundesverfassungsgericht Klage einge-
reicht, da sie aufgrund der geplanten 
bildungspolitischen Veränderungen ihr 
»Elternrecht« eingeschränkt sahen. In 
der Urteilsbegründung56 verwiesen die 
Richter u.a. darauf, dass eine staatliche 
»Bewirtschaftung des Begabungspoten-
zials« (BVerfGE 34, 165 (184)), der Kinder durch 
z.B. eine »Festleg   ung [fester] Über-
gangsquoten« (Zymek 87) nicht mit dem 
deutschen Verfassungsrecht vereinbar 
sei. Das Schulwesen müsse den Schüler-
familien Wahlmöglichkeiten offenhalten 
und die »Sozialvorstellungen der Fami-
lie« (BVerfGE 34, 165 (184)) respektieren. (Vgl. Zymek) 

»Die offene Privilegierung des Gymnasi-
ums und die starke verfassungsrechtliche 
Stellung der Eltern führten im Zusammen-
hang des berufs- und sozialstrukturellen 
Wandels während der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts zu einem historisch neu-
artigen Verteilungswettbewerb zwischen 
den Schulformen«                       (Zymek 88)



149

In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts 
war von einem Großteil der Eltern in 
Deutschland ein Schulbesuch ihrer Kin-
der nach der schulischen »Pflichtzeit« 
nicht vorgesehen. Vor diesem Hinter-
grund waren die verschiedenen Aufga-
ben der Schulformen des vertikal ge-
gliederten Schulsystems sichergestellt. 
Mit den Entwicklungen der folgenden 
Jahrzehnte, dem »berufsstrukturellen 
Wandel« und der »Bildungsexpansi-
on«, kam es zu einem umfangreichen 
Perspektivwechsel innerhalb der Ge-
sellschaft. Ein neues gesellschaftli-
ches Bildungsbewusstsein konstituier-
te sich, das keine »Hemmschwellen« 
gegenüber einem Gymnasial- und 
Universitätsbesuch mehr kannte. Die 
Entscheidung der Schulwahl vor dem 
Hintergrund einer Wahrung aller wei-
terführenden Bildungswege rückte nun 
in den Mittelpunkt. Von dieser Situati-
on profitierten vor allem die Gyman-
sien und Gesamtschulen, welche den 
Bedürfnissen des neuen Bildungsbe-
wusstseins gerecht werden konnten. 
Sie wurden folglich zu den »Gewin-
nern« des auf »rationale[n] Wahlent-
scheidungen« der Schülerfamilien ba-
sierenden Verteilungswettbewerbs der 
unterschiedlichen Schulformen. (Vgl. Zymek)

»Der so geartete Wettbewerb zwischen 
den Schulformen des (west-)deutschen 
Schulsystems wurde seit Mitte der 1970er 
Jahre durch die verschiedenen Dimensio-
nen des demographischen Wandels ver-
schärft«                       (Zymek 88)

Zwischen Mitte der 70er und Mitte der 
80er Jahre sanken die Einschulungs-
zahlen der deutschen Grundschulen 
im Durchschnitt um rund 50%. Vor 
dem Hintergrund einer »dramatisch 
schrumpfende[n]« Schülerschaft und ei-
nem veränderten Bildungsbewusstsein 
verschärften sich die Rahmenbedingun-
gen des Verteilungswettbewerbs, unter 
denen sich das Gymnasium schließlich 
als erfolgreichste Schulform behaup-
ten konnte. Dagegen entwickelte sich 
die Hauptschule von einer Schulform 
»der großen Mehrheit der Kinder zu der 
Schulform einer schrumpfenden Min-
derheit« (Zymek 89). Desweiteren kam es 
vor allem in den Hauptschulen zu einer 
Einschulung überdurchschnittlich vieler 
Kinder aus »Zuwandererfamilien«, was 
eine »historische Tendenz zu Vermei-
dungswahlen [...] weg von der Haupt-
schule« (Zymek 89) verursachte.
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Diese allgemein-nationale Perspekti-
ve auf die sekundarschulische Wett-
bewerbssituation in Deutschland lässt 
allerdings die regionalen Zusammen-
hänge, die »konkreten geographischen 
und sozialen Räume« unbetrachtet. Die 
Zunahme der individuellen Eigenver-
antwortlichkeit der einzelnen Schulen 
für die Organisation und Konzeption 
ihrer pädagogischen Arbeit ermöglicht 
einen Rückzug der Landesregierungen 
und Ministerien aus der Schulentwick-
lung . Diese beschränkt sich nun über-
wiegend auf die »Verabredung« von Bil-
dungsstandards und dessen Evaluation. 
(Vgl. Zymek)  

»Aber damit werden die konkreten Kon-
kurrenzverhältnisse zwischen Schulen, 
Schulträgern und Gemeinden verdrängt 
und die Bearbeitung der sozialen Folgen 
für die Verlierer in diesem Wettbewerb ei-
nigen Schulen und den lokalen Behörden 
aufgebürdet.«                (Zymek 89) 

Mögliche Wettbewerbssituationen zwi-
schen einzelnen (allgemeinbildenden) 
Schulen werden von zahlreichen re-
gionalen und lokalen Gegebenheiten 
bedingt. Die Anzahl der Schulen ei-
ner Region und eines Ortes sowie die 
hier vorherrschende Angebotsvoll-
ständigkeit an Schulformen haben ei-
nen Einfluss auf regionale und lokale 
Wettbewerbsbedingungen. In diesem 
Zusammenhang sind »heute sicher in 
erster Linie« die Ortsgröße sowie bil-
dungspolitische Entscheidungen auf 
Landes- und kommunaler Ebene zu be-

rücksichtigen. Das Spektrum an Schul-
formen in einem Ort oder einer Region 
ist zudem abhängig von der »Zulas-
sung von Gesamtschulen als vierter 
Regelform des Schulsystems in der 
Landesgesetzgebung« (Zymek 89) und der 
lokal sehr heterogenen Ausprägung 
von Bestrebungen eines Ausbaus die-
ser Schulform als Teil des kommuna-
len Sekundarschulangebots. Dieser Zu-
sammenhang ist ebenfalls übertragbar 
auf eine mögliche Konkurrenzsituati-
on bezüglich Schulformen unter nicht-
staatlicher Trägerschaft wie z.B. kon-
fessionellen Grund- und Hauptschulen, 
privaten Ersatzschulen, Waldorfschulen 
und »Reformschulen«. Diese sind eben-
falls von einer staatlichen Förderung auf 
Basis landespolitischer Entscheidungs-
prozesse und von einer Unterstützung 
durch »örtliche Initiativen« abhängig. 
Ein weiterer kommunalpolitischer As-
pekt der Beeinflussung einer möglichen 
regionalen und lokalen Konkurrenz um 
potenzielle Schüler stellt die individu-
elle Festlegung von »Schuleinzugsbe-
reichen« bzw. »Zügigkeiten« einzelner 
Schulen dar. Innerhalb einer Stadt oder 
eines Ortes kann es somit zu einer Defi-
nition spezifischer Einzugsbereiche be-
stimmter Schulen oder einer Freigabe 
der Schulwahl für das gesamte Stadt- 
oder Ortsgebiet kommen. Ebenfalls in 
den Kommunen können Zügigkeiten 
einzelner oder aller Schulen beschränkt 
werden. Vor diesem Hintergrund entwi-
ckeln sich die Bedingungen einzelner 
Schulen für eine mögliche An- bzw. Ab-
werbung potenzieller Schüler.  
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»Die kommunalen Schulmärkte sind je-
weils spezifisch regulierte Märkte.« 

(Zymek 90)

Der Ort, an dem eine Schule lokalisiert 
ist, stellt einen weiteren zentralen Ein-
fluss auf die Gegebenheiten einer mög-
lichen Konkurrenzsituation zwischen 
einzelnen Schulen um Schüler dar. In 
diesem Zusammenhang können Stand-
orte in kleineren Gemeinden, Stadttei-
len im Randbereich von Städten oder 
Vororten als vorteilhaft bezeichnet wer-
den. Es ist darüber hinaus möglich, dass 
der Standort einer Schule verantwort-
lich für eine schulische Konkurrenzlo-
sigkeit ist. Dagegen müssen Schulen, 
welche z.B. im Zentrum einer Stadt oder 
in einem Ballungsraum lokalisiert sind, 
meist mit zahlreichen anderen Schulen 
um potenzielle Schüler konkurrieren. 
Folglich ist vor allem im »Kernbereich« 
von Großstädten ein Verteilungswett-
bewerb um Schülerzahlen, der für ein-
zelne Schulen ebenfalls existentielle 
Relevanz erhalten kann, möglich. Hier 
konkurrieren nicht selten mehrere Schu-
len der gleichen Schulform um mög-
lichst hohe Einschulungszahlen.
 Unter einer historischen Perspekti-
ve können die Gymnasien vieler Städte 
auf eine lange Schultradition verwei-
sen. Sie waren früher meist die alleini-
ge Bildungseinrichtung einer Stadt und 
konnten demnach unter Ausschluss ei-
nes Verweilungswettbewerbs Schüler 
aus dem gesamten Stadtgebiet, teilwei-
se sogar aus dem »weiteren Umfeld« 
rekrutieren. Während der 70er und 80er 

Jahre kam es schließlich zu einer Errich-
tung von Gymnasien in den Stadtteilen, 
die bisher keine schulischen Angebo-
te im gymnasialen Bereich vorweisen 
konnten. Folglich entwickelte sich ein 
Verteilungswettbewerb, in dem die 
traditionsreichen Institutionen einen 
Großteil ihrer bisherigen Schülerschaft 
verloren. (Vgl. Zymek)

»Es sind diese Gymnasien, die in der histo-
risch neuen Konkurrenzsituation durch be-
sondere curriculare Profile weiterhin eine 
Schülerschaft aus dem ganzen Stadtgebiet 
und dem Umland anzuziehen versuchen, 
die also in ihrer besonderen Wettbewerbs-
situation zu pädagogischen Innovationen 
gezwungen sind.«                    (Zymek 90, 91)

Es muss jedoch betont werden, dass 
eine verschärfte Wettbewerbssituati-
on zwischen einzelnen Bildungsein-
richtungen keinesfalls »automatisch« 
schulische Innovationsprozesse oder 
eine gesteigerte Angebotsvielfalt nach 
sich ziehen. In der Regel ist es genau 
umgekehrt:  

»Die Konkurrenzsituation führt zu ›Imitati-
onslernen und Rivalitätsdruck‹« (Zymek 91)

Aufgrund eines erhöhten Konkurrenz-
drucks kommt es vermehrt zu einer 
schulischen Orientierung an der Kon-
kurrenz, anstatt die Schüler und ihre 
Bedürfnisse im Zentrum der Aufmerk-
samkeit zu halten. Aus diesem Verhal-
ten der Schulen resultiert ein »Prozess 
der Angleichung«. Diese Konkurrenzsi-
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tuation, die u.a. durch den schulischen 
Standort, das Schulrecht, bildungspoli-
tische Handlungsstrategien der Länder 
und Kommunen sowie den »urbanen 
Strukturwandel« bedingt wird, erfährt 
durch die »spezifische soziale Struktur 
des Umfelds« einer Schule eine weite-
re »entscheidende« Verzerrung. Jeder 
Ort oder Stadtteil weist bestimmte so-
zioökonomische Bedingungen auf, wel-
che bezüglich der Entwicklungschancen 
einer Schule vor- oder nachteilhaft sein 
können. Ist eine Schule in einem sozial 
priviligierten Stadtteil oder Vorort loka-
lisiert, ergeben sich daraus »ohne be-
sondere Anstrengungen« schulische 
Atraktivitäts- und Qualitätsvorteile, die 
von Schulen an Standorten mit ausge-
prägten »Belastungsfaktoren« nicht er-
reichbar sind. (Vgl. Zymek)

»Im privilegierten Sozialraum einer Schu-
le sind ökonomische, soziale und kultu-
relle Qualitäten konzentriert, die sich ge-
genseitig verstärken.«             (Zymek 91)

Die Verteilungskonkurrenz zwischen 
den einzelnen Schulformen wurde in 
den letzten Jahrzehnten vor allem durch 
den »sozialstrukturell[en] und demogra-
fischen Wandel« verstärkt. Die Verände-
rungen verursachten einschneidende 
Struktur- und Funktionsanpassungen 
unter den Sekundarschulformen. Diese 
Situation findet eine weitere Verschär-
fung durch eine gesteigerte Konkur-
renzfähigkeit der Schulen in der »en-
geren und weiteren Umgebung« von 

Großstädten. Ehemals ländliche Räume 
haben sich zu »suburbanen Räumen« 
entwickelt. Die hier lokalisierten Ge-
meinden weisen nun eine wirtschaft-
liche Struktur von Klein- und Mittel-
standsunternehmen auf und dienen in 
großem Umfang als Wohnort von Berufs-
pendlern. Solche Gemeinden beinhal-
ten für die dortigen Schulen »günstige 
Entwicklungschancen«, welche die in 
Großstädten »oft« übersteigen. (Vgl. Zymek)

»In den größeren [...] Gemeinden des 
suburbanen Raumes sind inzwischen 
vielerorts eine Infrastruktur und ein dif-
ferenziertes Bildungsangebot entwickelt 
worden, das den großstädtischen Struk-
turen in nichts nachsteht.«       (Zymek 92)

Allerdings sind auch die Schulen in die-
sen Gemeinden einem Konkurrenzdruck 
ausgesetzt, der vor allem auf die Be-
völkerung und dessen Mobilität zurück 
zu führen ist. Diese Menschen prakti-
zieren die Mobilität zwischen Wohnort 
und Arbeitsplatz als »Lebensform« und 
sind folglich bereit, über die Grenzen 
der jeweiligen Gemeinde des Wohnorts 
hinaus, die bestmöglichen Bildungsbe-
dingungen für ihre Kinder zu suchen. 
In diesem Zusammenhang werden bil-
dungspolitische Bemühungen im subur-
banen Raum heute von einer »Standort-
konkurrenz« der Gemeinden und einer 
schulischen Konkurrenz um die Kinder 
einer »regional mobilen Wohnbevölke-
rung« umfangreich bedingt. 
Desweiteren ist eine existenzielle Ge-
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fährdung der Hauptschule als Schul-
form zu erkennen. Ursächlich hierfür 
sind zwei »generelle Trends«: der seku-
lare Rückgang der Geburtenzahlen für 
Deutschland und der Akzeptanzrück-
gang gegenüber der Hauptschule als 
Sekundarschulform. Aus diesem Grund 
beinhalten bildungspolitische Strate-
gien der Schulentwicklung zahlreicher 
Bundesländer mit steigender Tendenz 

eine Zusammenführung von Haupt- und 
Realschulen. In der Folge bilden sich 
zweigliedrige Schulsysteme heraus, 
dessen neue Schulformen differente 
Bezeichnungen aufweisen57. In den Bun-
desländern, in denen bildungspolitisch 
weiterhin auf eine Dreigliedrigkeit des 
Schulsystems gesetzt wird, »erzwingt 
der demographische und sozialstruk-
turelle Wandel eine Transformation von 
Struktur und Funktionen des Systems« 
(Zymek 94). Diese Situation wird darüber hi-
naus durch die beschriebene kommuna-
le Standortkonkurrenz verstärkt. (Vgl. Zymek)
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Der in diesem Unterkapitel beschrie-
bene Entwicklungsprozess lässt erken-
nen, welche Konkurrenzverhältnisse 
zwischen einzelnen Schulen und ver-
schiedenen Schulträgern zukünftig zu 
erwarten sind. Aufgrund eines absehba-
ren Wirkungsbestands einiger Einflüsse 
über die nächsten Jahre und Jahrzehnte 
hinaus, die für den beschriebenen Pro-
zess verantwortlich sind, wird nun

»nach vielen Jahrzehnten des dynami-
schen Schulsystemausbaus [...] ein Rück-
bau der lokalen und regionalen  Schul-
angebotsstrukturen konfliktreich zu lösen 
sein«           (Zymek 94-95)

Dieser Rückbau wird die bildungspo-
litischen Bemühungen der Kommunen 
grundsätzlich vor große Herausforde-
rungen stellen und stetige Schulschlie-
ßungen »unausweichlich« notwendig 
machen. Größere Kommunen werden 
trotz eines nötigen Rückbaus weiterhin 
in der Lage sein, das komplette Schul-
formspektrum anbieten zu können. 

Dies wird jedoch mit »schwierigen kom-
munalpolitischen Konflikten in jedem 
einzelnen Fall« (Zymek 95) verbunden sein. 
Für eine kommunalpolitische Entschei-
dungsfindung bezüglich der Schließung 
bestimmter Schulen werden neben 
»kommunalpolitischen Kräfteverhält-
nissen« auch »pragmatische Gesichts-
punkte«58 eine wichtige Rolle spielen. 
Besonders große Probleme werden die-
se Entwicklungen allerdings für Schul-
systeme kleinerer Gemeinden bedeu-
ten, da es hier häufig jeweils nur eine 
Schule jeder Schulform, ein unvollstän-
diges Schulangebot oder ausschließlich 
das Pflichtangebot der Hauptschule 
gibt. (Vgl. Zymek)

»Angesichts solcher Konkurrenzverhält-
nisse zwischen Schulen und Schulträgern 
in konkreten geographischen und sozi-
alen Räumen erscheint das Modell der 
Quasi-Märkte und die damit verbundene 
Forderung nach Wettbewerb zwischen 
Schulen als abstrakt und realitätsfern.« 

(Zymek 96)
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49

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts: BVerfGE 34, 165 (183), BVerfGE 34, 165 (184): 

»Der Staat darf daher durch schulorganisatorische Maßnahmen nie den ganzen Werdegang 

des Kindes regeln wollen. Seine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der Ergebnisse der Bildungs-

forschung bildungspolitische Entscheidungen zu treffen und im Rahmen seiner finanziellen 

und organisatorischen Möglichkeiten ein Schulsystem bereitzustellen, das den verschiedenen 

Begabungsrichtungen Raum zur Entfaltung läßt, sich aber von jeder ›Bewirtschaftung des Bega-

bungspotentials‹ freihält.« 

Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland Pfalz: »Regionale Schule«; Sachsen: »Mittelschule«; 

Thüringen: »Regelschule«; Sachsen- Anhalt: Sekundarschule; Brandenburg, Bremen: »Oberschule«

Saarland: »Erweiterte Realschule«, Schleswig-Holstein: »Gemeinschaftsschule« (Zymek 94)

»Schulgebäude, Eignung für den Ausbau von Ganztagsangeboten, Altersstruktur der Lehrkräfte 

und der Schulleitung, Schule als kulturelles Stadtteilzentrum« (Zymek 95)
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Auf Basis der Betrachtungen dieser Ar-
beit bin ich zu der Erkenntnis gelangt, 
dass sich die Entwicklung eines visu-
ellen Erscheinungsbildes für die »Gro-
ße-Stadtschule, Geschwister-Scholl-
Gymnasium« nach den Grundsätzen 
der Tranzparenz und einer Vermeidung 
schulischer Konkurrenz richten sollte. 
Es ist zu erkennen, dass es durchaus 
sinnvoll sein kann, für eine Schule in 
staatlicher Trägerschaft ein Logo zu 
entwickeln. Diesbezüglich sollte es 
identitätsstiftend sein und eine Wie-
dererkennung sicherstellen. Der Cha-
rakter der Logogestaltung sollte nicht 
primär einer Platzierung innerhalb eines 
Bildungsmarktes dienen. Es ist erstre-
benswert ein Zeichen zu schaffen, dass 
auf Elemente des Zeitgeists weitgehend 
verzichtet. Die spezifische Kommunika-
tion der Schule im Bezug auf ihre histo-
rische und schultypische Identität steht 
dagegen im Mittelpunkt der Gestal-
tungsarbeit. Meine Herangehensweise 
schließt die Auffassung ein, dass Logos, 
Zeichen oder Signets durch das weitere 
Erscheinungsbild und das Verhalten des 
Unternehmens, der Institution, Organi-
sation oder Person für das es geschaffen 
wurde geprägt und mit »Leben« erfüllt 
wird. Die inhaltlichen Kommunikations-
potenziale eines Logos werden in die-
sem Zusammenhang häufig überschätzt. 
Bildet diese Einschätzung eine Grund-
lage der Gestaltungsarbeit, schadet 
das meist der Funktionsfähigkeit des 
Zeichens als strategisches Element ei-
nes visuellen Erscheinungsbildes. Der 
Charakter eines zu entwickelnden Er-

scheinungsbildes nach dem Vorbild 
eines Corporate Designs und dessen 
Kommunikationsstrategien beinhalten 
demnach einen weitaus umfangreiche-
ren Wirkungshorizont. Wie bereits be-
züglich des Logos beschrieben wurde, 
soll das Erscheinungsbild der Schule 
nicht primär einer Platzierung innerhalb 
eines Bildungsmarktes dienen. Dies ist 
zwar nötig, soll jedoch mit hilfe einer 
explizit zurückhaltenden Strategie er-
folgen. Das vorgesehene Konzept des 
Erscheinungsbilds der Schule sieht eine 
Ausrichtung nach innen und außen vor, 
wobei der Schwerpunkt dieser auf einer 
Kommunikation nach innen liegt. Hier-
bei sollen die Lehrer der Schule u.a. in 
ihrer Vermittlung, was Schule und Bil-
dung ausmacht und welche Bedeutung 
ihr über eine ökonomische Perspektive 
hinaus zukommt, unterstützt werden. 
Es soll Tranzparenz und Motivation ge-
schaffen und die Identifikation mit der 
Schule gestärkt werden. In diesem Zu-
sammenhang spielt die Kommunikation 
der Entwicklungsgeschichte der Schule 
und dessen spezifische Charakteristika 
vor allem in Richtung der Schüler eine 
wichtige Rolle. Auf Basis der bildungs-
politisch gewollten Eigenverantwort-
lichkeit schulischer Arbeit, kann das 
Konzept des Erscheinungsbilds, der 
Schule helfen, ihr Profil klar zu kommu-
nizieren und somit für die Rezipienten 
zu schärfen. Viele dieser Aspekte gelten 
ebenfalls für die Kommunikation nach 
aussen, die durch eine Herausstellung 
bestimmter schulischer Qualitäten er-
gänzt werden kann. Im Zentrum der 
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Kommunikationsstrategie des Erschei-
nungsbildes soll allerdings eine Kom-
munikation nach innen und zwischen 
allen am Bildungsprozess Beteiligten 
stehen.





Literaturverzeichnis



CLXIV

Literaturverzeichnis

A 

B 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

D

•

•

Attac (Attac Gruppe Wismar), (Hg.): »Gats - ist Bildung Ware oder Staatsaufgabe?«, Reader zur 

gemeinsamen Konferenz von Attac Wismar, dem Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Wismar, 

der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft und der Rosa-Luxenburg-Stiftung, Wismar, 

2004 verwendete Arbeiten:

01. Hachfeld, David: »Wie Bildung zur Ware wird«

02. Hachfeld, David: »GATS, die schöne neue Welt der Dienstleistungen«

03. Dürmeier, Thomas/lpsen, Christine: »Unsere Bildung mit dem Rücken zur Wand«

04. Kleine-Brockhoff, Thomas: »Das Philadelphia-Experiment«

Bauer Michael et. al.: »Wirtschaft heute«, Bonn 2009 

BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.): »Den Weltmarkt für Dienstleistungen öffnen: 

Neuer Schwung für die GATS-Verhandlungen«, Berlin 2005

Beck (Ulrich Beck): »Was ist Globalisierung?« Frankfurt a.M. 1997

Bethge Horst: »Kriese des Bildungssystems: Privatisierung als Ausweg?« In: Elke Renner, Erich 

Ribolitis,  Johannes Zuber: »Wa(h)re Bildung – Zurichtung für den Profit«, 2004

BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (Hg.): Expertise »Zur Entwicklung nationaler    

Bildungsstandards«, Bonn, Berlin 2007, (unveränderter Nachdruck 2009) 

Borchardt Knut: »Globalisierung in historischer Perspektive«, München 2001

BPB (Bundeszentrale für politische Bildung), (Hg.): »Aus Politik und Zeitgschichte«, Bonn 2005 

Darin der Philosoph und wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung der Johann 

Wolfgang Goethe Goethe-Universität in Frankfurt a. M. Dr. Martin Hartmann: »Das Unbehagen an 

der Gesellschaft« 

BRIT School A: www.brit.croydon.sch.uk/page/?title=Mission+Statement&pid=189 

(02.01.2011, 18:56 Uhr)

BRIT School B: www.brit.croydon.sch.uk/page/?title=The+School&pid=2 

(05.12.2010, 13:17 Uhr)

BRIT School C: www.brit.croydon.sch.uk/page/default.asp?title=Home&pid=1 

(05.12.2010, 15:45 Uhr)

Butterwegge Christoph: »Krise und Zukunft des Sozialstaates«, Wiesbaden 2006, 

(3. erweiterte Auflage)

BverwG 2 WD 14.04: Ausschnitt aus dem Urteil des 2. Wehrdienstsenats des Bundesverwaltung-

gerichts vom 21.06.2005 

Deutsches PISA-Konsortium (Hg.): PISA 2000. »Ein differenzierter Blick auf die Länder der 

Bundesrepublik Deutschland«. Opladen 2003

DFES (Department for Education and Skills): www.standards.dfes.gov.uk/literacy/publications

(05.11.2010, 19:03 Uhr)

Dickhaus Barbara, Christoph Scherrer: »Gutachten zu den potentiellen Auswirkungen der aktuellen 

GATS-Verhandlungen sowie der europäischen Dienstleistungsrichtlinie auf den Bildungssektor in 

Deutschland«, FB Gesellschaftswissenschaften Universität Kassel, Kassel 2006 



CLXV

Literaturverzeichnis

F 

•

G 

•

•

H

•

•

•

•

I

•

•

•

•

Fritz Thomas, Christoph Scherrer: »GATS: Zu wessen Diensten? - Öffentliche Aufgaben unter 

Globalisierungsdruck«, Hamburg 2002

FM NRW (Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen): www.ppp.nrw.de./index.php 

(07.11.2010, 13:17 Uhr) 

GATS (General Agreement on Trade in Services): Artikel 1 – »Geltungsbereich und Begriffsbe-

stimmung« (Auszug), im Amtsblatt der EU: »Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit 

Dienstleistungen«

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A1223%2816%29:DE:HTML 

(03.11.2010, 10:25 Uhr)

GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): 

http://www.gew-bw.de/Hoffnungstraeger_Bildungsstandards.html (07.01.2011, 11:09 Uhr)

GG: (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland): im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-

nummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch das Gesetz vom 21. Juli 

2010 (BGBl. I S. 944) geändert worden ist«

heise (heise online): »Frankreich: Laptop-Projekt an Schulen gilt als gescheitert«, 28.08.2009        

www.heise.de/newsticker/meldung/Frankreich-Laptop-Projekt-an-Schulen-gilt-als-gescheitert-753681.html, 

(12.12.2010, 10:19 Uhr)

Herder Johann Gottfried von: »Nach Einführung einer Schulverbesserung« in »J.G. von Herder‘s 

ausgewählte Werke«, Stuttgart und Tübingen 1844

Hirsch-Kreinsen Hartmut: »Lohnarbeit«, in: Andrea Maurer (Hg.):»Handbuch der Wirtschaftssozio-

logie«, Wiesbaden 2008 

Humboldt Wilhelm von: »Bericht der Sektion des Kultus und Unterrichts  an den König«, Dezem-

ber 1809, in Andreas Flitner und Klaus Giel: »Werke in Fünf Bänden«, Band 4, Darmstadt 1993 

(unveränderte 4. Auflage)

Humboldt Wilhelm von: »Bildung und Sprache - Wie weit darf sich die Sorgfalt des Staates um 

das Wohl seiner Bürger erstrecken?«, Paderborn 1985

IFS (Institut für Schulentwicklungsforschung): http://www.ifs-dortmund.de/35.html 

(08.01. 2011, 16:42 Uhr)

INSM A (Initiative neue soziale Marktwirtschaft): www.insm-bildungsmonitor.de/2010_faq.html 

(09.12.2010, 22:08 Uhr)

INSM B (Initiative neue soziale Marktwirtschaft): www.insm-bildungsmonitor.de/spc_index.html 

(10.12.2010, 09:15 Uhr)

IQB A: (Institut für Qualitätsentwicklung): www.iqb.hu-berlin.de/institut 

(07.01.2011, 10:16 Uhr)

IQB B: (Institut für Qualitätsentwicklung): www.iqb.hu-berlin.de/institut/Grndung 

(07.01.2011, 10:14 Uhr)

IQB C: (Institut für Qualitätsentwicklung): www.iqb.hu-berlin.de/institut/ziele (07.01.2011, 10:12 Uhr)



CLXVI

Literaturverzeichnis

K 

•

•

•

•

•

M

N

O

•

P

R

•

•

•

S

•

•

Kant Immanuel: »Über Pädagogik«, Königsberg 1803 

Klieme Eckhard et al.: Expertise »Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards«, Bonn, Berlin 2007, 

(unveränderter Nachdruck 2009)

KMK (Kultusministerkonferenz): www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-schulen/iqb.html  

(07.01.2011, 10:05 Uhr)

KMK und BMBF: Im Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundes-

republik Deutschland und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Autorengruppe 

Bildungsberichterstattung: »Bildung in Deutschland 2010«

Kreft Jesco: »Ökonomische Bedeutung von Bildung« in »Gewerkschaften und Spitzenverbände 

der Wirtschaft als bildungs politische Akteure«, Wiesbaden 2006

Krautz Jochen: »Ware Bildung«, München 2007

Mertes Klaus, Johannes Siebner: »Schule ist für Schüler da«, Freiburg 2010 

Nohl Herman: »Handbuch der Pädagogik«, »Die Theorie und die Entwicklung des Bildungswesens« 

(1933), Weinheim 1966

OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Berlin Centre): 

www.oecd.org/document/20/0,3343,de_34968570_39907066_39648148_1_1_1_1,00.html

(08.12.2010, 18:24 Uhr) 

Ofsted Inspection report: »BRIT School for Performing Arts and Technology”, London 2008 

Pestalozzi Johann Heinrich: »Die Abendstunde eines Einsiedlers« in Heinrich Burgwardt: »Ein 

Buch für Eltern und Lehrer, besonders für Mütter«, Altona 1846     

Ribke Juliane: »Üben & Musizieren«, »Anwerfen – Motivation als Motor des Instrumentalunter-

richts«, Mainz 2000

Rollka Bodo et al.: »Kommunikationsinstrumen Menschenbild«, Wiesbaden 2011

Rosa Hartmut: »Kritik der Zeitverhältnisse« in »Was ist Kritik« von Rahel Jaeggi

Röhner Charlotte: »Europäisierung der Bildung – Konsequenzen und Herausforderungen für die 

Grundschulpädagogik« in »Europäisierung der Bildung«, Wiesbaden 2009 

Schubert Klaus, Martina Klein: »Das Politiklexikon«, Bonn 2006

SchulG Berlin: Schulgesetz für das Land Berlin (Schulgesetz - SchulG): § 1, »Auftrag der Schule 

und Recht auf Bildung und Erziehung, Anwendungsbereich Auftrag der Schule.«, Berlin 2004

Spiegel (Spiegel-Online): »US-Schulen schwören Computern ab«, 08.05.2007

www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,481086,00.html (11.12.2010, 16:17 Uhr)



CLXVII

Literaturverzeichnis

•

 

•

•

T

•

•

•

•

U

•

Statista A: »Entwicklung der öffentlichen Bildungsausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden 

von 1995 bis 2010 in Milliarden Euro«

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2526/umfrage/entwicklung-der-oeffentlichen-

bildungsausgaben/ (06.11.2010, 16:50 Uhr) 

Diese Statistik basiert auf Datenen des Bildungsfinanzberichts 2009 des  Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung und der Kultusministerkonferenz.

Statista B: »Konsumausgaben der privaten Haushalte in Deutschland für das Bildungswesen 

zwischen 2001 und 2009 in Milliarden Euro«

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/161561/umfrage/konsumausgaben-privater-haus-

halte-in-deutschland-fuer-bildung/, (06.11.2010, 19:26 Uhr) 

Diese Statistik basiert auf Daten des Statistischen Bundesamts, Statistisches Jahrbuch 2010.

Sueddeutsche Zeitung (sueddeutsche.de): »Ausspioniert vom Schulcomputer«, 27.04.2010

http://sueddeutsche.de/karriere/skandal-um-versteckte-webcams-ausspioniert-vom-schulcompu-

ter-1.934718 (12.12.2010, 12:14 Uhr)

taz (taz.de): »Das surfende Klassenzimmer«, 05.08.2008

www.taz.de/1/zukunft/wissen/artikel/1/das-surfende-klassenzimmer/ (12.12.2010, 11:55 Uhr)

The World Bank A: »Education for the Knowledge Economy”, 2009 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK:20161496~m

enuPK:540092~pagePK:148956~piPK216618~theSitePK:282386,00.html (04.11.2010, 15:09 Uhr)

The World Bank B: »World Bank Education Strategy”, 2010 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK:20262538~m

enuPK:282402~pagePK:148956~piPK216618~theSitePK:282386,00.html (04.11.2010, 15:32 Uhr)

The World Bank C: «World Bank Education Strategy 2020 - Draft Executive Summary

http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/ESSU/4632921269917617150/69

154241279137061297/WB_Education_Strategy_Executive_summary_For_Consultations_Pha-

se_II.pdf (04.11.2010, 15:37 Uhr)

Titel Thesen Temperamente: Beitrag »School of Pop« vom 07.11.2010, Bayerisches Fernsehen (BR), 

die gesamte Sendung findet sich auf der DVD im Anhang

UNRIC (Reginales Informationszentrum der vereinigten Nationen für Westeuropa): 

»Allgemeine Erklärung der Menschenrechte«, http://www.unric.org/de/menschenrechte/16,

(02.11.2010, 10:25 Uhr)

Universität Bielefeld »Die Gesellschaft und ihre Reichweite – Wie zwingend ist die Weltgesell-

schaft« Eine  Tagung des Instituts für Weltgesellschaft der Fakultät für Soziologie der Universität 

Bielefeld und der Zeitschrift für Soziologie vom 28. - 30.11. 2002

http://www.uni-bielefeld.de/soz/iw/veranstaltungen/events/gesellschaft_reichweite.html 

(27.11.2010, 21:33 Uhr)



CLXVIII

Literaturverzeichnis

U

V 

W

•

•

•

•

•

•

•

Y

Z

•

Universität Bochum (Hg.): »Der Reader - Texte zu GATS und Studiengebühren - Education not for sale” 

http://euforthepeople.tripod.com/gats-reader-deutsch.pdf (06.11.2010, 16:37 Uhr) verwendete Arbeiten: 

01. Heinemann, Karl-Heinz: »Hohelied auf den ganz und gar freien Bildungsmarkt«

02. Ribolits, Erich: »Uni neu denken - Weltoffen statt Weltklasse«

03. Lohmann, Ingrid: »Steter Tropfen höhlt den Stein«

Verf NRW (Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen): »Artikel 7, Dritter Abschnitt - Schule, 

Kunst und  Wissenschaft, Sport, Religion und Religionsgemeinschaften«, 1950

Weinert Franz Emanuel: »Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene  

Selbstverständlichkeit« in »Leistungsmessungen in Schulen«, Weinheim und Basel 

(2. unveränderte Auflage 2002)

Wikipedia A: http://de.wikipedia.org/wiki/Bildung (21.11.2010, 11:37 Uhr)

Wikipedia B: http://de.wikipedia.org/wiki/Bildungstheorie (21.11.2010, 11:51 Uhr)

Wikipedia C: http://en.wikipedia.org/wiki/National_Curriculum_assessment (10.12.2010, 18:22 Uhr)

Wikipedia D: http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeines_ Abkommen_%C3%BCber_den_Handel_mit_

Dienstleistungen (05.11.2010, 15:01 Uhr)

Wikipedia E: http://de.wikipedia.org/wiki/Testindustrie (17.11.2010, 21:17 Uhr)

Wikipedia F: http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Klemm (09.01.2011, 12:46 Uhr) 

Wörgötter Irene: »GATS und die Zukunft des Social-Profit-Sektors« in »GATS und Soziale Arbeit«, 

Münster 2004

Wrigley Terry: «Another school is possible”, London 2006

Yalcin Gülsan, Christoph Scherrer (Hg.): »Gutachten für die Max-Traeger-Stiftung, GATSVerhand-

lungsrunde im Bildungsbereich«, Universität Gh Kassel 2002

ZEIT ONLINE: www.zeit.de/gesellschaft/schule/2010-11/qualitaetspaket-schulen-berlin 

(29.11.2010, 11:31 Uhr)  

Zymek Bernd: »Wettbewerb zwischen Schulen als Programm und Wettbewerb als Struktur des 

Schulsystems« in »Steuerungsprobleme im Bildungswesen«, Wiesbaden 2009







Anhang



CLXXII

Anhang

Im Spannungsfeld veränderter Rahmenbedingungen – Demografische Entwicklung

»Der demografische Wandel wird für das Bildungswesen weitreichende Auswirkungen haben: Die für  

Kindertageseinrichtungen, Schule, Berufsbildung und Hochschule relevante Altersgruppe der unter 

30-Jährigen wird von 25,5 Millionen auf 21,3 Millionen im Jahr 2025 zurückgehen. Damit wird sich die 

Gesamtzahl der Bildungsteilnehmer (einschließlich Kindertagespflege), die sich 2008 auf insgesamt 

16,7 Millionen belief, bis 2025 um 2,6 Millionen und damit um 15% verringern. Die Bevölkerung im 

Erwerbsalter wird bis 2025 von 54,1 Millionen um 10% auf 48,8 Millionen zurückgehen. Zugleich 

wird die Altersgruppe derjenigen, die 65 Jahre und älter sind, von 16,7 Millionen im Jahr 2008 auf 

20,2 Millionen bzw. um 21% im Jahr 2025 anwachsen. Diese Veränderungen in der Altersstruktur 

der Bevölkerung werden sich in der gleichen Tendenz und teilweise noch verstärkt über 2025 hinaus 

fortsetzen. Sie beinhalten Herausforderungen und Chancen für das Bildungswesen, die im Rahmen 

einer vertiefenden Analyse zu den Perspektiven des Bildungswesens im demografischen Wandel in 

diesem Bericht (Kapitel H) analysiert wurden.« (KMK und BMBF 06)

Langfristige Bevölkerungsentwicklung: Aufschluss über die künftige Zusammensetzung der Bevöl-

kerung gibt die koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung , die alle drei Jahre durch die amtliche 

Statistik durchgeführt wird. Verschiedene Einflussfaktoren wie die Geburtenhäufigkeit , die Lebens-

erwartung und der durch Zu- und Fortzug erreichte Wanderungssaldo gehen in die Berechnung ein. 

Es werden mehrere Varianten berechnet, die auf unterschiedlichen Annahmen hinsichtlich der Ent-

wicklung der Einflussfaktoren beruhen. In diesem Bericht wird die derzeit aktuelle 12. koordinierte 

Bevölkerungsvorausberechnung in der Basisvariante verwendet. Die Basisvariante geht davon aus, 

dass Frauen weiterhin im Durchschnitt 1,4 Kinder bekommen, so dass die Anzahl der neugeborenen 

Kinder auch in Zukunft sinken wird. Gleichzeitig wird ein Anstieg des Gebäralters um 1,6 Jahre bis zum 

Ende des Prognosezeitraums 2060 unterstellt. Der aktuelle Trend des ansteigenden Lebensalters wird 

fortgeschrieben. Von diesen Randbedingungen ausgehend ergibt sich, dass in Zukunft immer weniger 

junge Menschen einem immer größeren Anteil älterer gegenüberstehen werden. Im Jahr 2060 wird 

die Anzahl der Personen in der Erwerbsphase (15 bis unter 65 Jahre) um rund ein Drittel kleiner als 

2008 und die Altersstruktur insgesamt homogener sein. Die Jahrgangsstärken der nachwachsenden 

Generationen nehmen langsam weiter ab. 2060 ergibt sich eine Altersstruktur, bei der die stärksten 

Jahrgänge in der Gruppe der 70- bis 75-Jährigen zu finden sind. In der Bevölkerungszusammensetzung 

ist das Verhältnis zwischen Männern (49%) und Frauen (51%) relativ ausgeglichen. Im Gegensatz zur 

Entwicklung in Deutschland ist in den anderen von der UN so genannten entwickelten Regionen bis 

2035 mit einem Bevölkerungsanstieg zu rechnen, der sich dann allmählich umkehrt. In den am wenigs-

ten entwickelten Regionen wird sich wiederum die Bevölkerung bis 2050 mehr als verdoppelt haben. 
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Geburtenentwicklung: Die Anzahl der in Deutschland geborenen Kinder ist seit 1980 im Trend rückläu-

fig. Anfang der 1950er Jahre betrug die Geburtenhäufigkeit noch etwa 2,5 Kinder je Frau, fiel dann in 

den Folgejahren und liegt seit 1991 bei ca. 1,4. Während 1991 noch 830.000 Kinder geboren wurden, 

waren es im Jahr 2008 683.000, was einem Rückgang um 18% entspricht. Bleibt die Geburtenziffer 

weiterhin konstant, wird die absolute Anzahl der Geburten immer weiter zurückgehen und im Jahr 

2060 mit 465.000 nur noch etwas mehr als die Hälfte des Wertes von 1980 erreichen. Die Geburten-

entwicklung weist immer leichte Wellenbewegungen und Schwankungen auf. Die so genannte Baby-

Boomer-Generation aus den 1960er Jahren brachte ihre Kinder um 1990 zur Welt, und diese werden 

ihrerseits um 2020 zu einem leichten Anstieg der Geburten beitragen. Der augenfällige Rückgang der 

Geburten ab 1991 ist nahezu ausschließlich auf die Entwicklung in Ostdeutschland zurückzuführen. 

Der Einfluss auf die langfristige Entwicklung ist jedoch minimal. Sollte sich z. B. entgegen der Annahme 

der Basisvariante der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung die Geburtenziffer auf 1,6 

Kinder je Frau erhöhen, dann würde sich das Absinken der Geburtenzahlen entsprechend verlangsa-

men. Allerdings geht man erst ab einem Wert von etwa 2,1 Kindern je Frau davon aus, dass sich eine 

Gesellschaft zahlenmäßig selbst reproduziert. (KMK und BMBF 17) Von den im Jahr 2008 in Deutschland 

lebenden 20,9 Millionen Frauen im Alter von 16 bis 54 Jahren sind 58% Mütter, die übrigen sind (noch) 

kinderlos. Aus dem Ausland zugezogene Frauen haben mit 70% deutlich häufiger Kinder als Frauen, 

die in Deutschland zur Welt gekommen sind (56%). Davon haben zudem 70% der Zugewanderten 

mehr als ein Kind, während dies bei in Deutschland Geborenen knapp 62% sind. In beiden Gruppen 

haben die meisten Frauen zwei Kinder. In Ehen variiert die Kinderzahl in Abhängigkeit vom Erwerbs- 

und Migrationsstatus, Familieneinkommen, Bildungsstand und Alter der Frau. Ehefrauen, die älter als 

45 Jahre sind, haben überwiegend mehr Kinder, wenn sie einen Migrationshintergrund und einen 

niedrigen Bildungsstand aufweisen. Markante Effekte der finanziellen und der Erwerbssituation sowie 

des Migrationsstatus sind bei mittlerem und hohem Bildungsstand nicht festzustellen. Bei Frauen über 

45 Jahren, die in diesem Alter überwiegend ihren höchsten Bildungsstand erreicht und das erste Kind 

bekommen haben, war das Alter bei der Geburt des ersten Kindes umso höher, je höher ihr Bildungs-

stand ist. Das Alter bei der Geburt des ersten Kindes betrug 23,5 Jahre bei niedrigem Bildungsstand 

ohne abgeschlossene Berufsbildung und ohne (Fach-)Hochschulreife; im Durchschnitt 26,2 Jahre alt 

waren Frauen bei der Geburt des ersten Kindes, wenn sie einen Hochschul- oder anderen Abschluss 

im Tertiärbereich erworben hatten. 

Altersstruktur: Die Altersstruktur der Bevölkerung kann im Hinblick auf die Erwerbstätigkeit in Vorer-

werbs-, Erwerbs- und Nacherwerbsphase gegliedert werden. Bis 2060 verändert sich das Verhältnis 

von Personen in der Vorerwerbsphase (Kinder, Schülerinnen und Schüler) und Nacherwerbsphase (z. B. 

Rentner, Pensionäre) deutlich. Während der Anteil der Personen in der Vorerwerbs- und Erwerbsphase 

zurückgeht, nimmt der Anteil der Personen in der Nacherwerbsphase zu. Gegenwärtig befindet sich ein 

Fünftel der Bevölkerung in der Nacherwerbsphase. Bis 2060 steigt der Anteil auf ca. ein Drittel. Eine 

Verschiebung des Beginns der Nacherwerbsphase auf 67 Jahre erhöht den Anteil der Personen in der 
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Erwerbsphase im Jahr 2025 um 3%, im Jahr 2060 um 2,5%. Von den 15- bis unter 30-Jährigen waren 

im Jahr 2008 63% (9,05 Millionen) Erwerbspersonen. Bei den 30- bis unter 55-Jährigen sind dies 

88% (26,5 Millionen), bei der Gruppe der 55- bis unter 65-Jährigen noch knapp 60% (5,7 Millionen). 

Überträgt man diese Verhältnisse auf die Bevölkerung im Jahr 2060 und nimmt an, dass auch dann 

88% der 30- bis unter 55-Jährigen Erwerbspersonen sind, entspricht dies nur noch 16,1 Millionen 

Menschen. D.h. diese Gruppe umfasst dann weniger als zwei Drittel der Personen des Jahres 2008. Im 

Jahr 2008 unterscheidet sich die Altersstruktur der 15,6 Millionen Personen mit Migrationshintergrund 

erkennbar von derjenigen der Personen ohne. In der Gruppe der Migranten ist der Anteil der Kinder und 

Jugendlichen, verglichen mit der entsprechenden Gruppe der Personen ohne Migrationshintergrund, 

deutlich größer. Der Anteil der Personen in der Nacherwerbsphase ist merklich geringer. Ein überpro-

portional starker Zuwachs von Personen mit Migrationshintergrund ist in den letzten Jahren in den 

Ballungsräumen zu verzeichnen. Dort hat die Gruppe der unter 3-Jährigen mit Migrationshintergrund 

am stärksten zugenommen. Trotz eines hohen Ausgangsniveaus ist deren Anteil z. B. in Frankfurt seit 

2005 um 28 Prozentpunkte gestiegen und liegt jetzt bei 72% aller unter 3-Jährigen. In Frankfurt, 

München und Stuttgart haben inzwischen mehr als die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen unter 15 

Jahren einen Migrationshintergrund. (KMK und BMBF 18)

Bildungsgesetze und Landesverfassungen der 16 Bundesländer

Mecklenburg-Vorpommern: Verfassung des Landes, Artikel 15 (4) Das Ziel der schulischen Erziehung ist 

die Entwicklung zur freien Persönlichkeit, die aus Ehrfurcht vor dem Leben und im Geiste der Toleranz 

bereit ist, Verantwortung für die Gemeinschaft mit anderen Menschen und Völkern sowie gegenüber 

künftiger Generationen zu tragen. Schleswig-Holstein: Schulgesetz des Landes, Artikel 8 Einen Artikel 

zur Aufgabe von Bildung und Erziehung konnte ich in der Verfassung von Schleswig-Holstein nicht 

finden. Es wird unter Punkt 5 darauf verwiesen, dass alles nähere ein Gesetz regelt. Das Schleswig-

Holsteinische Schulgesetz vom 24. Januar 2007 definiert dabei im §4 »Bildungs- und Erziehungsziele« 

diese so: »(1) Der Auftrag der Schule wird bestimmt durch das Recht des jungen Menschen auf eine 

seiner Begabung, seinen Fähigkeiten und seiner Neigung entsprechende Erziehung und Ausbildung (...) 

sowie durch die staatliche Aufgabe, die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler auf ihre Stellung 

als Bürgerin und Bürger mit den entsprechenden Rechten und Pflichten vorzubereiten. (2) Es ist die 

Aufgabe der Schule, die geistigen, seelischen und körperlichen Fähigkeiten des jungen Menschen 

unter Wahrung des Gleichberechtigungsgebots zu entwickeln. Der Bildungsauftrag der Schule ist aus-

gerichtet an den im Grundgesetz verankerten Menschenrechten, den sie begründenden christlichen 

und humanistischen Wertvorstellungen und an den Ideen der demokratischen, sozialen und liberalen 

Freiheitsbewegungen. (3) Die Schule soll dem jungen Menschen zu der Fähigkeit verhelfen, in einer 

ständig sich wandelnden Welt ein erfülltes Leben zu führen. Sie soll dazu befähigen, Verantwortung 

im privaten, familiären und öffentlichen Leben zu übernehmen und für sich und andere Leistungen 
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zu erbringen, insbesondere auch in Form von ehrenamtlichem Engagement. Es gehört zum Auftrag der 

Schule, die jungen Menschen zur Teilnahme am Arbeitsleben und zur Aufnahme einer hierfür erforder-

lichen Berufsausbildung zu befähigen. (...) Die Schule soll Kenntnisse wirtschaftlicher und historischer 

Zusammenhänge vermitteln, Verständnis für Natur und Umwelt schaffen und die Bereitschaft wecken, 

an der Erhaltung der Lebensgrundlagen von Pflanzen, Tieren und Menschen mitzuwirken. (4) Die Schule 

soll die Offenheit des jungen Menschen gegenüber kultureller Vielfalt, den Willen zur Völkerverstän-

digung und die Friedensfähigkeit fördern. Sie soll den jungen Menschen befähigen, die Bedeutung der 

Heimat und der besonderen Verantwortung und Verpflichtung Deutschlands in einem gemeinsamen 

Europa sowie die Bedeutung einer gerechten Ordnung der Welt zu erfassen. Zum Bildungsauftrag der 

Schule gehört die Erziehung des jungen Menschen zur freien Selbstbestimmung in Achtung Andersden-

kender, zum politischen und sozialen Handeln und zur Beteiligung an der Gestaltung der Arbeitswelt 

und der Gesellschaft im Sinne der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.« Bremen: Verfas-

sung des Landes, Artikel 26, »Erziehung und Unterricht« Die Erziehung und Bildung der Jugend hat 

im wesentlichen folgende Aufgaben: 1. Die Erziehung zu einer Gemeinschaftsgesinnung, die auf der 

Achtung vor der Würde jedes Menschen und auf dem Willen zu sozialer Gerechtigkeit und politischer 

Verantwortung beruht, zur Sachlichkeit und Duldsamkeit gegenüber den Meinungen anderer führt und 

zur friedlichen Zusammenarbeit mit anderen Menschen und Völkern aufruft. 2. Die Erziehung zu einem 

Arbeitswillen, der sich dem allgemeinen Wohl einordnet, sowie die Ausrüstung mit den für den Eintritt 

ins Berufsleben erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten. 3. Die Erziehung zum eigenen Denken, 

zur Achtung vor der Wahrheit, zum Mut, sie zu bekennen und das als richtig und notwendig Erkannte 

zu tun. 4. Die Erziehung zur Teilnahme am kulturellen Leben des eigenen Volkes und fremder Völker.

5. Die Erziehung zum Verantwortungsbewußtsein für Natur und Umwelt. Berlin: Schulgesetz für das 

Land Berlin, § 1, »Auftrag der Schule und Recht auf Bildung und Erziehung, Anwendungsbereich Auftrag 

der Schule.« Einen Artikel zur Aufgabe von Bildung und Erziehung konnte ich in der Verfassung von 

Berlin nicht finden. Daher verweise ich hier auf das Schulgesetz des Landes. Auftrag der Schule ist es, 

alle wertvollen Anlagen der Schülerinnen und Schüler zur vollen Entfaltung zu bringen und ihnen ein 

Höchstmaß an Urteilskraft, gründliches Wissen und Können zu vermitteln. Ziel muss die Heranbildung 

von Persönlichkeiten sein, welche fähig sind, der Ideologie des Nationalsozialismus und allen anderen 

zur Gewaltherrschaft strebenden politischen Lehren entschieden entgegenzutreten sowie das staatliche 

und gesellschaftliche Leben auf der Grundlage der Demokratie, des Friedens, der Freiheit, der Menschen-

würde, der Gleichstellung der Geschlechter und im Einklang mit Natur und Umwelt zu gestalten. Diese 

Persönlichkeiten müssen sich der Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit bewusst sein, und 

ihre Haltung muss bestimmt werden von der Anerkennung der Gleichberechtigung aller Menschen, 

von der Achtung vor jeder ehrlichen Überzeugung und von der Anerkennung der Notwendigkeit einer 

fortschrittlichen Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse sowie einer friedlichen Verständigung 

der Völker. Dabei sollen die Antike, das Christentum und die für die Entwicklung zum Humanismus, zur 

Freiheit und zur Demokratie wesentlichen gesellschaftlichen Bewegungen ihren Platz finden. § 3 Bil-

dungs- und Erziehungsziele  1. Die Schule soll Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Werthaltungen 
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vermitteln, die die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, ihre Entscheidungen selbstständig 

zu treffen und selbstständig weiterzulernen, um berufliche und persönliche Entwicklungsaufgaben 

zu bewältigen, das eigene Leben aktiv zu gestalten, ver- antwortlich am sozialen, gesellschaftlichen, 

kulturellen und wirtschaftlichen Leben teil- zunehmen und die Zukunft der Gesellschaft mitzuformen. 

(Hervorhebungen durch Verfasser) 2. Die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen, 1. für sich und 

gemeinsam mit anderen zu lernen und Leistungen zu erbringen sowie ein aktives soziales Handeln 

zu entwickeln, 2. sich Informationen selbstständig zu verschaffen und sich ihrer kritisch zu bedienen, 

eine eigenständige Meinung zu vertreten und sich mit den Meinungen anderer vorurteilsfrei ausein-

ander zu setzen, 3. aufrichtig und selbstkritisch zu sein und das als richtig und notwendig Erkannte 

selbstbewusst zu tun, 4. die eigenen Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeiten sowie 

musisch-künstlerischen Fähigkeiten zu entfalten und mit Medien sachgerecht, kritisch und produktiv 

umzugehen, 5. logisches Denken, Kreativität und Eigeninitiative zu entwickeln, 6. Konflikte zu erken-

nen, vernünftig und gewaltfrei zu lösen, sie aber auch zu ertragen, 7. Freude an der Bewegung und 

am gemeinsamen Sporttreiben zu entwickeln. 3. Schulische Bildung und Erziehung sollen die Schü-

lerinnen und Schüler insbesondere befähigen, 1. die Beziehungen zu anderen Menschen in Respekt, 

Gleichberechtigung und gewaltfreier Verständigung zu gestalten sowie allen Menschen Gerechtigkeit 

widerfahren zu lassen, 2. die Gleichstellung von Mann und Frau auch über die Anerkennung der 

Leistungen der Frauen in Geschichte, Wissenschaft, Wirtschaft, Technik, Kultur und Gesellschaft zu 

erfahren, 3. die eigene Kultur sowie andere Kulturen kennen zu lernen und zu verstehen, Menschen 

anderer Herkunft, Religion und Weltanschauung vorurteilsfrei zu begegnen, zum friedlichen Zusam-

menleben der Kulturen durch die Entwicklung von interkultureller Kompetenz beizutragen und für das 

Lebensrecht und die Würde aller Menschen einzutreten, 4. ihre Aufgaben als Bürgerinnen und Bürger 

in einem gemeinsamen Europa wahrzunehmen, 5. die Auswirkungen des eigenen und gesellschaft-

lichen Handelns auf die natürlichen lokalen und globalen Lebensgrundlagen zu erkennen, für ihren 

Schutz Mitverantwortung zu übernehmen und sie für die folgenden Generationen zu erhalten, 6. die 

Folgen technischer, rechtlicher, politischer und ökonomischer Entwicklungen abzuschätzen sowie die 

wachsenden Anforderungen des gesellschaftlichen Wandels und der internationalen Dimension aller 

Lebensbezüge zu bewältigen, 7. ihre körperliche, soziale und geistige Entwicklung durch kontinuier-

liches Sporttreiben und eine gesunde Lebensführung positiv zu gestalten sowie Fairness, Toleranz, 

Teamgeist und Leistungsbereitschaft zu entwickeln, 8. ihr zukünftiges privates, berufliches und öffent-

liches Leben in Verantwortung für die eigene Gesundheit und die ihrer Mitmenschen auszugestalten, 

Freude am Leben und am Lernen zu entwickeln sowie die Freizeit sinnvoll zu nutzen. Brandenburg: 

Verfassung des Landes, Artikel 28, »Grundsätze der Erziehung und Bildung.« Erziehung und Bildung 

haben die Aufgabe, die Entwicklung der Persönlichkeit, selbständiges Denken und Handeln, Achtung 

vor der Würde, dem Glauben und den Überzeugungen anderer, Anerkennung der Demokratie und 

Freiheit, den Willen zu sozialer Gerechtigkeit, die Friedfertigkeit und Solidarität im Zusammenle-

ben der Kulturen und Völker und die Verantwortung für Natur und Umwelt zu fördern. Nordrhein-

Westfalen: Verfassung des Landes, Artikel 7, (Fn 4) (1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des 
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Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. (2) 

Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur 

Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für Tiere und die 

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft 

und Friedensgesinnung. Sachsen: Verfassung des Landes, 9. Abschnitt »Das Bildungswesen« (1) Die 

Jugend ist zur Ehrfurcht vor allem Lebendigen, zur Nächstenliebe, zum Frieden und zur Erhaltung der 

Umwelt, zur Heimatliebe, zu sittlichem und politischem Verantwortungsbewußtsein, zu Gerechtigkeit 

und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zu beruflichem Können, zu sozialem Handeln und 

zu freiheitlicher demokratischer Haltung zu erziehen. Sachsen Anhalt: Verfassung des Landes, Artikel 

25, »Bildung und Schule« (1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine Herkunft und wirt-

schaftliche Lage das Recht auf eine seine Begabung und seine Fähigkeiten fördernde Erziehung und 

Ausbildung. Artikel 26, »Schulwesen« (2) An den öffentlichen Schulen werden die Kinder aller religiösen 

Bekenntnisse und Weltanschauungen in der Regel gemeinsam erzogen (Gemeinschaftsschule). Artikel 

27, »Erziehungsziel, Ethik- und Religionsunterricht« (1) Ziel der staatlichen und der unter staatlicher 

Aufsicht stehenden Erziehung und Bildung der Jugend ist die Entwicklung zur freien Persönlichkeit, 

die im Geiste der Toleranz bereit ist, Verantwortung für die Gemeinschaft mit anderen Menschen und 

Völkern und gegenüber künftigen Generationen zu tragen. (2) Schulen und andere Bildungseinrich-

tungen haben auf die weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen ihrer Angehörigen Rücksicht 

zu nehmen. Niedersachsen: Schulgesetz des Landes, § 2, »Bildungsauftrag der Schule«  Einen Artikel 

zur Aufgabe von Bildung und Erziehung konnte ich in der Verfassung von Schleswig-Holstein nicht 

finden. Daher verweise ich hier auf das Schulgesetz des Landes. (1) Die Schule soll im Anschluss an 

die vorschulische Erziehung die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage des 

Christentums, des europäischen Humanismus und der Ideen der liberalen, demokratischen und sozi-

alen Freiheitsbewegungen weiterentwickeln. Erziehung und Unterricht müssen dem Grundgesetz für 

die Bundesrepublik Deutschland und der Niedersächsischen Verfassung entsprechen; die Schule hat 

die Wertvorstellungen zu vermitteln, die diesen Verfassungen zugrunde liegen. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen fähig werden, die Grundrechte für sich und jeden anderen wirksam werden zu lassen, 

die sich daraus ergebende staatsbürgerliche Verantwortung zu verstehen und zur demokratischen 

Gestaltung der Gesellschaft beizutragen, nach ethischen Grundsätzen zu handeln sowie religiöse 

und kulturelle Werte zu erkennen und zu achten, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den 

Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der 

Geschlechter zu gestalten, den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere die Idee einer 

gemeinsamen Zukunft der europäischen Völker, zu erfassen und zu unterstützen und mit Menschen 

anderer Nationen und Kulturkreise zusammenzuleben, ökonomische und ökologische Zusammenhänge 

zu erfassen, für die Erhaltung der Umwelt Verantwortung zu tragen und gesundheitsbewusst zu leben, 

Konflikte vernunftgemäß zu lösen, aber auch Konflikte zu ertragen, sich umfassend zu informieren 

und die Informationen kritisch zu nutzen, ihre Wahrnehmungs- und Empfindungsmöglichkeiten sowie 

ihre Ausdrucksmöglichkeiten unter Einschluss der bedeutsamen jeweiligen regionalen Ausformung 
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des Niederdeutschen oder des Friesischen zu entfalten, sich im Berufsleben zu behaupten und das 

soziale Leben verantwortlich mitzugestalten. Die Schule hat den Schülerinnen und Schülern die dafür 

erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Dabei sind die Bereitschaft und Fähigkeit 

zu fördern, für sich allein wie auch gemeinsam mit anderen zu lernen und Leistungen zu erzielen. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen zunehmend selbständiger werden und lernen, ihre Fähigkeiten 

auch nach Beendigung der Schulzeit weiterzuentwickeln. (2) Die Schule soll Lehrkräften sowie Schü-

lerinnen und Schülern den Erfahrungsraum und die Gestaltungsfreiheit bieten, die zur Erfüllung des 

Bildungsauftrags erforderlich sind. Hessen: Verfassung des Landes, Artikel 5, »Erziehung und Schule«

Ziel der Erziehung ist, den jungen Menschen zur sittlichen Persönlichkeit zu bilden, seine berufliche 

Tüchtigkeit und die politische Verantwortung vorzubereiten zum selbständigen und verantwortlichen 

Dienst am Volk und der Menschheit durch Ehrfurcht und Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, 

Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit. Der Geschichtsunterricht muß auf getreue, unverfälschte Darstellung 

der Vergangenheit gerichtet sein. Dabei sind in den Vordergrund zu stellen die großen Wohltäter der 

Menschheit, die Entwicklung von Staat, Wirtschaft, Zivilisation und Kultur, nicht aber Feldherren, Kriege 

und Schlachten. Nicht zu dulden sind Auffassungen, welche die Grundlagen des demokratischen Staates 

gefährden. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, die Gestaltung des Unterrichtswesens mit-

zubestimmen, soweit die Grundsätze der Absätze 2 bis 5 nicht verletzt werden. Das Nähere regelt das 

Gesetz. Es muß Vorkehrungen dagegen treffen, daß in der Schule die religiösen und weltanschaulichen 

Grundsätze verletzt werden, nach denen die Erziehungsberechtigten ihre Kinder erzogen haben wollen. 

Rheinland-Pfalz: Verfassung des Landes, Abschnitt3, Artikel 33 »Grundsätze für die Schulerziehung« 

Die Schule hat die Jugend zur Gottesfurcht und Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, Rechtlich-

keit und Wahrhaftigkeit, zur Liebe zu Volk und Heimat, zum Verantwortungsbewusstsein für Natur und 

Umwelt, zu sittlicher Haltung und beruflicher Tüchtigkeit und in freier, demokratischer Gesinnung im 

Geiste der Völkerversöhnung zu erziehen. Thüringen: Verfassung des Landes, 3. Abschnitt, Artikel 

22, »Bildung und Kultur« (1) Erziehung und Bildung haben die Aufgabe, selbständiges Denken und 

Handeln, Achtung vor der Würde des Menschen und Toleranz gegenüber der Überzeugung anderer, 

Anerkennung der Demokratie und Freiheit, den Willen zu sozialer Gerechtigkeit, die Friedfertigkeit im 

Zusammenleben der Kulturen und Völker und die Verantwortung für die natürlichen Lebensgrundlagen 

des Menschen und die Umwelt zu fördern. (2) Der Geschichtsunterricht muss auf eine unverfälschte 

Darstellung der Vergangenheit gerichtet sein. Saarland: Verfassung des Landes, Abschnitt 3, Artikel 

26, »Erziehung, Unterricht, Volksbildung, Kulturpflege, Sport« Unterricht und Erziehung haben das 

Ziel, den jungen Menschen so heranzubilden, daß er seine Aufgabe in Familie und Gemeinschaft er-

füllen kann. Auf der Grundlage des natürlichen und christlichen Sittengesetzes haben die Eltern das 

Recht, die Bildung und Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen.Die Kirchen und Religionsgemeinschaf-

ten werden als Bildungsträger anerkannt. Baden-Württemberg: Verfassung des Landes, Abschnitt 3, 

Artikel 12, »Erziehung und Unterricht« Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen 

Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und 

Heimat, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung und 
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zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen. Bayern: Verfassung des Landes, Artikel 131, 

»Ziele der Bildung« (1) Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch 

Herz und Charakter bilden. (2) Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser 

Überzeugung und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Ver-

antwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft und Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne 

und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. (3) Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, 

in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöhnung zu 

erziehen. (Hervorhebungen durch Verfasser)

 

Fragen & Antworten zum Bildungsmonitor 2010

1. Neben dem »Bildungsmonitor« gibt es einen weiteren Ländervergleich - den »Politikcheck Schu-

le«. Was ist der Unterschied? Beide Studien sind vom Institut der deutschen Wirtschaft im Auftrag der 

Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft erstellt worden. In beiden Studien werden die Bundesländer 

verglichen. Allerdings geht der Politikcheck Schule ausschließlich auf die Schulen und hier ausschließ-

lich auf die weiterbildenden Schulen, Klassen fünf bis zwölf, ein, während der Bildungsmonitor sich 

auch den Bildungssystemen Kindergarten, Grundschule, Berufsausbildung und Hochschule widmet. 

Der wichtigste Unterschied aber ist: der Bildungsmonitor schaut auf die Gegenwart und die Vergan-

genheit, der Politikcheck Schule dagegen in die Zukunft. Im Monitor werden statistische Daten und 

Zahlen ausgewertet, die von statistischen Einrichtungen gesammelt worden sind. Der Politikcheck 

hat überprüft, was Politik und Verwaltung in den Bundesländern an Reformmaßnahmen angestoßen 

beziehungsweise schon umgesetzt haben, um die Ausbildungsqualität zu verbessern. Somit befasst 

sich der Bildungsmonitor mit Zahlen, der Politikcheck dagegen mit Gesetzen, Vorschriften und po-

litischen Ankündigungen. 2. Der Bildungsmonitor ist eine Betrachtung des Bildungssystems in 13 

bildungsökonomisch relevanten Handlungsfeldern. Die Darstellung des Bildungsmonitors im Jahr 

2010 entspricht der Darstellungsweise der Jahre 2007 bis 2009. In den Vorjahren 2004, 2005 und 

2006 wies der Bildungsmonitor eine andere Struktur auf: Es wurden die Bildungsbereiche Vor- und 

Grundschule, allgemeinbildende weiterführende Schule, Lehrausbildung und Hochschulausbildung 

bewertet. Die Ergebnisse der Vorjahre wurden auf Basis der neuen Struktur zurückgerechnet. We-

sentliche Veränderungen zu den Berichten der Vorjahre ergeben sich hierdurch nicht, warum wurde 

dann das Schema geändert? Der Monitor misst, welcher bildungspolitische Handlungsbedarf in den 16 

Bundesländern besteht. Die Ergebnisse in den Handlungsfeldern haben einen erheblichen Einfluss auf 

die Wachstumstreiber Humankapitalausstattung, Erwerbstätigkeit, Abgabenlast und Investitionsquote 

und bieten Detailantworten auf 13 Leitfragen. 3. Die Studie folgt einem »bildungsökonomischen« 

und »humankapitaltheoretischen« Ansatz. Was ist das? Der Bildungsmonitor bewertet, wie erfolg-

reich jedes Bundesland sein Bildungssystem so ausgestaltet, dass daraus optimale Wachstums- und 

Beschäftigungsimpulse entstehen. Dahinter steckt die Überzeugung, dass Bildung auch aus volkswirt-
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schaftlicher Sicht eine Investition in die Zukunft ist. Aus Bildungsprozessen entsteht Humankapital. Dar-

unter versteht man Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, die in Personen verkörpert sind sowie durch 

Ausbildung, Weiterbildung und Erfahrung erworben werden. In der Forschung gibt es eine Vielzahl 

von Theorien und Studien, die die positive Wirkung von Humankapital auf Wachstum und Beschäftigung 

belegen. Als rohstoffarmes Land ist Deutschland in besonderer Weise darauf angewiesen. Die Studie 

Bildungsmonitor analysiert erstmals wissenschaftlich, wie stark die Bildungssysteme der Länder die 

Voraussetzungen für Wachstum schaffen und stellt die Bundesländer als relevante bildungspolitische 

Akteure in eine Rangfolge. 4. Darf man Bildung überhaupt in einen ökonomischen Kontext stellen? 

Ja. Schließlich wird Bildung von der Gesellschaft bezahlt. Jeder in Deutschland hat Anspruch auf optimale 

Bildungschancen. Umgekehrt hat aber auch die Gesellschaft einen Anspruch darauf, von dieser Investition 

zu profitieren. Das Bildungssystem muss die Menschen für die zukünftig benötigten Jobs bestmöglich fit 

machen, so dass die Volkswirtschaft und damit der gesellschaftliche Wohlstand weiter wachsen können. 

Auch die individuellen Arbeitsplatzaussichten und Einkommensperspektiven hängen maßgeblich von den 

in Schule, Berufsausbildung und Hochschule erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten ab. In diesem 

Sinne verfolgt Bildung ökonomische Zwecke, auch wenn dieser Zusammenhang im ersten Moment eher 

unvertraut klingt. 5. Was unterscheidet den Bildungsmonitor von PISA? Auf Deutschland bezogen ist 

der Bildungsmonitor das umfassendere Konzept. Denn hier geht es nicht nur um eine Messung und 

Bewertung des Leistungsstandes ausgewählter Schuljahrgänge. Im Unterschied zu PISA untersucht der 

Bildungsmonitor die gesamten institutionellen Rahmenbedingungen an Grundschulen, allgemein- und 

berufsbildenden Schulen sowie an Hochschulen. Dazu werden neben PISA- und IGLU-Ergebnissen auch 

Daten vom Statistischen Bundesamt ausgewertet und gewichtet. Insgesamt fließen 111 Indikatoren in 

das Benchmarking ein. PISA testet die Leistungen der 15-jährigen Jugendlichen in den Fächern Mathe-

matik, Lesen, Naturwissenschaften und logisches Denken. PISA- und IGLU-Daten fließen auch in den 

INSM-Bildungsmonitor 2010 ein, machen aber nur einen Teil der umfassenden Datensammlung aus. 

6. Kindergarten, Schule, Ausbildung und Studium – kann eine einzige Studie wirklich alle wichtigen 

Lernstationen abdecken? Darin liegt gerade der Mehrwert des Bildungsmonitors gegenüber anderen 

Vergleichsuntersuchungen. Denn Bildung ist ein kumulativer Prozess, bei dem die jeweils nächste 

Station auf der vorherigen aufbaut. Einfach ausgedrückt: Was Hänschen im Kindergarten nicht lernt, 

lernt Hans in der Schule nimmermehr. Experten wie der Berliner Erziehungswissenschaftler Professor 

Dieter Lenzen (FU Berlin) betonen immer wieder die Bedeutung des frühkindlichen Lernfensters. Die 

Basis für die Entwicklung von Begabungen wird bereits in der Vorschule und Grundschule gelegt. 

Und wer in der Pubertät die Grundlagen fürs Abitur vertrödelt, hat es später ungleich schwerer, über 

den zweiten Bildungsweg die Hochschulreife zu erlangen. Natürlich kann der Bildungsmonitor, der 

so viele Bereiche abdeckt, nicht so in die Tiefe gehen, wie PISA bei den allgemeinbildenden Schulen.                      

7. Warum enthält der Bildungsmonitor 2010 Daten von 2008 – und nicht aus dem vergangenen Jahr? 

Viele wichtige Daten werden von der OECD und dem Statistischen Bundesamt erhoben und ausge-

wertet. Das dauert in der Regel 12 bis 18 Monate. Deshalb kann der aktuelle Bildungsmonitor kaum 

Daten enthalten, die in der Zeit nach 2008 erhoben worden sind. Auch die 2008 veröffentlichten 
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Ergebnisse der Studie PISA-E stammten übrigens aus dem Jahr 2006. Für die Kompetenzwerte der 

deutschen Viertklässler musste teilweise auf die Daten von IGLU 2001 zurückgegriffen werden. Im 

Übrigen werden in der aktuellen Ausgabe auch Ergebnisse des ersten Ländervergleichs des Instituts zur 

Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) verwendet, die kürzlich im Bericht »Sprachliche Kompe-

tenzen im Ländervergleich« veröffentlicht wurden und zum größten Teil aus dem Jahr 2009 stammen.

8. Einige Länder haben sich im Vergleich zu früheren Ausgaben des Bildungsmonitors erheblich verbes-

sert. Ist das eine Reaktion der politisch Verantwortlichen auf den PISA-Schock? Ja. Der Bildungsmonitor 

erfasst unter anderem auch Reaktionen der Länder auf den PISA-Schock. Dies allerdings nur zu einem 

Teil. Denn die PISA-Ergebnisse erfassen nur punktuell die Leistungen 15-jähriger Schüler. Die Korrek-

turen der Rahmenstrukturen der Bildungssysteme bedürfen eines mittel- bis langfristigen Prozesses, 

der bereits auf unteren Stufen des Bildungssystems ansetzen muss. Insofern können sich Reaktionen 

auf den PISA-Schock des Jahres 2001/2002 noch nicht vollständig in den Daten widerspiegeln. Das 

gilt insbesondere für wichtige Maßnahmen wie die Einführungen von Bildungsstandards oder den 

Ausbau von Ganztagsschulen. Nichts desto trotz beeinflussen die verbesserten PISA-Ergebnisse der 

aktuellen Vergleichsuntersuchung 2006 natürlich auch die Ergebnisse des jeweiligen Bundeslandes 

im Bildungsmonitor 2010. 9. Werden einzelne Indikatoren unterschiedlich gewichtet oder geht zum 

Beispiel die Altersstruktur der Lehrer mit der gleichen Wertigkeit in die Analyse ein wie die öffentli-

chen Bildungsausgaben? Im Bildungsmonitor wird auf die einfachste Gewichtungsvariante – dies ist 

die Gleichgewichtung der Indikatoren und der Handlungsfelder – zurückgegriffen, weil weder für die 

Hauptfragestellung des Bildungsmonitors noch für jedes einzelne Handlungsfeld ein geschlossenes 

ökonometrisches Modell formuliert werden kann, das eine Hilfestellung für die Gewichtungsentschei-

dung bietet. Nur einzelne Indikatoren, bei denen der interessierende Zusammenhang aufgrund der 

Datenlage in zwei Teilaspekte aufgespaltet werden kann, gehen mit einem halben Gewicht in das 

Benchmarking ein. Diese Gewichtungsmethode führt im Bildungsmonitor dazu, dass das effektive 

Gewicht einer einzelnen Kennziffer für die Gesamtbewertung von der Zahl der Kennziffern in den 

einzelnen Handlungsfeldern abhängt. Aus diesem Grund wird die Robustheit des Benchmarkings durch 

Sensitivitätsanalysen überprüft, in denen die Gewichtung der Handlungsfelder oder der einzelnen 

Kennziffern modifiziert wird. 10. Was ist mit dem Handlungsfeld »MINT« gemeint? Das Kürzel MINT steht 

für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Ingenieurwissenschaften). Deutschland 

muss als hoch spezialisierte Volkswirtschaft technisch innovativ bleiben, um wirtschaftlich weiter wachsen 

zu können. Dafür braucht das Land eine möglichst große Zahl von Auszubildenden und Stundenten in 

technischen und forschenden Berufen und Fächern. Wie gut die Bedingungen auf diesem Feld sind, 

wird über die Kategorie »MINT« dargestellt. Indikatoren dieser Kategorie sind: Anteile von Absolven-

ten und Studierenden in Ingenieurwissenschaften und Mathematik beziehungsweise MINT-Fächern 

(mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Studiengänge), Die Relationen von Absolventen in 

den MINT-Fächern zu den Zahlen der in einem Bundesland tätigen Forscher und Ingenieure.
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11. Was heißt Bildungsarmut? Bildungsarm ist, wer kein Abitur beziehungsweise keine abgeschlosse-

ne Lehre, oder wer massive Probleme mit Rechnen, Lesen und Schreiben hat. Bildungsarmut in einem 

Bundesland ist ein bundesweites Problem: Denn sie verursacht enorme Folgekosten, die der Steuerzahler 

in allen Bundesländern tragen muss, etwa durch nötige Nachqualifizierungen in beruflichen Schulen 

oder über die Bundesagentur für Arbeit sowie durch Hartz-IV-Zahlungen. 12. Was heißt innerdeutscher 

Braindrain? Als Braindrain bezeichnet man die Wanderung besonders gut ausgebildeter Menschen aus 

einem in ein anderes Bundesland. Der Bildungsmonitor 2010 belegt: Es gibt massive innerdeutschen 

Wanderbewegungen bei den Hochschulabsolventen, weg von den ausbildungsstarken Bundesländern 

hin zu forschungsstarken Regionen. Die Wanderbewegung findet vor allem von Ost- nach Süddeutsch-

land statt. Viele Hochschulabsolventen studieren an ostdeutschen Universitäten, gehen nach Abschluss 

ihres Studiums dann in südliche Bundesländer, um dort zu arbeiten. Der Vorwurf, den sich die südlichen 

Bundesländer gefallen lassen müssen: Sie lassen sich ihre künftige Elite kostenlos in ostdeutschen Bun-

desländern ausbilden und schaffen es selbst nicht, genug hoch qualifizierte Arbeitskräfte auszubilden.

13. Macht ein Ländervergleich wirklich Sinn? Ist es nicht so, dass das meiste zentral vom Bund be-

stimmt wird? Mehr denn je. Weil Bildungspolitik laut Grundgesetz Sache der Bundesländer ist, und 

nicht die des Bundes. Dies hat dazu geführt, dass sich die Bildungssysteme in Deutschland stark 

unterscheiden, etwa in den Schultypen, der Anzahl der Schuljahre oder der Bildungsinvestitionen. 

Gerade aufgrund dieser großen Unterschiede ist es sinnvoll zu untersuchen, welches Bildungssystem 

in welchem Bundesland was taugt. Im Zuge der Föderalismusreform (2006) wurde die Rolle der Länder 

in der Bildungspolitik noch weiter gestärkt: Beim Bund verbleiben lediglich die Kompetenzen zur Re-

gelung der Hochschulzulassung und der Hochschulabschlüsse sowie für die berufliche Bildung. Die 

bisherige Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau geht in die Autonomie der Länder. Damit zieht sich der 

Bund aus der Finanzierung des Hochschulbaus zurück. Direkte Finanzhilfen im Schulbereich sind auch 

nicht mehr möglich. 14. Die Studie impliziert, dass man Bildung durch Wettbewerb verbessern kann. 

Warum sollte das so sein? Die zu Grunde gelegte Formel ist einfach: Mehr Wettbewerb in der Bildung 

schafft mehr Qualität. Mehr Qualität schafft besser ausgebildete Fachkräfte, die zu mehr Wachstum in 

Deutschland beitragen können. Jedes Land wird zunehmend einem internationalen Bildungswettbewerb 

ausgesetzt, und das hat positive Auswirkungen auf die Qualität der Ausbildung. Ein gutes Beispiel hierfür 

ist die internationale Vergleichsstudie PISA: Nach dem schlechten Abschneiden Deutschlands setzte 

hierzulande eine dringend notwendige Debatte über Reformen im Bildungssystem ein. Denn durch die 

Studie wurde offensichtlich, dass Deutschland im internationalen Bildungswettbewerb den Anschluss 

verloren hat – Schüler, Studenten und Forscher aus anderen Ländern sind besser qualifiziert als die 

deutschen. Das bedeutet konkret: Diese Arbeitskräfte sind für den internationalen Arbeitsmarkt besser 

gerüstet und sorgen zudem durch ihre bessere Qualifizierung für mehr Wachstum in ihren Ländern. 

Nach diesem Befund wurden auch in Deutschland dringend notwendige Reformen im Bildungssystem 

angepackt. 15. Im diesjährigen Bildungsmonitor werden unter anderem Länder als Gewinner gewer-

tet, die weniger Schüler haben als in den vergangenen Jahren und deshalb bei den verschiedenen 

Indikatoren nach oben rutschen. Werden die Ergebnisse so nicht verfälscht? Nein. Denn die Frage 



CLXXXIII

Anhang

nach der gesunkenen Schülerzahl ist nicht die entscheidende. Wichtig sind die Bildungsausgaben pro 

Kopf: Sind sie entsprechend gesunken oder auf gleichem Niveau geblieben? Länder, die trotz sinkender 

Schülerzahlen die Bildungsausgaben unverändert belassen oder unterproportional senken, investieren 

in die so genannte demographische Rendite. Sie steigern die Ausbildungsqualität an den Schulen 

und beruflichen Ausbildungsstätten und tragen so dazu bei, dass besser ausgebildete Jugendliche 

schneller zu Abschlüssen kommen. 16. Ein Indikator misst die so genannte Lehrer-Schüler-Relation, 

ein anderer die Klassengröße. Bedeuten nicht beide dasselbe? Nein, die beiden Indikatoren bedeu-

ten nicht dasselbe. Die Schüler-Lehrer-Relation gibt an, wie viele Schüler durchschnittlich auf einen 

Lehrer kommen. Das ist aber nicht deckungsgleich mit der Klassengröße. Denn die misst, wie viele 

Schulkameraden durchschnittlich in einem Klassenraum zusammensitzen. Wenn etwa eine Klasse aus 

30 Schülern besteht, so kann die Schüler-Lehrer-Relation trotzdem unter dieser Zahl liegen, wenn die 

Schule relativ viele Lehrer beschäftigt. (Hervorhebungen durch Verfasser)

Der INSM-Schulpolitik-Check: Bildungspolitische Zeugnisse für 16 Bundesländer

PISA hat die deutsche Bildungspolitik mobilisiert. Das ist das Fazit der Studie »Politik-Check Schule«, 

die die Bildungsexperten des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Initiative 

Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) erstellt haben. Die Wissenschaftler haben in allen 16 Bundesländern 

untersucht, welche Maßnahmen die Schulpolitiker ergriffen haben, um in ihren Ländern für eine bessere 

Schulbildung zu sorgen. «Das Ergebnis: Die Landesregierungen haben viele ihrer Reformhausaufgaben 

gemacht: Kein Bundesland schnitt im aktuellen INSM-Politik-Check schlechter als »befriedigend« 

(Note 3) ab. Diese Noten sind Durchschnittsnoten aus den Bewertungen in jeweils fünf Einzeldiszip-

linen. Hier zeigt sich, dass es in einigen Bereichen auch noch Verbesserungsbedarf gibt, damit unsere 

Schulen besser werden. Der INSM-IW-Politik-Check Schule bewertet erstmals die schulpolitischen 

Weichenstellungen, die die Landesregierungen nach dem PISA-Schock getroffen haben, um in Zukunft 

bessere Schulbildung zu ermöglichen. Die Studie bewertet, wie weit die jeweiligen Landesregierun-

gen mit der gesetzgeberischen und politischen Umsetzung eines von Bildungsexperten entworfenen 

Reformkataloges vorangekommen sind. Die Zielerreichung wird durch Schulnoten bewertet.« (INSM B) 

(Hervorhebungen durch Verfasser)
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